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Amtsblatt

19. Verbandsgemeinderatssitzung
Am Donnerstag, 21. März 2024 tagte der Verbandsgemeinderat im Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben.
Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) - Beschluss über die Förderrichtlinien für 
Bürgerprojekte
Die Verbandsgemeinde erhielt am 29. Februar den Förderbescheid für die beantragten KIPKI-Projekte von der Klimaschutz-
ministerin des Landes Rheinland-Pfalz, Katrin Eder. Mit diesen Geldern sollen unter anderem zwei Förderprogramme für die 
Bürgerinnen und Bürger aufgelegt werden. Zum einen werden die Anschaffung eines Balkonkraftwerks und zum anderen 
die Pflanzung eines klimaresistenten Baumes mit je 100 Euro bezuschusst. Die Fördervolumen betragen 40.000 Euro für 
Balkonkraftwerke und 10.000 Euro für die Baumpflanzung.
Die Ratsmitglieder beschlossen bei einer Gegenstimme die Förderrichtlinien auf den Weg zu bringen. Salm zeigte sich 
gespannt: auf die startenden Bürgerprojekte, die eingehenden Anträge und die Resonanz aus der Bevölkerung – dazu gebe 
es schließlich bisher keine vergleichsweisen Erfahrungswerte.
„Die Vorbereitungen für die digitale Antragstellung befindet sich in den letzten Zügen. Die Anträge sind fertig, wir erwarten 
in Kürze die Freischaltung des erforderlichen Zugangs“, informiert die Verwaltung. „Wir halten Sie auf dem Laufenden und 
informieren Sie rechtzeitig über den Start des Förderprogramms“.
Die weiteren Themen der Verbandsgemeinderatssitzung finden sich unter der Rubrik Verbandsgemeinde, amtlich.
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Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben
Poststraße 23, 67480 Edenkoben
www.vg-edenkoben.de
06323 959-0; Fax: 06323 959-299
Servicezeiten:
Zutritt zum Rathaus nur mit Termin.
Verwaltung
Montag bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr
Dienstag, 14 bis 16 Uhr
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr
Melde- und Passamt
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 8.30 bis 12 Uhr
Dienstag, 14 bis 16 Uhr
Mittwoch, 7.15 bis 13 Uhr
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr
Asylstelle
Montag und Mittwoch, 8 bis 12 Uhr
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr
Termine mit Bürgermeister Daniel Salm, dem Ersten Beigeord-
neten Eberhard Frankmann und dem Beigeordneten Daniel 
Poth können Sie im Vorzimmer bei Ulrike Vonnieda unter Tel.: 
06323 959-101 oder bei Laura Brauch unter Tel.: 06323 959-103 ver-
einbaren.
Jugendbüro der Verbandsgemeinde Edenkoben
Clara Hettler
Offene Kinder und Jugendarbeit  ......  Tel.: 06323 959-117 oder 0174 
9979538
 i Jugendzentrum Edenkoben

Beate Schütz
Öffnungszeiten: montags bis freitags 15 bis 22 Uhr, ......... Tel.: 06323 
6212
 i Schiedsamt der Verbandsgemeinde Edenkoben

Schiedsmann Jörg Nicklis,  ......................................... Tel.: 06323 959-110
Stellvertretender Schiedsmann Andy Wenzel,  .. Tel.: 06323 959-131
Weitere Informationen finden sich auf https://www.vg-edenkoben.
de/service/schiedsamt/

 ■ Notfalldienste
Notrufe
Polizei  .......................................................................................................Tel.: 110
Feuerwehr  ..............................................................................................Tel.: 112
Rettungsdienst, Notarztwagen  ......................................................Tel.: 112
Gift-Notruf Rheinland-Pfalz  .......................................... Tel.: 06131 19240
oder Wohngift- ...................................Tel.: 0800 7293600 (gebührenfrei)
 i Polizeiinspektion Edenkoben

Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben, Tel.: 06323 955-0, Fax: 06323 
955-222, Email: piedenkoben@polizei.rlp.de
 i Wasser- und Kanalwerk

www.werke.org
Hotline:  ......................................................................................0800 959-1600
Altdorf, Böbingen, Burrweiler, Edenkoben, Edesheim, Flemlingen, 
Freimersheim, Gleisweiler, Gommersheim, Großfischlingen, Hain-
feld, Kleinfischlingen, Rhodt, Venningen, Weyher:
Kanal- und Wasserwerk:  ...........................................Tel.: 06234 930-1035
Roschbach: Gruppenwasserwerke Bornheim
Unter Tel.: 0172 6201215 können dem Bereitschaftsdienst außer-
halb der Geschäftszeiten - montags bis donnerstags, 7.30 - 16.30 
Uhr, freitags, 7.30 - 15 Uhr - Betriebsstörungen und Rohrbrüche 
mitgeteilt werden.
Der Bereitschaftsdienst wird nur in dringenden Fällen tätig.
 i Energie- und Stromversorgung

Energieversorgung Pfalzwerke Netz AG Netzteam Edenkoben,  Tel.: 
06323 941310
Störungen im Stromnetz:  ............................................Tel.: 0800 7977777
Gasversorgung - Störungsdienst
Burrweiler, Edenkoben, Edesheim, Flemlingen, Gleisweiler, Hain-
feld, Rhodt, Roschbach und Weyher: Pfalzgas, ....  Tel.: 0800 1003448
Altdorf, Böbingen, Freimersheim, Gommersheim, Großfischlin-
gen, Kleinfischlingen und Venningen: Erdgas Thüga Energienetze 
GmbH,  ..................................................Tel.: 0800 0837111 (gebührenfrei)

 i Bereitschaftsdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon:  .....................................................................................................116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der Ret-
tungsdienst unter 112 zu alarmieren.
Kinderärztlicher Notfalldienst
Ärztliche Notfalldienstzentrale Landau/SÜW, Cornichonstr. 4, 
76829 Landau, Tel.: 06341 19292 - an Samstagen sowie an Sonn- 
und Feiertagen 9 bis 11 Uhr und 17 bis 19 Uhr.
Zahnärztlicher Notfalldienst
Unter www.zahnnotfall-pfalz.de können Patienten mit Zahnprob-
lemen herausfinden, welcher Zahnarzt oder welche Zahnklinik in 
ihrer Nähe gerade Notdienst hat.
6. und 7. April
Dr. Paul Rau, In den Seewiesen 1a, Edenkoben, 06323 2893
Dr. Miriam Vormberg-Bals, Badstraße 6, Landau, 06341 87291
Augenärztlicher Notfalldienst
Der Bereitschaftsdienst der Augenärzte erfolgt über die Augenkli-
nik Westpfalz Klinikum, Hellmut-Hartert-Str. 1, Kaiserslautern, Zen-
trale, 0631 2030
Dienstzeiten: täglich von 19 bis 7 Uhr; mittwochs, 14 Uhr bis don-
nerstags, 7 Uhr; freitags, 16 Uhr bis montags, 7 Uhr.
24. und 31. Dezember sowie Brückentage und alle Feiertage (an 
diesen ab 18 Uhr des Vortages)
Tierärztlicher Notfalldienst
Der tierärztliche Notfalldienst ist unter der Telefonnummer der nie-
dergelassenen Tierärzte zu erfahren.
Bereitschaftsdienst Apotheken
von 8.30 bis 8.30 Uhr
4. April
Marien-Apotheke, St. Martinerstr. 1, 67487 Maikammer, Telefon: 
06321/5061
West-Apotheke, Drachenfelsstr. 9, 76829 Landau, Telefon: 
06341/32621
5. April
Neue-Apotheke, Hauptstr. 45, 76857 Albersweiler, Telefon: 
06345/953495
Rochus-Vital-Apotheke, Adolf-Kolping-Str. 173, 67433 Neustadt, 
Telefon: 06321/189960
6. April
Nord-Apotheke, Thomas-Nast-Str. 40, 76829 Landau, Telefon: 
06341/62100
Pfalz-Apotheke, Kirchgasse 36, 67454 Haßloch, Telefon: 06324/5161
7. April
Neue-Apotheke, Hauptstr. 45, 76857 Albersweiler, Telefon: 
06345/953495
Schellbach‘sche Apotheke, Schulstr. 1, 67466 Lambrecht, Telefon: 
06325/337
8. April
Franziskus-Apotheke, Speyerer Str. 10, 67483 Edesheim, Telefon: 
06323/3503
Bahnhof-Apotheke, Bahnhofstr. 36, 67454 Haßloch, Telefon: 
06324/5740
9. April
Adler-Apotheke, Hauptstr. 81, 67433 Neustadt, Telefon: 06321/2946
Engel-Apotheke, Landauer Str. 4, 76877 Offenbach, Telefon: 
06348/349
10. April
Rathaus-Apotheke, Rathausstr. 8, 67433 Neustadt, Telefon: 
06321/7861
Mozart-Apotheke, Raiffeisenstr. 7, 76877 Offenbach, Telefon: 
06348/98220
11. April
Sonnen-Apotheke Lachen-Speyerdorf, Goethestr. 7, 67435 Neu-
stadt, Telefon: 06327/5454
Apotheke Queichheim, Queichheimer Hauptstr. 31, 76829 Landau, 
Telefon: 06341/959600
Internetseite: www.lak-rlp.de
Ansage des Apothekennotdienstes über Telefon: 0180-5-258825-
PLZ*
* PLZ des aktuellen Standortes
(0,14 €/Min. dt. Festnetz; max. 0,42 €/Min. Mobilfunknetz)
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BERATUNGSSTELLEN
Einmal im Monat finden die Leserinnen und Leser des Amts-
blattes Informationen zu Beratungsstellen in der Verbands-
gemeinde Edenkoben wie auch in den benachbarten Städten 
Landau und Neustadt.
Jugend- und Familienberatung
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Kindern und Jugendlichen
Standort Edenkoben/Maikammer
Poststraße 23a (Zugang über Gartenstraße) in Edenkoben, 06323 
9351427, familienberatung-edenkoben-maikammer@agfj-pfalz.de 
oder kita-sozialarbeit-edenkoben-maikammer@agfi-pfalz.de
CJD Neustadt Jugendmigrationsdienst Südliche Weinstraße
Ostring 17 -19, Landau, 0179 6921767
Kostenfreie Beratung und Hilfen für alle jungen Menschen mit Mig-
rationshintergrund zwischen zwölf und 27 Jahre
Frauenbüro SÜW
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, 76829 
Landau, 063241 940-425
FrauenZentrum Aradia
Notruf- und Beratungsstelle für von sexualisierter Gewalt betrof-
fene Frauen und Mädchen e.V., Moltkestraße 7, Landau, 06341 
83437, Telefonzeiten: Mo, Do 10 - 12 Uhr und Di 16 - 18 Uhr, Email: 
aradia-landau@t-online.de, Internetseite: www.aradia-landau.de
Kostenfreie Beratung für von sexualisierter Gewalt betroffener 
Frauen und Mädchen, Angehörige, Fachkräfte; Selbsthilfegruppen 
für von sexualisierter Gewalt betroffener Frauen
Kreisverwaltung SÜW Gesundheitsamt
Arzheimer Straße 1, 76829 Landau
Sozialpsychiatrischer Dienst: 06341 940-612
Aidsberatung: donnerstags, 14 bis 15 Uhr
Betreuungsverein Lebenshilfe: Albert-Schweizer-Straße 13, 76877 
Offenbach, 06348 983228
KISS Pfalz Selbsthilfetreff Pfalz
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe, Kirchberg 18, 67483 
Edesheim, 06323 989924, info@kiss-pfalz.de, www.kiss-pfalz.de
Telefon- und Sprechzeiten: Montag, 17 bis 19 Uhr, Dienstag und 
Freitag: 9 bis 12 Uhr, Donnerstag, 10 bis 16 Uhr
Pflegestützpunkt Edenkoben – Herxheim – Offenbach
Beratung für hilfe- und pflegebedürftige, kranke und behinderte 
Menschen und deren Angehörige.
Käsgasse 15 in 76863 Herxheim
Ute Wilhelm und Sabine Stepp: 07276 5030163, Ute.wilhelm@pfle-
gestuetzpunkte.rlp.de, Sabine.stepp@pflegestuetzpunkte.rlp.de
Kathrin Boller: 07276 5030164, Kathrin.boller@pflegestuetzpunkte.rlp.de
Ökumenische Sozialstation Ambulante-Hilfe-Zentrum
Käsgasse 15, 76863 Herxheim, 07276 98900 (Anrufbeantworter), in 
dringenden Notfällen am Wochenende, 0171 3326268
GEMEINDESCHWESTERplus im Landkreis Südliche Weinstraße
Ansprechpartnerin in der Verbandsgemeinde Edenkoben ist Pat-
ricia Niederer, 06341 940-655 oder patricia.niederer@suedliche-
weinstrasse.de
Ambulantes HospizZentrum Südpfalz mit dem Ambulanten 
Hospiz- und Palliativberatungsdienst für Erwachsene und dem 
ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst.
Weißenburgerstraße 1, 76829 Landau, 06341 942-946 oder hospiz-
dienst.landau@vinzentius.de, www.ambulantes-hospizzentrum-
suedpfalz.de

Forum Demenz Landkreis Südliche Weinstraße-Stadt Landau
Informationen zum Thema Demenz unter www.forumdemenz.de
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Südpfalz
Nordring 15c, 76829 Landau, haeuslichegewaltld@web.de
Opferarbeit: 06341 3819-22, Täterarbeit: 06341 3819-13,
Caritas-Zentrum Landau
Königstraße 39/41, 76829 Landau, 06341 9355-0, Internetseite: 
www.caritas-zentrum-landau.de
Diakonie Pfalz
Westring 3a in Landau, 06341 4826, slb.landau@diakonie-pfalz.de 
(Sozial-/Lebensberatung
Schwangerschafts-/Schwangerschaftskonfliktberatung, Kur-/Erho-
lungsvermittlung)
Reiterstr. 19, Landau, 06323 9952670, fachstellesucht.ld@diakonie-
pfalz.de (Fachstelle Sucht
Reiterstr. 19, Landau, 06341 9952670, mig.suew.ld@diakonie-pfalz.
de (Fachstelle Migrationsfachdienst Landkreis SÜW und Migrati-
onsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) Landkreis SÜW)
Sorgentelefon
06341 3819-22
Telefon-Seelsorge
0800 1110111 oder 0800 1110222 oder unter www.telefonseel-
sorge.de für Chat- bzw. Email-Beratung
Pro Familia
Soziale, finanzielle Beratung, 06341 82424
Leere Wiege Selbsthilfegruppe
Nina Bernhart, 0160 5011751 oder leere-wiege@gmx.de
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstelle Landau
Unabhängige Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen 
und psychischen Beeinträchtigungen sowie für deren Angehörige. 
76829 Landau, Lazarettgarten 19, 06341 7039935
DMSG Landesverband Rheinland-Pfalz
Geschäftsstelle: Hindenburgstr. 32, 55118 Mainz, Telefon: 06131 
604704, Email: info@dmsg-rlp.de oder https://dmsg-rlp.de
WEISSER RING
Hilfe für Opfer von Straftaten, 116 006
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
08000116016, Internetseite: www.hilfetelefon.de
Beratungsstelle Weißes Kreuz Landau
Kirchstr. 7, Gleisweiler, 0171 4463495, gabriele.nicklis@gmx.de, 
www.weisses-kreuz.de;
Berufsbegleitender Dienst
Fachdienst für behinderte und psychisch erkrankte Arbeitnehmer 
und deren Arbeitgeber
Kostenlose Beratung und Hilfe bei Problemen am Arbeitsplatz
Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung, Westbahnstraße 21, 76829 
Landau, 06341 9273-10, -14 oder -16. Beratungstermine nach Ver-
einbarung
Tafel Edenkoben
Industriering 25 in Edenkoben, 06323 9877925: Ausgabe: freitags, 
12 bis 16.30 Uhr
mit Kleiderhaus Edenkoben
dienstags, 9.30 bis 11.30 Uhr
freitags, 11.30 bis 16 Uhr
zusätzlich März bis Oktober: mittwochs, 16 bis 18 Uhr.

Redaktions- und Annahmeschluss bei der Verbandsgemeinde, montags, 15 Uhr. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen 
gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unse-
re Allgemeinen Geschäftsbedinungen. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 
Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine 
Ansprüche gegen den Verlag.
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Wir machen mit 
  am 25. April 2024  

freie Plätze

freie Plätze

WWW.VG-EDENKOBEN.DE

Sportlerehrung  
der Verbandsgemeinde Edenkoben
Jetzt noch schnell anmelden

Sportlerinnen und Sportler, die 
im Sportjahr 2023 herausragende 
Leistungen vollbracht haben, 
werden auch in diesem Jahr wie-
der von der Verbandsgemeinde 
Edenkoben ausgezeichnet – am 
Mittwoch, 24. April 2024, 19 Uhr 
beim TC Modenbachtal in Hain-
feld.

Und mit den diesjährigen Ehrungen gibt es eine Neuerung: Erstmals 
in der Geschichte der Sportlerehrung in der Verbandsgemeinde 
Edenkoben werden dabei auch die Süddeutschen Meisterschaften 
berücksichtigt.
Die Voraussetzungen für die Ehrung: Platzierungen von Rang eins 
bis drei bei rheinland-pfälzischen, süddeutschen, deutschen und 
internationalen Meisterschaften im Sportjahr 2023 im Einzel- und 
Mannschaftssport werden geehrt – unter der Voraussetzung, dass 
die Sportlerinnen und Sportlerinnen in der Verbandsgemeinde 
Edenkoben wohnen oder für einen Sportverein aus der Verbands-
gemeinde starten.
Antragsformulare gibt es unter www.vg-edenkoben.de oder unter 
06323 959-181 bei Carmen Ziegler. Bis zum 4. April 2024 können 
die Anträge mit Nachweisen über die Platzierungen und gerne 
auch mit Bildern oder Videoclips per Email an carmen.ziegler@vg-
edenkoben.de eingereicht werden.
Text: Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben, Bild: OpenClipart 
auf Pixabay

Amtlicher Teil

Verbandsgemeinde

Untrennbar mit unserer Verbandsgemeinde und
wahrscheinlich einer der schönsten Arbeitsplätze:
FREIBAD EDESHEIM - DAS FAMILIENBAD 
Unser Team freut sich über Unterstützung.
STARTEN SIE MIT UNS DURCH DEN SOMMER!

 SOMMER-  
 FÖRDERER              gesucht

Kassenkräfte (m/w/d)

Rettungsschwimmer (m/w/d)

weitere Jobangebote 

WWW.VG-EDENKOBEN.DE/JOBS 

#arbeitdieverbindet

und Ausbildungsstellen 

Glückwünsche
Im Monat März feierten folgende Bürgerinnen und 
Bürger unserer Verbandsgemeinde ihren runden 
bzw. halbrunden Geburtstag (ab dem 90. Lebens-
jahr) oder ein Hochzeitsjubiläum (ab Diamantener 
Hochzeit):
90. Geburtstag Werner Müller, Edenkoben
Diamantene Hochzeit Hannelore und Gerd Köhler, 
Edenkoben
95. Geburtstag Gertrud Robl, Gommersheim
90. Geburtstag Hermelinde Schwarzmüller, Edes-
heim
Diamantene Hochzeit Ingeborg und Harald Lintz, 
Edenkoben

90. Geburtstag Eleonore Reiser, Gleisweiler
90. Geburstag Josef Gräff, Edenkoben
90. Geburtstag Helga Nägle, Rhodt
Wir wünschen allen Alters- und Ehejubilaren, auch den unge-
nannten, alles Gute, Glück und Gesundheit.

Text: Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben www.vg-edenkoben.de
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Erster Beigeordneter Eberhard Frankmann beantwortete die ein-
gereichten Einwohnerfragen. „Es gibt Behindertenbeauftragte auf 
Bundes-, Landes- und auf Kreisebene, auch gibt es spezielle Einrich-
tungen. Ob Kommunen eine Person bestellen möchten, die sich um 
die Belange von Menschen mit Behinderungen kümmern, das liegt 
in deren Selbstverwaltungshoheit“, so Frankmann. Eine Frage, die 
nun im Ausschuss für Familie, Soziales und Jugend thematisiert und 
aufgegriffen wird.
Bei der Erarbeitung des ehrenamtlichen Bürgerbus-Angebots habe 
sich das Team speziell für die Mitnahmen von Menschen ausge-
sprochen, die mobil eingeschränkt sind und gegebenenfalls auf 
die Unterstützung von Rollatoren angewiesen sind. Die Mitnahme 
von Menschen im Rollstuhl bringe ein größeres Fahrzeug, das es 
zu fahren gilt, besondere Sicherungsmaßnahmen und auch wei-
tere Hilfestellungen mit sich, die sich die Fahrerinnen und Fahrer 
erst einmal zutrauen müssen. Frankmann verwies auf Angebote 
von Hilfsorganisationen wie Malteser und dem „Club Behinderter 
und ihrer Freunde Südpfalz“, die zudem auch noch über geschultes 
Personal verfügen. Bei einer nächsten Sitzung mit dem Bürgerbus-
Team soll die Frage nochmals thematisiert werden.
Unsere Feuerwehr der Verbandsgemeinde Edenkoben übt viele 
Szenarien, darunter auch Menschenrettungen, ließ der Erste Beige-
ordnete wissen. Die Einsatzkräfte sind ausgebildet und sensibilisiert 
in der Rettung von Menschen in Not. Bei derartigen Einsatzlagen 
seien zudem auch Notarzt und Sanitäter vor Ort. Ein Beispiel aus 
Altdorf, lieferte Hartwig Giese. Die dort in einer Wohngruppe leben-
den Menschen mit Behinderungen werden regelmäßig in Übungen 
eingebunden.
Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben 
nach dem Fahrlehrergesetz im Landkreis SÜW durch die Stadt 
Landau in der Pfalz
Die Zuständigkeit für die Angelegenheiten nach dem Fahrlehrer-
gesetz (FahrlG) wurde 2012 von den Kreisverwaltungen auf die 
Verbandsgemeindeverwaltungen übertragen. Seit 2015 regelt eine 
Zweckvereinbarung die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem 
Fahrlehrergesetz von den Verbandsgemeinden im Gebiet des Krei-
ses Südliche Weinstraße und überträgt die Aufgaben auf die Stadt 
Landau.
Im Rahmen der am 31. August 2022 in Kraft getretenen Zustän-
digkeitsverordnung zum Be- rufskraftfahrerqualifikationsgesetz 
des Landes Rheinland-Pfalz wurden Aufgaben, die bisher vom 
Landesbetrieb Mobilität übernommen wurden, an die Gemeinde-
verwaltungen der Verbandsgemeindeverwaltung sowie der Stadt-
verwaltungen der kreisfreien Städte übertragen. Die bisherige 
Zweckvereinbarung muss um diese Aufgaben erweitert werden, 
eine Neufassung ist erforderlich. Der Arbeitsaufwand wird auf alle 
Vertragspartner (Stadt Landau, VG Annweiler, VG Bad Bergzabern, 
VG Edenkoben, VG Herxheim, VG Landau Land, VG Maikammer, 
VG Offenbach an der Queich) in gleichen Anteilen aufgeteilt. Der 
Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig die Neufassung der 
Zweckvereinbarung.
Kommunale Wärmeplanung
- Vergabeermächtigung an den Bürgermeister
Bürgermeister Daniel Salm: „Es war der richtige Schritt, das Thema 
Kommunale Wärmeplanung im vergangenen Jahr vorangetrieben 
zu haben. Alle Ortsgemeinden sind bei der Planerstellung inte-
griert und wir können froh und dankbar sein, als eine der letzten 
Gemeinden in Rheinland-Pfalz eine 90-prozentige Förderung für 
unser Vorhaben erhalten zu haben. Nun gilt es für eine qualifizierte 
Wärmeplanung die richtige Firma zu finden. Unsere Zentrale Ver-
gabestelle in Annweiler hat die Ausschreibung dazu auf den Weg 
gebracht.“
Bei einer Gegenstimme erteilte der Verbandsgemeinderat dem 
Bürgermeister Daniel Salm die Ermächtigung, den wirtschaftlichs-
ten Bieter innerhalb der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
zur Kommunalen Wärmeplanung zu beauftragen.
Beantragung Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement
Am 30. April 2024 wird das integrierte Klimaschutzkonzept der Ver-
bandsgemeinde Edenkoben beim Bund eingereicht. Um das Klima-
schutzmanagement weiterzuführen und das Konzept umzusetzen 
soll das Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement beantragt 
werden.
Der aktuelle Förderzeitraum „Erstvorhaben Klimaschutzkonzept 
und Klimaschutzmanagement endet zum 28. Februar 2025, das 
Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement würde zum 1. März 
2025 beginnen. Der Förderzeitraum beläuft sich auf insgesamt drei 
Jahre, 40 Prozent der förderfähigen Gesamtausgaben - darunter 
fallen bspw. Personalkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Beauftragung 

Ausbildungs- und Hochschulmesse 
Landau

Die Ausbildungs- und Hochschulmesse 2024 der Agentur für 
Arbeit Landau in Kooperation mit der Stadtholding Landau 
GmbH findet am Freitag, 12. April von 12 bis 17 Uhr und am 
Samstag, 13. April von 9:30 bis 14:30 Uhr in der Jugendstil-Fest-
halle in Landau, Mahlastraße 3 statt.
An den beiden Tagen präsentieren sich über 140 wechselnde 
Unternehmen, Schulen, Universitäten, Hochschulen, Fachhoch-
schulen und weitere Institutionen aus der Region mit ihrem 
umfangreichen Ausbildungs- und Studienprogramm. Erstmals 
mit dabei: die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben 
am 12. April.
Neben dualen Ausbildungen im handwerklichen, industriellen 
und kaufmännischen Bereich werden auch Ausbildungsmög-
lichkeiten in Form eines dualen Studiums vorgestellt.
Weiterhin bewährt hat sich die Kombination mit der Hochschul-
messe. Die Studienberaterinnen und –berater der beteiligten 
Hochschulen stellen die verschiedenen Studienmöglichkeiten 
vor. Daneben bieten Berufs- und Studienberater der Agentur 
für Arbeit Landau Kurzberatungen an und informieren indivi-
duell über Studiengänge und akademische Berufe sowie über 
betriebliche und schulische Berufsausbildungen.
Zusätzlich zu den Informationen am Messestand der Berufsbe-
ratung und der Aussteller lohnt sich für Berufseinsteiger auch 
das Workshop- und Vortragsprogramm während der Messe.
Wer sich gut auf die Messe vorbereitet, kann hier schon die 
Weichen für seine berufliche Zukunft stellen. Am Stand der 
Arbeitsagentur gibt es die Möglichkeit, kostenlos seine Bewer-
bungsmappe checken zu lassen. Wer also unsicher ist, ob seine 
Unterlagen komplett sind, ober ob diese den Arbeitgeber über-
zeugen, packt am besten seine Mappe ein und kommt bei den 
Berufsberatern vorbei. Auch das Bewerbungsfoto spielt eine 
wichtige Rolle. Jugendliche, die noch kein passendes Foto 
haben, können den Messebesuch nutzen und sich direkt vor Ort 
von einem Profifotografen ein Bewerbungsfoto machen lassen. 
Das Kontingent hierzu ist begrenzt. Also – schick machen und 
schnell vorbeikommen. Am Messestand der Berufsberatung: 
Mit VR-Brillen können Interessierte virtuell in den Alltag ver-
schiedener Berufe eintauchen.
Das gesamte Ausstellerverzeichnis, die Messepläne sowie das 
Vortragsprogramm und weitere Infos gibt es unter www.ausbil-
dungsmesse-landau.de

Text und Bild: Agentur für Arbeit Landau

19. Verbandsgemeinderatssitzung
Fortsetzung
Am Donnerstag, 21. März 2024 tagte der Verbandsgemeinderat im 
Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben.
Einwohnerfragestunde
Die zur Einwohnerfragestunde eingereichten Themen umfassten 
die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Dabei ging es um 
die Frage, ob die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben beab-
sichtigt, neben einer Seniorenbeauftragten auch eine Stelle für 
einen Inklusionsbeauftragten zu schaffen. Weitere Fragen waren, 
ob Menschen mit Behinderungen nicht ebenfalls den Bürgerbus 
nutzen könnten und ob die Feuerwehr der Verbandsgemeinde 
Edenkoben auch Szenarien übe, in denen Menschen mit Behinde-
rungen bei der Rettung eine Rolle spielten.
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www.garten-eden-pfalz.de

Poststraße 23 • 67480 Edenkoben • Telefon: 06323/959-222
touristinfo@vg-edenkoben.de • www.garten-eden-pfalz.de

Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf der Internetseite.
Foyer mit kostenlosem Prospektmaterial ganztägig zugänglich.

24/7 Info außerhalb des Büros und auf der Webseite

Tourismusbüro Verein
 SÜW Edenkoben

Kein Ticketverkauf für Maimarkt Mannheim 
im Tourismusbüro Verein SÜW Edenkoben
Das Tourismusbüro Verein Südliche Weinstrasse Edenkoben bietet 
in diesem Jahr keine Maimarkt-Vorverkaufskarten und VRN-Mai-
markt Tickets an. Die Tickets für die Regionalmesse sind erstmals 
online unter www.maimarkt.de zu kaufen, die VRN-Maimarkt-
Tickets zusätzlich bei vielen Fahrkartenautomaten der Verkehrsbe-
triebe.

Text: Verein SÜW Edenkoben

Pfalz Touristik
Pfalzcard- neue Saison
Am 1. April startete die Pfalzcard wieder mit einem erweiterten 
Angebot in die neue Saison. Dank der kostenlosen Gästekarte kön-
nen sich Urlaubsgäste der rund 130 teilnehmenden Unterkünfte 
erneut auf ein Begrüßungsgeschenk freuen, das es in sich hat, denn 
die Pfalzcard ist nicht nur die Eintrittskarte zu über 100 Freizeiter-
lebnissen, sondern auch Fahrschein für Busse und Regionalbahnen 
innerhalb des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN). Rund 90.000 
Gäste profitierten in der vergangenen Saison von der exklusiven 
Mehrwert-Karte.
Sieben neue Erlebnisse erweitern das umfangreiche und stets kos-
tenlose Angebot der Pfalzcard. Diese Saison gilt: Pfalzcard goes 
UNESCO! Pfalzcard-InhaberInnen erleben das immaterielle Kultur-
erbe der Queichwiesenbewässerung und können kostenlos am 
Führungsangebot „Queicherleben“ in und um Bellheim teilneh-
men. Auch der Speyerer Judenhof mit dem Museum SchPIRA, wel-
ches gemeinsam mit den SchUM-Städten Mainz und Worms seit 
2021 als „UNESCO Weltkulturerbe“ gilt, öffnet für Pfalzcard-Gäste 
seine Türen.
Drei kulinarische Angebote sind Neueinsteiger bei der Pfalzcard: 
die Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten in Bad Dürkheim bie-
tet die Teilnahme an der geführten Stationsweinprobe an und im 
Weinessiggut Doktorenhof in Venningen können feine Essigkreati-
onen in historischem Ambiente probiert werden. Eine Verkostung 
wechselnder Pfälzer Spezialitäten gibt’s bei „Annas Landpartie“ in 
Landau und Speyer. Das Trifelsbad in Annweiler und der Schwimm-
park in Bellheim kehren nach Sanierung wieder zurück zur Pfalz-
card-Familie.
Seit April 2023 steht die Pfalzcard für Gäste auch als PDF- und 
Wallet-Datei digital zur Verfügung. Und das sehr erfolgreich: Gast-
geberInnen und Gäste der Pfalz nahmen die DigiCard in der vergan-
genen Saison bereits gerne an. Nun möchte die Pfalzcard GmbH ihr 
digitales Angebot weiter ausbauen. Derzeit entsteht ein digitaler 
Urlaubsbegleiter, der den Gästen mit stets aktuellen Auskünften 
zu Öffnungszeiten, Verkehrsverbindungen und Informationen ver-
sorgt, die den Urlaub mit der Pfalzcard noch unkomplizierter wer-
den lässt.
Natürlich ist zur neuen Saison auch die „Pfalzcard fer dehäm“ wie-
der für alle Pfälzerinnen und Pfälzer erhältlich. Die Heimatkarte 
bietet ein Jahr lang jeweils einmal kostenlosen Eintritt zu allen 
Pfalzcard-Erlebnissen.
Alle Infos zur Heimatkarte, Freizeiterlebnisse und teilnehmende 
Unterkünfte finden sich unter www.pfalzcard.de
Betriebe, die sich die Wettbewerbsvorteile der Pfalzcard sichern 
wollen, können sich jederzeit an die Pfalzcard GmbH wenden: Tel: 
06341 3916920 Mail: info@pfalzcard.de

Uffbasse! - Das Wimmelbild wird digital
Mit der Kampagne „Uffbasse! - für Rücksicht und Naturschutz“ sen-
sibilisiert die Pfalz Touristik gemeinsam mit ihren Partnern seit mehr 

externer Dienstleister zur Prozessunterstützung sowie zur Orga-
nisation und Durchführung von Akteursbeteiligungen - können 
bezuschusst werden
Die Ratsmitglieder beschlossen bei einer Gegenstimme das 
Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement zu beantragen.
5. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans der Verbands-
gemeinde Edenkoben - Teilbereich Edenkoben
Die 5. Teilfortschreibung umfasst die Flächen des Bebauungsplans 
„Klosterquartier Edenkoben“, der sich zurzeit im Aufbau befindet. 
Die Flächen sollen als Sonderbauflächen sowie private Grünflä-
chen dargestellt werden. Der Verbandsgemeinderat fasste den 
Planaufstellungsbeschluss zur 5. Teilfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes für den Teilbereich der Stadt Edenkoben bei vier 
Gegenstimmen und einer Enthaltung.
Text: Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben

Personalnotizen
Abschied in den Ruhestand

von links: Bürgermeister Daniel Salm, Werkleiter Chris-
tian Dennerle von der Verbandsgemeinde Landau-Land, 
Bürgermeister Torsten Blank (Verbandsgemeinde Landau-
Land), Jürgen Hoffmann, Werkleiter Martin Hanke und 
Erster Beigeordneter Eberhard Frankmann
Nach über 36 Jahren im Dienst der Verbandsgemeindewerke 
Edenkoben verabschiedete sich Jürgen Hoffmann Anfang 
April in den Ruhestand.
Im April 1988 begann Jürgen Hoffmann seinen Dienst in den 
Verbandsgemeindewerken. Der Bornheimer war Ansprech-
partner für die Bilanzbuchhaltung des Fachbereichs fünf. 
Zudem war er lange Jahre stellvertretender Werkleiter. Ab 
dem Jahr 2001 war Jürgen Hoffmann zusätzlich für die Ver-
bandsgemeinde Landau-Land tätig und hat dort ebenfalls, 
die für die Bilanzen und Jahresabschlüsse der Verbandsge-
meindewerke erstellt.
Werkleiter Martin Hanke: „Jürgen Hoffmann ist einer, der 
still im Hintergrund arbeitete und auf den wir uns jederzeit 
zu 100 Prozent verlassen konnten. Insgesamt hat er für die 
Wasser- und Abwasserwerke der beiden Verbandsgemein-
dewerke 121 Jahresabschlüsse durchgeführt. In seiner Zeit 
hat er neues Anlagevermögen in den Wasser- und Abwas-
serwerken im Wert von 185 Millionen Euro verbucht.“
Erster Beigeordneter Eberhard Frankmann: „Eine Institution 
unserer Werke wechselt nun in den Ruhestand. Mit sein 
Verdienst war es, unsere Werke unaufgeregt, mit klarer Posi-
tion und ergebnisorientierter Beratung aus wirtschaftlich 
schwierigem Fahrwasser heraus zu manövrieren. Von sei-
nem hinterlassenen Wissen und seinem Knowhow werden 
seine Nachfolge und wir sicher noch lange zehren und pro-
fitieren.“
„Wir haben mit Herrn Hoffman über 23 Jahre eine interkom-
munale Zusammenarbeit zwischen unseren Verbandsge-
meinden bei den Werksverwaltungen gepflegt, die vor allem 
durch seine Arbeitsweise und seine Person hervorragend 
funktioniert hat“, so Landau-Land Bürgermeister Torsten 
Blank bei der Verabschiedung.
Und Jürgen Hoffmann geht noch nicht so ganz, er wird noch 
bis Mitte des Sommers geringfügig beratend tätig sein.

Text und Bild: Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben
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Seniorenbeauftragte der  
Verbandsgemeinde Edenkoben

Kornelia Silberbauer ist die Seniorenbeauftragte 
der Verbandsgemeinde Edenkoben
Aufgabenfeld
Die Ansprechpartnerin für Seniorinnen und Senioren bringt auf 
Verbandsgemeindeebene die Ehrenamtlichen und die Verwal-
tung zusammen, berät, unterstützt und koordiniert - auch bei 
ortsübergreifenden Angeboten und Aktivitäten. Des Weiteren 
vertritt Kornelia Silberbauer die Interessen der Seniorinnen und 
Senioren, leistet Öffentlichkeitsarbeit, vermittelt und informiert 
über entsprechende Dienstleistungen, sorgt für Vernetzung von 
regionalen und überregionalen Diensten. Zudem ist die Senio-
renbeauftragte Mitglied im Seniorenbeirat des Kreises SÜW.
Kontakt
von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr: 0162 7280922
Email: seniorenarbeit@vg-edenkoben.de
Sprechzeiten
Termin und Ort nach Vereinbarung

GemeindeschwesterPlus
Kontakt
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
Abteilung 4, Soziales
-Referat 43, Demografie-
Arzheimer Straße 1
76829 Landau in der Pfalz
Ansprechpartnerin in der Verbandsgemeinde 

Edenkoben
Bettina Heim, 06341 940-659, bettina.heim@suedliche-weinstrasse.de
Internet: www.suedliche-weinstrasse.de

SILBERRUF
Kostenloses telefonisches Gesprächsangebot für Senioren in SÜW, 
Tel. 0800 500 50 20 (montags, freitags und sonntags 18 bis 20 Uhr, 
dienstags 9 bis 11 Uhr).
Text: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Freibad 
edesheim
. . . das Familienbad

Aktuelles aus dem Freibad Edesheim
Im Freibad laufen die Arbeiten und Vorbereitungen für die kom-
mende Badesaison an. Das Team um Betriebsleiter Timo Graf ist 
nun wieder vor Ort und wird bis zur Eröffnung das Bad wie auch die 
Becken reinigen, die Anlagen warten und Sicherheitschecks durch-
führen für die neue Saison.
„Wir freuen uns auf die neue Badesaison und auf eine strahlende 
Eröffnung. Das Bad wird je nach Wetterlage öffnen, dann wenn die 
Sonne strahlt und die Energie unserer Solaranlage für angenehmen 
Wassertemperaturen sorgen wird“, so Graf.
Die Eintrittspreise 2024
Erwachsene 4 Euro
Jugendliche 3 Euro
Feierabendtarif 2 Euro
12er Karten Erwachsene 40 Euro
Jugendlichen 30 Euro
Dauerkarten Erwachsene 70 Euro
Jugendliche 48 Euro
Familie 100 Euro
Alleinerziehende 75 Euro
Es wird wieder ein einwöchiger Vorabverkauf der Dauerkarten im 
Freibad geben, ließ der Betriebsleiter wissen. Der Termin wird noch 
bekannt gegeben.
Text: Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben

als zwei Jahren aktiv für ein rücksichtsvolles Miteinander und natur-
schonendes Verhalten in Urlaub und Freizeit. Vor einem Jahr wurde 
das erste Wimmelbild zur Kampagne in Bad Dürkheim errichtet - 
inzwischen sind knapp 100 weitere Standorte dazu gekommen. 
Zum Saisonstart 2024 hat die Pfalz Touristik das Wimmelbild weiter-
entwickelt und eine interaktive Digital-Variante umgesetzt.
Die liebevoll illustrierte Miniatur-Pfalz lädt zu einer interaktiven 
Entdeckungstour an Smartphone, Tablet oder PC ein. Dargestellt 
sind Begegnungen der Menschen untereinander ebenso wie das 
Zusammenspiel von Mensch und Natur - stets versehen mit Erklä-
rungen und konkreten Tipps und Infos zum Verhalten in der Natur. 
Hinzu kommen zahlreiche kleine und große Pfalz-Merkmale sowie 
die passende akustische Untermalung. Geschäftsführer Tobias Kauf 
weiß, dass Gäste und Einheimische am Wimmelbild große Freude 
haben. „Durch bekannte pfälzische Orte und Szenen wie dem Hum-
bergturm in Kaiserslautern, der Wegelnburg im Pfälzerwald, den 
Queichwiesen oder einem Weinfest entsteht ein ganz besonderer 
und persönlicher Bezug für alle, die die Pfalz kennen und lieben - 
und die sie gerne so erhalten wollen.“
Nachdem die Kernelemente der Kampagne „Uffbasse! Für Rücksicht 
und Naturschutz“ mit zahlreichen Akteuren und Vereinen aus der 
Pfalz erarbeitet wurden, entstand in enger Zusammenarbeit mit 
Landesforsten Rheinland-Pfalz das Wimmelbild. Die digitale Vari-
ante ist ein weiterer Schritt zur Verstetigung der Botschaften für 
Rücksicht und Naturschutz. Man darf heute schon auf die nächsten 
Erweiterungen gespannt sein.
Fragen und Anregungen zur Kampagne und dem Wimmelbild dür-
fen gerne an die Pfalz Touristik unter info@pfalz-touristik.de mit 
dem Betreff: Uffbasse! gerichtet werden.
Link: www.pfalz.de/uffbasse
Text: Pfalz Touristik

Jugendpflegerin Clara Hettler
Telefon: 06323 959-117 oder 0174 9979538
E-Mail: clara.hettler@vg-edenkoben.de
 Internet:
 https://www.vg-edenkoben.de/
 leben-und-arbeiten/jugend
• Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche
• Freizeit- und Ferienangebote
• Unterstützung von Jugendgruppen und Vereinen
• Verleih von Materialien

Senioren

Bürgerbus  
der Verbandsgemeinde Edenkoben

Unser Bürgerbus steht für eine Verbesse-
rung der Nahmobilität. Das Angebot rich-
tet sich vornehmlich an Ältere und in der 
Mobilität eingeschränkte Personen. Bürger 
fahren Bürger – für mehr Lebensqualität in 
unserer Verbandsgemeinde Edenkoben.

Anmeldung der Fahrten:
montags und mittwochs, von 15 bis 17 Uhr unter 030 229087851
Fahrtage:
dienstags und donnerstags (außer feiertags) - von 8 bis 18 Uhr
Einkaufsfahrten: mittwochs - von 14 bis 18 Uhr
Text: Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben
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Damit waren alle sehr zufrieden und konnten den Einsatz bei einem 
kleinen gemeinsamen Imbiss gemütlich ausklingen lassen.
Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten.

Text: Birgit Gatto, Bild: Gerhard Julier

Burrweiler
Ortsbürgermeister: Christian Weber
Sprechstunde:montags 18 bis 19 Uhr im Rathaus
Telefon:  06345 5365 (privat)
E-Mail: buergermeister@burrweiler.de
Internet: www.burrweiler.de

Öffentliche Bekanntmachung
In der Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Burrwei-
ler vom 18.03.2024 wurde in nicht öffentlicher Sitzung folgender 
Beschluss gefasst, der hiermit gemäß § 35 GemO bekannt gegeben 
wird:
1. Jagdpachtangelegenheiten
Der Gemeinderat beschließt einen Jagdpachtvertrag sowie einen 
Nutzungsvertrag zu verlängern.

Burrweiler, 26.03.2024
gez. Christian Weber, Ortsbürgermeister

Aufruf zur gemeinsamen Vorschlagsliste für 
den Gemeinderat 2024-2029
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 9. Juni finden zusammen mit den Europawahlen in Rheinland-
Pfalz auch wieder Kommunalwahlen statt. Den Gemeinderat haben 
wir dabei in unserer Gemeinde bisher fast immer in der Mehrheits-
wahl gewählt. Das heißt, jeder wählbare Bürger kann auch gewählt 
werden. Es gibt beim Mehrheitswahlprinzip keine vorgefertigten 
Wahllisten von Parteien oder Wählergruppen. Jeder Wähler hat 
bei der Mehrheitswahl die Möglichkeit, bis zu 12 Personen auf den 
Wahlzettel zu schreiben und somit zu wählen. Die 12 Personen, die 
die meisten Stimmen auf sich vereinen und die Wahl annehmen, 
bilden dann den Gemeinderat.
Der amtierende Gemeinderat und ich befürworten das Mehrheits-
wahlprinzip auch für die vor uns liegende Kommunalwahl!
Damit der Wähler einen Überblick erhält, wer grundsätzlich bereit 
ist, sich die nächsten fünf Jahre im Gemeinderat aktiv einzusetzen 
und zu engagieren, streben wir eine gemeinsame, offene Wahlin-
formation aller Kandidatinnen und Kandidaten an, die im Falle der 
Wahl das Mandat annehmen würden. Diese nicht amtliche Wahl-
information ist völlig unverbindlich, der Wähler kann jede andere 
wahlberechtigte Person auf den Stimmzettel schreiben. Zur Erstel-
lung dieser Wahlinformation lade ich alle interessierten Mitbür-
gerinnen und Mitbürger am Montag, 8. April um 19.00 Uhr ins 
Rathaus ein. Hierbei gibt es auch weitergehende Informationen zur 
Wahl und zum weiteren Prozedere. Wenn Sie sich an der gemein-
samen Wahlinformation beteiligen wollen aber den Termin nicht 
wahrnehmen können, melden Sie sich einfach bei mir oder mei-
nem Stellvertreter.
Es wäre wünschenswert, wenn viele ihr Interesse zur aktiven Mitar-
beit im Gemeinderat bekunden und dadurch eine entsprechende 
Auswahl an potenziellen Kandidaten zur Verfügung steht.

gez. Christian Weber, Ortsbürgermeister

Aktuelles aus dem

Klimaschutz
Klimaschutzmanager: Lukas Burckgard
Telefon: 06323 959297
E-Mail: lukas.burckgard@vg-edenkoben.de
• Erstellen eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die 
• Verbandsgemeinde
• Anlaufstelle für Bürger und Unternehmen, Politik und
• Verwaltungsressorts, Kommunen, Schulen, Vereine
• Impulsgeber, Beratungs- und Informationsstelle,Veranstalter, 
• Kampagnenplaner - u. umsetzer sowie Netzwerkknoten in
• der Region
• Unterstützung von Projektvorhaben der Verbandsgemeinde
• Identifizierung von Finanzierungs- & Förderprogrammen

Internet:

Altdorf
Ortsbürgermeister: Helmut Litty
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Telefon: 06327 4832
Internet: www.altdorf-pfalz.de

3. Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses Altdorf
Die 3. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses Altdorf findet am 
Dienstag, dem 09. April 2024, 19:00 Uhr, in der Gäuhalle Altdorf, 
Schulstraße 3, 67482 Altdorf statt.
Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1. Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan für die Haus-

haltsjahre 2024/2025
- Vorberatung

gez. Helmut Litty, Ortsbürgermeister

Flurbereinigung Kirrweiler VII
1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung
unter Venningen, amtlich

Teilnehmergemeinschaft der 
Flurbereinigung Kirrweiler VII
Öffentliche Bekanntmachung der Teilnehmergemeinschaft 
über die
Verschiebung der Fertigstellung der Graswege
siehe unter Venningen, amtlich

Böbingen
Ortsbürgermeister:  Stefan Werner
Sprechst.: 1. und 3. Montag im Monat 
 von 18.30 – 20.00 Uhr 
 im Dorfgemeinschaftshaus
Telefon: 0160 7915293
E-Mail gemeinde@boebingen-pfalz.de
Internet: www.boebingen-pfalz.de

Tatkräftige Helfer  
bei der Aktion „Saubere Landschaft“
Rund 20 große und kleine Menschen sowie drei Hunde haben 
sich am 23. März -in Gruppen aufgeteilt- auf den Weg gemacht, 
um Böbingen von Unrat zu befreien. Glücklicherweise scheint das 
Bewusstsein bei unseren Mitbürgern angekommen zu sein, dass 
wir die Gemarkung rund um unser schönes Böbingen sauber halten 
sollen, denn es musste gar nicht viel Abfall eingesammelt werden. 
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Beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch den Stadtrat 
am 24.04.2024 zur Einsichtnahme aus.
Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Edenkoben haben 
die Möglichkeit, in der Zeit vom 05.04.2024 bis einschließlich 
18.04.2024 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung für das 
Jahr 2024 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen, einzurei-
chen.
Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwal-
tung Edenkoben, Poststraße 23, 67480 Edenkoben, einzureichen. 
Der Stadtrat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Haus-
haltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vor-
schläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 
und seinen Anlagen ist ab 05.04.2024 auch auf der 
Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Eden-
koben https://www.vg-edenkoben.de/service/oef-
fentliche-bekanntmachungen/offenlage/ oder direkt 

über QR Code einsehbar.

Edenkoben, 04.04.2024
gez. Ludwig Lintz, Stadtbürgermeister

Rechtsverordnung
nach § 12 des Landesgesetzes über Messen, 
Ausstellungen und Märkte Rheinland-Pfalz über 
die Festlegung von Marktsonntagen in der Stadt 
Edenkoben
Aufgrund des § 12 Abs. 2 des Landesgesetzes über Messen, Aus-
stellungen und Märkte (LMAMG) vom 03.04.2014, veröffentlicht 
am 17.04.2014 (GVBl. S. 40) wird für die Stadt Edenkoben folgende 
Rechtsverordnung erlassen:

§ 1
Für die Stadt Edenkoben wird am 14. April 2024 ein Marktsonntag 
festgesetzt.

§ 2
An Marktsonntagen können im Stadtgebiet in der Stadt Edenkoben 
in der Zeit von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr auf Antrag privilegierte Spe-
zialmärkte nach § 6 Abs. 2 LMAMG sowie Floh- und Trödelmärkte 
nach § 8 LMAMG festgesetzt werden.

§ 3
An allen Adventssonntagen können auf Antrag Weihnachtsmärkte, 
die die Voraussetzungen der §§ 6 und 11 Abs. 1 S 1 LMAMG erfüllen, 
durchgeführt werden, sofern die Weihnachtsmärkte nach Organisa-
tion und Warenangebot der Brauchtumspflege und Tradition die-
nen.

§ 4
Ordnungswidrigkeiten können nach § 20 LMAMG geahndet wer-
den.

§ 5
Diese Rechtsverordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Edenkoben, den 02.04.2024
In Vertretung
Eberhard Frankmann, Erster Beigeordneter

Rechtsverordnung
nach § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz über die 
Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen in der Stadt Edenko-
ben
Aufgrund des § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz 
(LadöffnG) vom 21. November 2006 (GVBI. S. 351) wird für die Stadt 
Edenkoben folgende Rechtsverordnung erlassen:

§ 1
Die Verkaufsstellen in der Stadt Edenkoben, dürfen an folgenden 
Sonntagen in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein:
Sonntag, den 14.04.2024

§ 2
(1) Die Vorschriften des § 13 LadöffnG und des Arbeitszeitgesetzes 
vom 06. Juni 1994 (BGBI. Teil I, S. 1170) in der zurzeit geltenden Fas-
sung sind zu beachten.
(2) Jugendliche, werdende und stillende Mütter dürfen nicht 
beschäftigt werden.

§ 3
Die Inhaberin oder der Inhaber einer Verkaufsstelle ist verpflichtet, 
ein Verzeichnis mit Namen, Tag, Beschäftigungsart und Beschäfti-

Edenkoben
Stadtbürgermeister:   Ludwig Lintz
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Telefon: 06323 3811
E-Mail: rathaus@edenkoben.de
Internet: www.edenkoben.de
i-Punkt
Weinstraße 86, Edenkoben, Tel.: 06323 9897858
Email:  i-punkt@edenkoben.de
Öffnungszeiten März bis Oktober: 
Di., Mi., Fr. und Sa. 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr
November: Di., Mi. und Fr.  10:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Dezember bis Februar:  nach tel. Vereinbarung

27. Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses der Stadt Edenkoben
Die 27. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Eden-
koben findet am Mittwoch, dem 10. April 2024, 18:45 Uhr, im 
Ratssaal des Rathauses Edenkoben, Poststraße 23, 67480 Edenko-
ben statt.
Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Errichtung eines Calisthenics-Park
2. Annahme von Zuwendungen, Beschluss gem. § 94 GemO
3. Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan für das Haus-

haltsjahr 2024
- Vorberatung

4. Informationen
B) Nicht öffentliche Sitzung
1. Grundstücksgeschäft
2. Informationen

gez. Ludwig Lintz, Stadtbürgermeister

48. Sitzung des Bau-, Liegenschafts- und 
Verkehrsausschusses der Stadt Edenkoben
Die 48. Sitzung des Bau-, Liegenschafts- und Verkehrsausschusses 
der Stadt Edenkoben findet am Mittwoch, dem 10. April 2024, 
18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Edenkoben, Poststraße 23, 
67480 Edenkoben statt.
Tagesordnung
A) Öffentliche Sitzung
1. Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich 

eines Bauvorhabens in der Watzengasse, Flurstücks-Nr. 11/7
2. Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich 

eines Bauvorhabens in der Dr. Franz-Weidenreich-Straße, Flur-
stücks-Nr. 2762/7

3. Antrag der SPD - Fraktion: Schaffung der Barrierefreiheit zwi-
schen „In den Forstwiesen“ und der „Nonnenstraße“

4. Informationen
B) Nicht Öffentliche Sitzung
1. Informationen

gez. Ludwig Lintz, Stadtbürgermeister

Einsichtnahme in den Entwurf der 
Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2024 
mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen 
sowie Möglichkeit zur Einreichung  
von Vorschlägen
Die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben hat den Entwurf 
der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit dem Haushaltsplan und 
seinen Anlagen für die Stadt Edenkoben erstellt und am 03.04.2024 
dem Stadtrat zugeleitet.
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 liegt mit dem 
Haushaltsplan und seinen Anlagen ab 05.04.2024 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung 
Edenkoben, Poststraße 23, 67480 Edenkoben, Zimmer 124, bis zur 
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„Am unteren Ried“ (teilw.) und „Im Woog“, sowie (3) der Rebflächen 
westlich der Bahnlinie Neustadt-Landau.
Stimmberechtigung
Stimmberechtigte Mitglieder der Aufbaugemeinschaft sind die 
Eigentümer von Rebflächen im Aufbaugebiet, sowie die Inhaber 
von dinglichen oder persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur 
Nutzung dieser Weinberge berechtigen und deren Nutzung sie tat-
sächlich ausüben (vgl. § 11 Abs. 2 S. 1WAG).
Jedes Mitglied erhält die in der Satzung festgelegte Anzahl von 
Stimmen. Sie richtet sich nach der Rebfläche, die ein Mitglied im 
Aufbaugebiet der Aufbaugemeinschaft besitzt oder bewirtschaftet. 
Für ein Grundstück kann ein Stimmrecht nur einmal ausgeübt wer-
den. Bei Pachtverhältnissen kann daher je nach Vereinbarung ent-
weder der Pächter, oder der Verpächter das Stimmrecht ausüben.
Flächennachweis
Nur Personen, die ihre Fläche in geeigneter Form nachweisen kön-
nen, sind berechtigt, an den Abstimmungen teilzunehmen. Eigen-
tümer, die ihre Fläche nicht selbst bewirtschaften, können dies z.B. 
durch einen Kataster- oder Grundbuchauszug nachweisen. Bewirt-
schafter legen die Änderungsmeldung zur aktuellen EU-Weinbau-
kartei vor (nicht die Mitteilung zum Gesamthektarertrag).
Vollmacht
Jedes Mitglied kann sich durch seinen Ehepartner, einen Verwand-
ten gerader Linie, oder eine Person, die im ständigen Dienst des 
Vertretenen steht, vertreten lassen, sofern diese Personen persön-
lich bekannt sind. Andernfalls ist eine schriftliche Vollmacht erfor-
derlich. Anwesende Mitglieder können ihr Stimmrecht oder ihre 
Stimmen nicht auf andere Personen übertragen (§ 10 der Satzung).
Wichtiger Hinweis
Die Mitglieder sollen vor Beginn der Versammlung (s. Beginn Stim-
merfassung) ihren gesamten Weinbergsbesitz im Aufbaugebiet bei 
der Registrierung im Versammlungslokal angeben. Dadurch kann 
die Abstimmung gemäß § 11 der Satzung flächenmäßig durchge-
führt werden.
Um eine zügige Registrierung zu gewährleisten, werden die Mit-
glieder daher dringend gebeten, eine Aufstellung nach Plan-Nr. 
und Größe sowie Addition ihrer im Baugebiet gelegenen Flächen 
im Vorfeld zur Versammlung anzufertigen und auch auf das kor-
rekte Ausfüllen und Addieren der Flächen auf den Vertretungs-
vollmachten zu achten. Verschiedene Vollmachten dürfen nicht 
zusammengezählt werden.

Kirrweiler, 27. März 2024
Aufbaugemeinschaft Kirrweiler
Im Auftrag
David Kruppenbacher, 1. Vorsitzender

Frühlingszauber in Edenkoben
Garten- und Pflanzenmarkt „da blüht Euch was“
Die Frühlingszeit ist Gartenzeit, und Edenkoben erstrahlt vom 13. 
bis 14. April im floralen Glanz beim Garten- und Pflanzenmarkt. Auf 
dem Ludwigsplatz, entlang der Weinstraße und im Kurpfalzsaal prä-
sentieren über 100 ausgesuchte regionale und überregionale Aus-
steller alles, was das Gärtner- und Gärtnerinnenherz begehrt.
Die Innenstadt wird an diesem Wochenende zum blumigen Meer 
für alle Sinne. Von Pflanzenspezialitäten über Raritäten bis hin zu 
schönen und antiken Accessoires für Garten und Terrasse bietet der 
Markt eine breite Palette. Außergewöhnliche Flechtkunst, Keramik-
objekte, nützliche Utensilien für die Gartenarbeit und vieles mehr 
stehen zum Entdecken bereit. Auch die kulinarischen Angebote der 
Pfalz dürfen nicht fehlen.
Für Gourmets gibt es eine Auswahl an leckeren Weinen, Würsten, 
Ölen, Käse und Broten. Edenkobener Weingüter bieten ihre Weine 
und Sekte zur Verkostung an, während Höfe und Gastronomie ihre 
Türen öffnen. Kaffee und Kuchen laden im Seniorentreff, Kurpfalz-
saal sowie im Pfarrgärtchen zum Verweilen ein.
Der Kurpfalzsaal beherbergt exklusive Aussteller wie die Pfälzer 
Maler, Drechselarbeiten, handbemaltes Porzellan, Gutscheinver-
packungen, Knopfschmuck, Treibholz, Weißzeugnäherei, Kaschmir, 
Wolle, Seide und die Luckybelt Edition – ein vielfältiges Angebot für 
alle Besucher.
Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr und 
am Sonntag von 11:00 bis 18:00 Uhr. Die gesamte Innenstadt lädt 
am Sonntag zu einem entspannten Bummel ein, da die Geschäfte 
bis 18:00 Uhr geöffnet haben.
Seien Sie herzlich willkommen beim Garten- und Pflanzenmarkt in 
Edenkoben – ein Fest für Gartenliebhaber und Genießer.

gungsdauer der an den o. g. Tagen beschäftigten Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer und über die diesen zum Ausgleich für die 
Beschäftigung an diesem Sonntag gewährte Freistellung zu führen.

§ 4
Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1, 2 Absatz 1 und § 3 dieser 
Verordnung werden als Ordnungswidrigkeit nach § 15 LadöffnG 
geahndet.
Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für Jugend-
liche können als Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 Ziffer 14 des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12. April 1976 (BGBI. 1976 Teil 
I, S. 965) in der zur Zeit geltenden Fassung geahndet werden.Die 
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter kann nach § 21 
Absatz 1 Ziffer 3 des Mutterschutzgesetzes vom 20. Juni 2002 (BGBI. 
2002 Teil I, S. 2318) in der zurzeit geltenden Fassung als Ordnungs-
widrigkeit verfolgt werden.
Zuwiderhandlungen gegen das Arbeitszeitgesetz können als Ord-
nungswidrigkeit nach § 22 Absatz 1 des Arbeitszeitgesetzes vom 
06. Juni 1994 (BGBI. 1994 Teil I, S. 1170) in der zurzeit geltenden Fas-
sung geahndet werden.

§ 5
Diese Rechtsverordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung in 
Kraft.

Edenkoben, den 02.04.2024
In Vertretung
Eberhard Frankmann, Erster Beigeordneter

Ludwigsplatz und Weinstraße (Stadtberg) 
sowie Parkplatz „Goldenes Eck“  
teilweise gesperrt
Anlässlich des Edenkobener Garten- und Pflanzenmarktes am 
Samstag, 13. April und Sonntag, 14. April 2024 wird der gesamte 
Ludwigsplatz sowie die Weinstraße ab Einmündung Metzgergasse 
bis Ampelanlage Goldenes Eck von Freitag, 12. April 2024, 12:00 
Uhr bis Sonntag, 14. April 2023, 20:00 Uhr, für Fahrzeuge aller 
Art gesperrt. Zusätzlich wird ein Teilbereich des Parkplatzes „Gol-
denes Eck“ (Südseite Nähe Ampelanlage) am Freitag, 12.04.2024 
und am Montag, 15.04.2024 jeweils ab 9:00 Uhr ebenfalls für 
Fahrzeuge aller Art gesperrt. Widerrechtlich parkende Fahrzeuge 
müssen wegen des Aufbaues der Marktstände sowie Toilettenan-
lage kostenpflichtig abgeschleppt werden.
Eine Umleitung ist ausgeschildert.
Um dringende Beachtung wird gebeten.

Fachbereich Bürgerservice

Flurbereinigung Kirrweiler VII
1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung
unter Venningen, amtlich

Teilnehmergemeinschaft der 
Flurbereinigung Kirrweiler VII
Öffentliche Bekanntmachung der Teilnehmergemeinschaft 
über die
Verschiebung der Fertigstellung der Graswege
siehe unter Venningen, amtlich

Aufbaugemeinschaft Kirrweiler
Die Aufbaugemeinschaft Kirrweiler lädt hiermit alle Mitglieder zu 
einer Mitgliederversammlung am Donnerstag, den 25. April 2024 
um 14.00 Uhr in den Edelhof in Kirrweiler ein. Um den rechtzeiti-
gen Versammlungsbeginn zu ermöglichen, erfolgt die Stimmerfas-
sung bereits ab 12:00 Uhr.
Tagesordnung:
1) Eröffnung der Mitgliederversammlung
2) Bericht des Vorsitzenden
3) Beratung und Beschlussfassung zur Änderung der Aufbaupla-

nung
4) Verschiedenes
Aufbaugebiet
Das Aufbaugebiet (§ 11 Abs. 2 S. 2 WAG) der Aufbaugemeinschaft 
Kirrweiler umfasst laut Anlage I der Satzung die gesamteRebfläche 
der Gemarkung Kirrweiler mit Ausnahme (1) der Ortslage, (2) der 
bebauten Grundstücke beiderseits der L 542 und in den Gewannen 
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Hundeverbot auf der „alla-hopp!-Anlage“
Es wurde mehrfach festgestellt, dass Besucher 
ihre Hunde mit auf die Anlage nehmen. 

Die Verbandsgemeinde Edenkoben weist aus-
drücklich darauf hin, dass es gem. § 5 Abs. 3 
Buchst. a der Benutzungssatzung vom 24. 

August 2016 untersagt ist, Hunde oder sonstige Tiere mit sich 
zu führen (dies gilt auch bei Nutzung der Anlage als Verbin-
dungsweg) oder sie als Halter oder sonst Verantwortlicher auf 
der Anlage frei laufen zu lassen. 
Dies gilt nicht für Blindenführhunde, die jedoch an der Leine zu 
führen sind.

Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer 
Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden kann. Die Ver-
bandsgemeinde Edenkoben appelliert daher an alle Hunde-
halter, dieses Verbot zu beachten. Es dient der Sauberkeit der 
Anlage und dem Schutz der anderen Besucher, insbesondere 
der Kinder.

Text: Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben, Fachbereich 
Finanzen

Einweihung Osterbrunnen
Am 23. März fand in Edenkoben 
eine herzliche und inspirierende 
Feier zur Einweihung des Oster-
brunnens statt. Zusammen mit 
Stadtbürgermeister Ludwig Lintz, 
dem Chor der Paul-Gillet Real-
schule Plus unter der Leitung von 
Antje Bremecke, dem Posaunen-
chors der Protestantischen Kir-
chengemeinde, Pfarrerin Judith 
Geib, sowie Pfarrer Dr. Achim Dit-
trich wurde der Osterbrunnen fei-
erlich eingeweiht. Die Segnung 
des Brunnens oblag Dr. Achim 
Dittrich.
Der Osterbrunnen, liebevoll 

geschmückt von fleißigen Helfern, darunter Antje und Eberhard 
Kenntner, Irene Borm, Renate Leusch, Silke und Michael Schmidt, 
sowie Jason und Tanja Knittel, erstrahlte in seiner Pracht vor der Kir-
che und zog die Blicke auf sich. Die bunten Eier, gestaltet von den 
Kindern der Kita Himmelsleiter und der Grundschule Edenkoben, 
symbolisieren nicht nur den Frühling, sondern stehen auch für die 
Auferstehung Jesu und die Hoffnung auf neues Leben.
In einer bewegenden Ansprache erinnerte Pfarrerin Judith Geib 
daran, dass der Osterbrunnen mehr ist als eine bloße Dekoration 
- er ist ein Zeichen der Hoffnung. In einer Zeit, in der Extremismus 
und Intoleranz ihre hässlichen Köpfe erheben, ist der Osterbrun-
nen ein Symbol für Vielfalt und Zusammenhalt. Er ermutigt dazu, 
für eine Gesellschaft einzutreten, die von Liebe, Mitgefühl und Ver-
ständnis geprägt ist.
Die Feier war auch eine Gelegenheit, Jesu Opfer am Kreuz zu reflek-
tieren und die Bedeutung seiner Auferstehung zu feiern. Sie erin-
nerte daran, dass das Leben siegt, dass Gottes Liebe triumphiert 
und dass wir uns gemeinsam für eine gerechte und liebevolle Welt 
einsetzen müssen.
Mit einem Gebet für Segen und Ermutigung für alle, die an diesem 
festlichen Anlass teilnahmen, schloss die Feier ab, in der Hoffnung, 
dass der Geist des Osterbrunnens die Herzen aller berührt und sie 
dazu inspiriert, für eine bessere Welt einzutreten.
Edenkoben bleibt stark in seinem Engagement für Toleranz, Res-
pekt und Vielfalt - Werte, die durch den Osterbrunnen symbolisiert 
und gefeiert werden. Möge dieser Geist auch in Zukunft in unse-
rer Gemeinschaft lebendig bleiben, so Stadtbürgermeister Ludwig 
Lintz.
Im Anschluss lud der Kulturverein Edenkoben zu einem Konzert in 
die Protestantische Kirche ein.

Text und Bild: Rathaus Edenkoben, Martina Roth

Text: Rathaus Stadt Edenkoben

Plauderspaziergang mit der Fachkraft 
Gemeindeschwester plus für Seniorinnen 
und Senioren in Edenkoben
Die Fachkraft Gemeindeschwester plus Bettina Heim bietet am 
Mittwoch, 17. April, gemeinsam mit der Seniorenbeauftragten 
Petra Feig in Edenkoben einen Plauderspaziergang an. Zu diesem 
sind alle Seniorinnen und Senioren aus Edenkoben und Umgebung 
herzlich eingeladen, die sich gerne bewegen möchten, auch mit 
Gehstock oder Rollator.
Geplant ist ein gemütlicher eineinhalb- bis zweistündiger Spazier-
gang an der Triefenbachanlage mit Möglichkeiten zur Pause und 
einem Picknick bei gutem Wetter. Bewegung und Plaudern stehen 
dabei im Mittelpunkt.
Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der alla hopp!-Anlage in Edenkoben. 
Für Anmeldung und Rückfragen ist die Fachkraft Gemeindeschwes-
ter plus Bettina Heim unter 06341 940-659 erreichbar – montags bis 
mittwochs von 8 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 12 Uhr. Es 
können maximal zwölf Personen teilnehmen.
Text: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Sie sind interessiert an der Arbeit 
des Gemeinderates in 
Ihrer Heimatgemeinde? 
Dann schauen Sie rein ins 
Rats- und Informationssystem, 
hier werden Sie fündig.

Immer gut informiert
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durch Wirtschaftswege bis nach Freimersheim zur Aussiedlung 
Staub und Salm. Das neue Kabel wird im Seitenstreifen des Wirt-
schaftsweg verlegt.
Der Bauzeitraum ist – in Abhängigkeit von den Witterungsverhält-
nissen – von April 2024 bis Mai 2024 geplant.
Während der Baumaßnahme kann es zu kurzfristigen Sperrungen 
einzelner Teilstücke des Wirtschaftsweges kommen.
Für Fragen und weitere Informationen stehen die Kolleginnen und 
Kollegen der Pfalzwerke Netz AG in Landau unter der Telefonnum-
mer 06341 973-254 zur Verfügung.
Text: Pfalzwerke Netz AG

Gleisweiler         
Ortsbürgermeister: Thorsten Rothgerber
Sprechstunde dienstags, 18.15 bis 19.15 Uhr 
 im Ratssaal, Hauptstraße 3
Telefon: 06345 4050969 o. 0151 10347553
E-Mail: buergermeistergleisweiler@web.de
Internet: www.gleisweiler.de

45. Sitzung des Gemeinderates Gleisweiler
Die 45. Sitzung des Gemeinderates Gleisweiler findet am Dienstag, 
dem 09. April 2024, 19:30 Uhr, Rathaus Gleisweiler, Hauptstraße 3, 
76835 Gleisweiler statt.
Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich 

eines Bauvorhabens Im Hintermorgen, Flurstücks-Nr. 767/3
3. Informationen zur Kommunalwahl 2024
4. Informationen
B) Nicht öffentliche Sitzung
1. Informationen

gez. Thorsten Rothgerber, Ortsbürgermeister
Einwohnerinnen und Einwohner, die Fragen in der Ratssitzung stel-
len wollen, werden gebeten, diese Fragen spätestens drei Tage vor 
der Sitzung dem Ortsbürgermeister schriftlich zuzuleiten.

Kammerensemble Kaiseresesch  
spielt in Gleisweiler
Das Kammerensemble Kaisersesch spielt auf Einladung des Kul-
turverein KultiG in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde am 
Wochenende 6. und 7. April zweimal das Theaterstück „Die Niere“ 
im Kurpfälzischen Zehnthof in Gleisweiler.
Kathrin braucht eine neue Niere. Ihr Mann Arnold soll ihr seine spen-
den, doch leider hat der erfolgreiche Architekt nicht nur keine Zeit 
sondern auch Angst vor der Organspende, er zögert. Der gemein-
same Freund Götz erklärt sich sofort bereit, als Spender einzusprin-
gen, wodurch ein irrwitziger Kampf um die Niere ausbricht. Sowohl 
Diana, Götz seine Ehefrau, als auch Arnold fühlen sich übergangen.
Stefan Vögel hat eine Komödie geschrieben, die nicht an die Nie-
ren, sondern ans Herz geht. Uraufgeführt wurde „Die Niere“ im März 
2018 in der Komödie am Kurfürstendamm in Berlin.
Beginn der Aufführung am Samstag, 6. April ist um 19 Uhr und am 
Sonntag, 7. April um 12 Uhr, Einlass eine Stunde vorher.
Karten gibt es unter karten@kultig-gleisweiler.de und an der 
Abendkasse, die Karte kostet 15 Euro.

gez. Thorsten Rothgerber, Ortsbürgermeister

Osterbasteln in Gleisweiler
Dank Tanja Stephans tatkräftiger Initiative und der großzügigen 
Unterstützung der Gemeinde Gleisweiler konnten wir am 14. März 
einen herrlichen Bastelnachmittag für die Kleinen auf die Beine 
stellen. 20 Kinder aus Gleisweiler und Frankweiler waren mit dabei 
und hatten jede Menge Spaß.
An drei verschiedenen Basteltischen gab es ein vielfältiges Angebot. 
Gemeinsam mit ihren Eltern bemalten die Kinder Holzosterhasen, 
gestalteten Salzbilder und verschönerten Ostertüten sowie Becher 
für die bevorstehende Eiersuche. Es war ein rundum gelungener 
Nachmittag, der sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen 

Edesheim
Ortsbürgermeisterin: Sigrid Schwedhelm-Schreiner
Sprechstunde: dienstags, 18 bis 19 Uhr im Rathaus  
 nach vorheriger Terminabsprache
Telefon: 06323 2906
E-Mail: buergermeisterin@edesheim.de
Internet: www.edesheim.de

Flurbereinigung Kirrweiler VII
1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung
unter Venningen, amtlich

Teilnehmergemeinschaft der 
Flurbereinigung Kirrweiler VII
Öffentliche Bekanntmachung der Teilnehmergemeinschaft 
über die Verschiebung der Fertigstellung der Graswege
siehe unter Venningen, amtlich

Flemlingen
Ortsbürgermeister: Peter Henrich
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Telefon: 06323 6310
E-Mail:  buergermeister.flemlingen@myquix.de 
Internet:	 www.flemlingen.de

Freimersheim
Ortsbürgermeister: Daniel Salm
Sprechstunde: dienstags, 18 bis 19 Uhr im Rathaus
Telefon: 06347 7127 (Rath.), 06347 9829866 (priv.)
E-Mail: ortsbuergermeister@freimersheim.de
Internet: www.freimersheim.de

17. Sitzung des Ausschusses für Kultur- und 
Heimatpflege Freimersheim
Die 17. Sitzung des Ausschusses für Kultur- und Heimatpflege Frei-
mersheim findet am Dienstag, dem 09. April 2024, 19:30 Uhr, im 
Rathaus Freimersheim, Hauptstraße 61, 67482 Freimersheim statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzungt
1. Initiative „Gemeinsames Mittagessen“
2. Organisation Kerwe 2024
3. Informationen

gez. Daniel Salm, Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
In der Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Freimers-
heim vom 19.03.2024 wurde in nicht öffentlicher Sitzung folgender 
Beschluss gefasst, der hiermit gemäß § 35 GemO bekannt gegeben 
wird:
1. Vertragsangelegenheit
Der Gemeinderat hat den Abschluss eines Wegemitbenutzungsver-
trags beschlossen.

Freimersheim, 26.03.2024
gez. Daniel Salm, Ortsbürgermeister

Pfalzwerke Netz AG
Im Zuge der Verbesserung der Versorgungssicherheit der Strom-
versorgung wird in den Gemeinden Kleinfischlingen und Frei-
mersheim ein neues Mittelspannungskabel verlegt. Die von der 
Maßnahme direkt betroffenen Anwohner und Pächter werden von 
der Pfalzwerke Netz AG persönlich verständigt.
Die Kabeltrasse verläuft von der Trafostation im Neubaugebiet 
Kleinfischlingen Am Weinhübel über die Merowingerstraße dann 
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B) Nicht Öffentliche Sitzung
1. Informationen

gez. Lothar Anton, Ortsbürgermeister
Einwohnerinnen und Einwohner, die Fragen in der Ratssitzung stel-
len wollen, werden gebeten, diese Fragen spätestens drei Tage vor 
der Sitzung dem Ortsbürgermeister schriftlich zuzuleiten.

Anleinpflicht für Hunde gilt auch im Wald
Aus aktuellem Anlass weisen die Ortsgemeinde Gommersheim und 
die Ordnungsbehörde der Verbandsgemeindeverwaltung Edenko-
ben hiermit darauf hin, dass Hunde während der Brut- und Setzzeit 
–zum Schutz der brütenden Tiere und der Jungtiere- an der Leine 
zu führen sind. Wenn andere Tiere Nachwuchs bekommen, dann 
gelten für den Hund –und mithin natürlich besonders für den Hal-
ter- besondere Regeln.
Nach Mitteilung der Ortsgemeinde wurde vermehrt festgestellt, 
dass Hunde im Orts- und unmittelbaren Gemarkungsbereich von 
Gommersheim (auch im Wald) nicht angeleint herumlaufen und 
„wildern“ würden. Vereinzelt ist auch kein Begleiter, der auf den 
Hund einwirken könnte, in unmittelbarer Nähe.
Weiterhin müssen Halter und Führer von Hunden dafür sorgen, 
dass diese öffentliche Anlagen und Gehflächen öffentlicher Straßen 
nicht mehr als verkehrsüblich verunreinigen. Zur Beseitigung ein-
getretener Verunreinigungen sind Halter und Führer von Hunden 
nebeneinander in gleicher Weise unverzüglich verpflichtet.
Diese Zuwiderhandlungen können als Ordnungswidrigkeit mit 
einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro bzw. auch als Straftat geahndet 
werden. Um dringende Beachtung wird gebeten.

Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben
Fachbereich Bürgerdienste

Großfischlingen
Ortsbürgermeister:	 Michael	Diehl
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Telefon:  06323 81861
Email:  buergermeister@grossfischlingen.de
Internet: www.grossfischlingen.de

49. Sitzung des Gemeinderates 
Großfischlingen
Die 49. Sitzung des Gemeinderates Großfischlingen findet am Don-
nerstag, dem 11. April 2024, 19:30 Uhr, im Rathaus Großfischlin-
gen, Hauptstraße 21, 67483 Großfischlingen statt.
Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Friedhof Einfriedung

Beauftragung landschaftsgärtnerische Arbeiten
3. Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar - Fortschreibung des 

Teilregionalplans Windenergie
- Entwurf zur Offenlage und Anhörung

4. Informationen
B) Nicht öffentliche Sitzung
1. Vertragsangelegenheit
2. Vertragsangelegenheit
3. Informationen

gez. Michael Diehl, Ortsbürgermeister
Einwohnerinnen und Einwohner, die Fragen in der Ratssitzung stel-
len wollen, werden gebeten, diese Fragen spätestens drei Tage vor 
der Sitzung dem Ortsbürgermeister schriftlich zuzuleiten.

Gemeinsame Vorschlagsliste  
für den Gemeinderat 2024-2029
Liebe Großfischlingerinnen und Großfischlinger, am 09. Juni 2024 
finden zusammen mit den Europawahlen in Rheinland-Pfalz auch 
wieder Kommunalwahlen statt. Den Gemeinderat haben wir in den 
vergangenen Wahlen durch Mehrheitswahl gewählt. Das bedeu-
tet, jede wählbare Bürgerin und jeder wählbare Bürger kann auch 

Freude bereitete. Besonders schön war es zu sehen, wie behutsam 
die Kinder ihre gebastelten Werke nach Hause trugen.
Als Abschiedsgeschenk erhielt jedes Kind noch eine kleine Über-
raschung.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die dazu beigetragen 
haben, diesen Nachmittag unvergesslich zu machen. Ganz beson-
ders möchte ich mich bei Tanja Stephan bedanken, ohne deren 
Engagement wir diesen tollen Tag nicht erlebt hätten.
Bild: Ortsgemeinde Gleisweiler
gez. Annette Strogies, Erste Beigeordnete

Seniorencafe - Bildnachlese
Am Donnerstag, den 21. März 2024, machten sich unsere Seniorin-
nen und Senioren wieder auf den Weg in ihr „Café“.

Nächster geplanter Termin: am 18.04.2024 wie gewohnt von 15:00 
- 18:00 Uhr im Gemeindehaus
Bild: Ortsgemeinde Gleisweiler
gez. Annette Strogies, Erste Beigeordnete

Gommersheim
Ortsbürgermeister: Lothar Anton
Sprechstunde: mittwochs, 18.30 bis 20 Uhr im Rathaus
Telefon: 06327 976444
Email:  lothar.anton@superkabel.de
Internet: www.gommersheim.de

36. Sitzung des Gemeinderates 
Gommersheim
Die 36. Sitzung des Gemeinderates Gommersheim findet am Mitt-
woch, dem 10. April 2024, 19:00 Uhr, im Gemeindesaal Gom-
mersheim, Hauptstraße 66, 67377 Gommersheim statt.
Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Bebauungsplan „Am alten Bahnhof“

- Konkretisierung Straßenplanung
3. Informationen
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Kleinfischlingen
Ortsbürgermeisterin: Regina von Nida
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Telefon: 06347 8816
E-Mail: buergermeisterkleinfischlingen@gmail.com
Internet: www.kleinfischlingen.de

Satzung über die Erhebung von 
Hundesteuer in der Ortsgemeinde 
Kleinfischlingen
vom 25. März 2024
Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133) und der §§ 2 und 5 Abs. 3 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.05.2022 (GVBl. S. 207) in den 
jeweils geltenden Fassungen, hat der Gemeinderat Kleinfischlingen 
in seiner Sitzung am 19.03.2024 folgende Satzung beschlossen, die 
hiermit bekanntgemacht wird:
Inhaltsübersicht:
§ 1 Steuergegenstand, Entstehung der Steuer
§ 2 Steuerschuldner
§ 3 Anzeigepflicht
§ 4 Beginn und Ende der Steuerpflicht
§ 5 Steuersatz.
§ 6 Festsetzung und Fälligkeit
§ 7 Steuerbefreiung
§ 8 Nicht besteuerbare Hundehaltung
§ 9 Steuerermäßigung
§ 10 Allgemeine Bestimmungen für die Steuerbefreiung und 

Steuerermäßigung
§ 11 Überwachung der Anzeigepflicht
§ 12 Ordnungswidrigkeiten
§ 13 In-Kraft-Treten

§ 1
Steuergegenstand, Entstehung der Steuer

(1) Steuergegenstand ist das Halten von Hunden im Gemeindege-
biet.
(2) Die Steuer entsteht mit Beginn des Jahres, für das die Steuer 
festzusetzen ist.

§ 2
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, wer 
einen Hund in seinen Haushalt aufgenommen hat.
(2) Als Halter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung 
genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn 
er nicht nachweisen kann, dass der Hund in einer Gemeinde der 
Bundesrepublik bereits steuerlich erfasst ist. Die Steuerpflicht tritt 
in jedem Fall ein, sobald die Pflege, Verwahrung oder Haltung auf 
Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten über-
schreitet.
(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als 
gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen gemeinsam einen 
Hund oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner im Sinne 
des § 44 der Abgabenordnung.

§ 3
Anzeigepflicht

(1) Wer einen Hund hält, hat ihn binnen 14 Tagen nach Beginn der 
Haltung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben anzu-
melden. Bei der Anmeldung sind
1. Name und Anschrift des/der Hundehalters/Hundehalterin
2. Rasse
3. Alter des Hundes
4. Herkunft und Anschaffungstag
5. Anzahl der insgesamt gehaltenen Hunde
glaubhaft nachzuweisen.
(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund, der abgeschafft 
wurde, abhandengekommen oder gestorben ist oder mit dem er 
wegzieht, innerhalb von 14 Tagen abzumelden und die Hundesteu-
ermarke zurückzugeben. Im Falle der Abgabe des Hundes sind bei 

gewählt werden. Es gibt dabei keine vorgefertigten Wahllisten der 
verschiedenen Parteien und Wählergruppen. Jeder Wähler hat bei 
der Mehrheitswahl die Möglichkeit, bis zu 12 Personen auf den 
Wahlzettel zu schreiben und somit zu wählen. Die 12 Personen, die 
die meisten Stimmen auf sich vereinen und die Wahl annehmen, 
bilden dann den Gemeinderat. Der amtierende Gemeinderat und 
wir befürworten das Mehrheitswahlprinzip auch für die vor uns lie-
gende Kommunalwahl. Um den Wählerinnen und Wählern einen 
Überblick zu geben, wer grundsätzlich bereit ist, sich in den nächs-
ten 5 Jahren im Gemeinderat aktiv zu engagieren, streben wir eine 
gemeinsame, offene Wahlinformation mit allen Kandidatinnen und 
Kandidaten an, die im Falle der Wahl auch das Mandat annehmen 
würden. Diese nicht amtliche Wahlinformation ist völlig unverbind-
lich. Jede Wählerin und jeder Wähler kann bei der Wahl jede andere 
wahlberechtigte Person auf den Stimmzettel schreiben.

Gemäß dem Motto eine „Lebendige Demokratie lebt vom Mit-
machen“, möchten wir alle Interessierten einladen vor der nächs-
ten Gemeinderatssitzung am 11. April 2024 vorab um 19:00Uhr im 
Rathaus vorbeizuschauen um sich weiter zu informieren und für 
eine Mitarbeit im Gemeinderat zu melden. Wer möchte kann dann 
anschließend ab 19:30Uhr der Ratssitzung als Besucher folgen. 
Danach besteht dann die Möglichkeit für einen weiteren Austausch 
mit amtierenden Ratsmitgliedern.
Wer an dem Termin verhindert ist, kann sich auch einfach melden 
entweder per Mail unter buergermeister@grossfischlingen.de oder 
telefonisch unter 06323-81861.
Wir würden uns freuen, wenn viele ihr Interesse zur aktiven Mitar-
beit im Gemeinderat bekunden und dadurch eine entsprechende 
Auswahl an potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten zur Ver-
fügung steht.

gez. Michael Diehl, Ortsbürgermeister
gez. Werner Lauth, Erster Beigeordneter
gez. Volker Ammon, Beigeordneter

Flurbereinigung Kirrweiler VII
1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen 
Besitzeinweisung
unter Venningen, amtlich

Teilnehmergemeinschaft der 
Flurbereinigung Kirrweiler VII
Öffentliche Bekanntmachung der Teilnehmergemeinschaft 
über die Verschiebung der Fertigstellung der Graswege
siehe unter Venningen, amtlich

Hainfeld
Ortsbürgermeister: Wolfgang Schwarz
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Telefon:  06323 5785 (Wolfgang Schwarz)
 0172 9614048 (Ute Schweig)
         0176 50910267 (Werner Engel)
E-Mail: buergermeister@hainfeld.de
Internet: www.hainfeld.de
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2. Rettungshunden, die regelmäßig und uneingeschränkt im 
Bereich des Feuerwehr-, Sanitäts- oder Rettungsdienstes oder 
bei einer staatlich anerkannten und/oder im öffentlichen Kata-
strophenschutz tätigen Hilfsorganisation eingesetzt sind und 
die Ausbildung und Prüfung nach der „Dienstvorschrift für die 
Ausbildung und Prüfung von Rettungshunden der Feuerwehr-
Facheinheiten Rettungshunde/Ortungstechnik (RHOT) bei den 
Feuerwehren in Rheinland-Pfalz“ oder die „Gemeinsame Prü-
fungs- und Prüferordnung für Rettungshundeteams gemäß 
DIN 13050“ oder eine vergleichbare Ausbildung und Prüfung 
mit Erfolg abgelegt haben. Die Ablegung der Ausbildung und 
Prüfung sowie der regelmäßige und uneingeschränkte Ein-
satz sind auf Anforderung von der betreibenden Organisation 
schriftlich nachzuweisen.

3. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in 
Tierheimen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind,

4. Schweißhunden von anerkannten Führerinnen und Führern 
im Sinne des § 35 Abs. 4 Landesjagdgesetz.

(2) Hunde, für die nach Abs. 1 Steuerbefreiung gewährt wird, sind 
bei der Bemessung der Steuer für zu versteuernde Hunde nicht in 
Ansatz zu bringen.
(3) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 wird Steuerbefreiung nur für einen 
Hund gewährt.
(4) Eine Steuerbefreiung wird nicht für gefährliche Hunde i. S. d. § 5 
Abs. 3 – 4 gewährt.

§ 8
Nicht besteuerbare Hundehaltung

(1) Nicht besteuerbar ist nach Art. 105 Abs. 2a Grundgesetz insbe-
sondere
1. die Haltung von Hunden, die ausschließlich zur Berufsarbeit 

und Einkommenserzielung gehalten werden und hierfür not-
wendig sind.

2. die Haltung von Diensthunden, wenn diese auf Weisung des 
Dienstherrn in den Haushalt aufgenommen werden, auf Kos-
ten des Dienstherrn angeschafft wurden, in dessen Eigentum 
verbleiben und die Unterhaltungskosten überwiegend aus 
öffentlichen Mitteln bestritten werden.

3. die Haltung von Hunden, die von wissenschaftlichen Einrich-
tungen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken gehal-
ten werden.

(2) Die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit sind durch Vorlage 
entsprechender Nachweise zeitnah zu belegen.
(3) Ändern sich die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit, so hat 
der Hundehalter dies binnen 14 Tagen anzuzeigen.

§ 9
Steuerermäßigung

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte 
zu ermäßigen für das Halten von Hunden, die zur Bewachung von 
Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude in 
mehr als 200 m Luftlinie entfernt liegen, erforderlich sind, jedoch 
für höchstens einen Hund.
(2) Von dieser Ermäßigung sind gefährliche Hunde gem. § 5 Abs. 
3 - 4 ausgenommen.
(3) Werden von einem Hundehalter neben Hunden, für welche 
die Steuer nach Abs. 1 ermäßigt wird, voll zu versteuernde Hunde 
gehalten, so gelten diese für die Bemessung der Steuer als zweite 
oder weitere Hunde.

§ 10
Allgemeine Bestimmungen für die Steuerbefreiung  

und Steuerermäßigung
(1) Die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird wirksam mit 
Beginn des auf die Antragstellung folgenden Monats.
(2) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird nur gewährt, 
wenn
1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck geeig-

net sind; dies kann von der Vorlage eines entsprechenden 
Nachweises abhängig gemacht werden,

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen 
eines Vergehens gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen 
belangt wurde,

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes 
entsprechende Unterkunftsräume vorhanden sind,

4. in den Fällen des § 7 Abs. 1 Nr. 3 ordnungsgemäß Bücher über 
den Bestand, den Erwerb, die Veräußerung und die Abgänge 
der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden.

der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzugeben. 
Falls der Erwerber in einer anderen Gemeinde wohnt oder der Hal-
ter in eine andere Gemeinde umzieht, wird diese unterrichtet.
(3) Ändern sich die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung 
oder Steuerbefreiung, so hat der Hundehalter dies binnen 14 Tagen 
anzuzeigen.

§ 4
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit Anfang des auf die Aufnahme 
eines Hundes in einen Haushalt folgenden Monats, frühestens mit 
dem Monat, in dem er drei Monate alt wird.
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem 
der Hund abgeschafft wird, abhandenkommt oder stirbt. Kann der 
genaue Zeitpunkt nicht nachgewiesen werden, endet die Steuer-
pflicht mit Ablauf des Monats der Abmeldung.
(3) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters beginnt die Steuer-
pflicht entsprechend Absatz 1 und endet entsprechend Absatz 2 
Satz 1.

§ 5
Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt jährlich:
1. 90,00 Euro für den ersten Hund
2. 120,00 Euro für den zweiten Hund
3. 180,00 Euro für jeden weiteren Hund.
(2) Das Halten von gefährlichen Hunden wird gesondert besteuert. 
Die Steuer beträgt jährlich:
1. 600,00 Euro für den ersten gefährlichen Hund
2. 800,00 Euro für jeden weiteren gefährlichen Hund.
(3) Gefährliche Hunde sind
1. Hunde, die sich als bissig erwiesen haben,
2. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie Wild 

oder Vieh hetzen oder reißen,
3. Hunde, die in aggressiver oder Gefahr drohender Weise Men-

schen angesprungen haben, und
4. Hunde, die eine über das natürliche Maß hinausgehende 

Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder andere in ihrer 
Wirkung vergleichbare Eigenschaft entwickelt haben.

(4) Bei Hunden der Rassen
- Pit Bull Terrier
- American Staffordshire Terrier und
- Staffordshire Bullterrier
sowie Hunden, die von einer dieser Rassen oder diesem Typ 
abstammen, wird die Eigenschaft als gefährlicher Hund unwider-
legbar vermutet.

§ 6
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuerschuld wird durch Abgabenbescheid als Jahressteuer 
festgesetzt.
(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach Bekanntgabe, für 
die Folgejahre jeweils am 15. August eines jeden Jahres zur Zah-
lung fällig.
(3) Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe des Jahres, so ist 
die Steuer anteilsmäßig auf volle Kalendermonate zu berechnen.
(4) Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die 
gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann die 
Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt wer-
den. Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen 
wäre.

§ 7
Steuerbefreiung

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von
1. Assistenzhunde im Sinne des § 12e Abs. 3 Behindertengleich-

stellungsgesetz (BGG) mit Ausbildung und Zertifikat gem. §§ 
12f und 12g BGG. Assistenzhunde nach § 3 Abs. 1 der Assis-
tenzhundeverordnung (AHundV) sind Blindenführhunde, 
Mobilitäts-Assistenzhunde, Signal-Assistenzhunde, Warn- und 
Anzeige-Assistenzhunde sowie PSB-Assistenzhunde. Das Zer-
tifikat in Form eines Ausweises nach § 22 Abs. 1 AHundV gilt 
als Nachweis. Außerdem für Hunde, die zum Schutz und zur 
Hilfe blinder, gehörloser oder sonst völlig hilfloser Personen 
unentbehrlich sind. Die Blindheit, Gehörlosigkeit oder völlige 
Hilflosigkeit kann mit einem Schwerbehindertenausweis oder 
ärztlichen Gutachten nachgewiesen werden.
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Einladung

Zur Einweihung des neuen Bauhof- und Feuerwehrgerätehauses 
in Kleinfischlingen laden wir ein am Samstag, 6. April.
Um 10.45 Uhr findet eine Sternfahrt statt, die Fahrzeuge aus 
allen Wehren werden das Feuerwehrauto von Kleinfischlingen 
in die neue Unterkunft – Großgasse 4 in Kleinfischlingen – 
begleiten. Um 11 Uhr folgt dann die offizielle Einweihung und 
Segnung des neuen Mehrzweckgebäudes mit Ehrengästen. Ab 
12.30 Uhr laden Gemeinde und Feuerwehr zum Mittagessen ein. 
Die Räumlichkeiten können besichtigt werden, Spaß für Kinder 
verspricht die Hüpfburg, zu Kaffee und Kuchen laden die Land-
frauen ein.

gez. Eberhard Frankmann, Erster Beigeordneter
gez. Regina von Nida, Ortsbürgermeisterin
gez. Ives Hennig, Wehrführer der Feuerwehr Kleinfischlingen

Rhodt unter Rietburg

Ortsbürgermeister: Armin Pister
Sprechstunde: nach Vereinbarung,  
 vorzugsweise donnerstags
Telefon: 06323 2929
E-Mail: ortsbuergermeister@rhodt.de
Internet: www.rhodt.de

Gäste- und Bürgerbüro Rhodt unter der Rietburg
Weinstraße 44,  Rhodt unter der Rietburg
Tel.: 06323 980079, Email: tourismus@rhodt.de
Öffnungszeiten
Montag – Freitag  09:00 – 12:00 Uhr

Gemeinderatssitzung am 19. März
Einplanung von freiwilligen Leistungen (Spenden) zum Haus-
halt 2024/2025
Der Ortsbürgermeister stellt in den Vordergrund, dass es einer Ini-
tiative gelungen sei eine Alternative für die Beherbergungssteuer 
zu organisieren. Maßgeblich waren hier Katrin Schilling wie auch 
Sonja Hafen. So sei alleine schon diese Aktion alle Ehre wert. Sie 
akquirierten freiwillige Leistungen bei den Beherbergungsbetrie-
ben. Dabei handelt es sich nicht um vage Versprechungen. Per 
schriftlicher Erklärung haben sich 49 Beherbergungsbetriebe bereit 
erklärt 1,-€ pro Nacht und Gast zu leisten. Des Weiteren wollen sie 
bereits in 2024 damit starten. So sollen in 2024 schon 22.000,-€ und 
in 2025 45.000,-€ in den Gemeindehaushalt fließen.
Der Rat hält dies für eine praktikable Lösung. Der Ortsbürgermeis-
ter hat dafür schon die Aufsichtsbehörde befragt. Die sehen darin 
keine Bedenken. Der Rat stimmte der Einplanung von freiwilligen 
Leistungen zum Haushalt 2024/2025 einstimmig zu.
Beherbergungssteuer
Nach dem Beschluss über die freiwilligen Leistungen der Beher-
bergungsbetriebe, war es nur noch eine Formsache: die Beherber-
gungssteuer wurde einstimmig abgelehnt.
Verpflichtung eines Ratsmitglieds
Ortsbürgermeister Pister verpflichtete das Ratsmitglied Anette 
Messerschmidt namens der Ortsgemeinde durch Handschlag und 
wies es auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten hin.
Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan für die Haus-
haltsjahre 2024/2025
Hier tat sich der Rat recht schwer. Trotz der defizitären Lage hat man 
sich durchgerungen die Grundsteuer A (Weinbauflächen) bei 385% 

§ 11
Überwachung der Anzeigepflicht

(1) Für jeden Hund wird eine Hundesteuermarke ausgegeben, die 
außerhalb der Wohnung oder des befriedeten Grundbesitzes sicht-
bar vom Hund zu tragen ist. Andere Gegenstände, die der Steuer-
marke ähnlich sehen, dürfen dem Hund nicht angelegt werden. Bei 
Verlust der Steuermarke wird auf Antrag eine Ersatzmarke ausge-
händigt. Bei der Abmeldung des Hundes ist die Steuermarke an die 
Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben zurückzugeben.
(2) Die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben kann in Abstän-
den von mindestens einem Jahr im Gemeindegebiet Hundebe-
standsaufnahmen durchführen. Dabei können folgende Daten 
erhoben werden:
1. Name und Anschrift des/der Hundehalters/Hundehalterin
2. Rasse
3. Alter des Hundes
4. Herkunft und Anschaffungstag
5. Anzahl der insgesamt gehaltenen Hunde

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 KAG handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig
1. als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 1 einen Hund nicht, nicht 

rechtzeitig oder fehlerhaft anmeldet,
2. als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 2 einen Hund nicht oder 

nicht rechtzeitig abmeldet und/oder die Hundesteuermarke 
nicht zurückgibt,

3. als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 3 und § 8 Abs. 3 die Verän-
derung der Voraussetzungen für eine Steuerfreiheit, Steuerer-
mäßigung oder Steuerbefreiung nicht rechtzeitig anzeigt,

4. als Hundehalter entgegen § 11 Abs. 1 einen Hund außerhalb 
seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes ohne 
sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen lässt 
oder dem Hund andere Gegenstände, die der Steuermarke 
ähnlich sind, anlegt.

5. die Auskunftspflicht verletzt, die im Zusammenhang mit der 
Hundebestandsaufnahme gemäß § 11 Abs. 2 gegeben ist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehn-
tausend Euro geahndet werden.

§ 13
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft; gleichzeitig tritt die 
Satzung der Gemeinde über die Erhebung der Hundesteuer vom 
31. Mai 2012 mit Änderungen vom 30. März 2017 außer Kraft.

Kleinfischlingen, den 25. März 2024
Regina von Nida, Ortsbürgermeisterin

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 GemO Satzun-
gen die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, 
wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines Jahres nach 
der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht 
worden ist.

Pfalzwerke Netz AG
Im Zuge der Verbesserung der Versorgungssicherheit der Strom-
versorgung wird in den Gemeinden Kleinfischlingen und Frei-
mersheim ein neues Mittelspannungskabel verlegt. Die von der 
Maßnahme direkt betroffenen Anwohner und Pächter werden von 
der Pfalzwerke Netz AG persönlich verständigt.
Die Kabeltrasse verläuft von der Trafostation im Neubaugebiet 
Kleinfischlingen Am Weinhübel über die Merowingerstraße dann 
durch Wirtschaftswege bis nach Freimersheim zur Aussiedlung 
Staub und Salm. Das neue Kabel wird im Seitenstreifen des Wirt-
schaftsweg verlegt.
Der Bauzeitraum ist – in Abhängigkeit von den Witterungsverhält-
nissen – von April 2024 bis Mai 2024 geplant.
Während der Baumaßnahme kann es zu kurzfristigen Sperrungen 
einzelner Teilstücke des Wirtschaftsweges kommen.
Für Fragen und weitere Informationen stehen die Kolleginnen und 
Kollegen der Pfalzwerke Netz AG in Landau unter der Telefonnum-
mer 06341 973-254 zur Verfügung.
Text: Pfalzwerke Netz AG
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Venningen
Ortsbürgermeister: Jürgen Leibfried
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Telefon: 06323 980580 o. 0176 23745787
E-Mail: leibfried15@gmail.com
Internet: www.venningen.de

Flurbereinigung Kirrweiler VII
Öffentliche Bekanntmachung – Venningen, Edesheim, 
Großfischlingen, Altdorf und Edenkoben
Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum

67433 Neustadt a.d.W.,
26.03.2024

DLR Rheinpfalz Konrad-Adenauer-Str. 35
Abteilung Landentwicklung,
Ländliche Bodenordnung

Telefon: 06321/671-0

Flurbereinigung Kirrweiler VII Telefax: 06321/671-1250
Aktenzeichen: 41256-HA10.3. Internet: www.dlr.rlp.de

1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen 
Besitzeinweisunggemäß § 65 FlurbG
In dem Flurbereinigungsverfahren Kirrweiler VII regelt die vorläu-
fige Besitzeinweisung vom 21.03.2023 den Übergang von Besitz 
und Nutzung auf die neuen Grundstücke (Abfindungsgrundstü-
cke).
Die vorläufige Besitzeinweisung wird hiermit in der vorliegenden 
Fassung geändert.
Die Teilnehmer, die durch Änderungen der Abfindungsgestaltung 
betroffen sind, werden hiermit in den Besitz, die Verwaltung und 
Nutzung der geänderten neuen Grundstücke eingewiesen.
Besondere Überleitungsbestimmungen sind nicht erforderlich.
Widersprüche gegen die Landzuteilung können im Anhörungster-
min zum Flurbereinigungsplan erhoben werden. Änderungen des 
Flurbereinigungsplanes sind dann unbeschadet dieser Anordnung 
nach wie vor möglich.
I. Anordnung
Im Flurbereinigungsverfahren Kirrweiler VII wird hiermit die 1. 
Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung für sämt-
liche Änderungen der geplanten Abfindungen gegenüber denje-
nigen aus 2023 gemäß § 65 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), 
zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 
(BGBl. I Seite 2794) mit folgenden Maßgaben angeordnet.
1. Mit Wirkung vom 22.04.2024 werden die Beteiligten in den Besitz 
der neuen Grundstücke (Abfindungsgrundstücke) eingewiesen.
Die bisherigen Besitz-, Verwaltungs- und Nutzungsrechte an den 
bisherigen Grundstücken erlöschen zum gleichen Zeitpunkt. Die 
sonstigen Rechtsverhältnisse, insbesondere die Eigentumsrechte, 
bleiben unverändert.
II. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung der vorläufigen Besitzeinweisung nach § 
80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in 
der Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch 
Artikel 19 des Gesetzes vom 08.10.2023 (BGBl Nr. 272), wird ange-
ordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen sie keine aufschie-
bende Wirkung haben.
Begründung
1. Sachverhalt
Die Beteiligten sind nach § 57 FlurbG gehört worden. Endgültige 
Nachweise für Fläche und Wert der neuen Grundstücke liegen vor.
Die Grenzen der von der Ergänzungsanordnung betroffenen 
Grundstücke (Abfindungsgrundstücke) sind, soweit sie von einer 
Vermessung betroffen sind, in die Örtlichkeit übertragen worden.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Diese Anordnung wird vom Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum Rheinpfalz als zuständige Flurbereinigungsbehörde erlassen.
Rechtsgrundlage sind die §§ 65 und 66 FlurbG.
Die formellen Voraussetzungen des § 65 FlurbG zur Ergänzungsan-
ordnung der vorläufigen Besitzeinweisung liegen vor.
2.2 Materielle Gründe
Der Erlass der Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinwei-
sung ist gemäß § 65 FlurbG zulässig und gerechtfertigt, um die tat-
sächliche Überleitung in den neuen Zustand durchzuführen.

und die Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke) bei 
weiterhin 480% zu belassen. Die Gewerbesteuer aber hingegen 
auf 400% und den Tourismusbeitrag auf 9,5% zu erhöhen. Des 
Weiteren, beschließt der Gemeinderat die Reduzierung des Dop-
pelhaushaltes, um fehlende Mittel aufgrund nicht getätigter Steu-
ererhöhungen in 2024 auszugleichen. Es sollen im Bereich Friedhof 
das Urnenfeld im Haushalt 2024 mit Kosten in Höhe von 4.000 € 
sowie der Kauf von Stühlen im Haushalt 2025 in Höhe von 6.000 € 
gestrichen werden.
Auftragsvergabe Neubau kommunale Kindertagesstätte Rhodt
-Begleitung des europaweiten Ausschreibungsverfahrens für 
die Planleistungen
-Bebauungsplanverfahren
Beide Aufträge wurden erteilt. Der Ortsbürgermeister ist erleich-
tert, weil damit ein entscheidender Fortschritt für die Zukunft des 
Neubaus Kindergarten erreicht wurde.
Trotz allem kam es erneut zu konträrer Diskussion. Es ging um die 
Frage des Neubaus Kindergarten. Da in der Öffentlichkeit ebenso 
nur mit Halbwahrheiten gehandelt wird, ließ der Ortsbürgermeister 
die Diskussion laufen, um auch der Öffentlichkeit die klaren Fakten 
aufzuzeigen.
Informationen
- E-Car-Sharing
Wie schon in der letzten Ratssitzung erläutert hat der Ortsbürger-
meister weitere Informationen über das E-Car-Sharing eingeholt. 
Zur Sachlage:
E-CAR-Sharing ist eine weitere Ergänzung der Mobilität im ländli-
chen Raum. E-Fahrzeuge werden einer breiten Gesellschaft zur Ver-
fügung gestellt. Ein Jeder kann diese Fahrzeuge mieten und nutzen. 
Die Ortsgemeinde hätte dazu eine E-Ladestation kaufen müssen. 
Im Verbund mit Maikammer, Edenkoben und weiteren Ortschaften 
aus Neustadt hätte das mit einem Preisvorteil erfolgen können. Der 
Rat hat sich jedoch aus zwei Gründen dagegen ausgesprochen. A) 
Vor kurzem sind bereits 4 E-Ladeplätze entstanden. B) Der Haushalt 
ist sehr angespannt und erlaubt keinen Spielraum.
Eine letzte Möglichkeit wurde aber ausgelotet. Nach Vorstellung 
des Ortsbürgermeisters gingen die Betreiber jedoch nicht darauf 
ein. Es sollte eine der bereits bestehenden Ladesäulen dafür bereit-
gestellt werden. Der Betreiber lehnt dies jedoch ab. Er begründet 
dies mit den fehlenden Deckungsbeiträgen die auch durch den 
Stromverkauf erwirtschaftet werden.
Nicht-Öffentliche-Sitzung
Hier ging es um die Verlängerung der Jagdpacht Vorderwald. Der 
Rat ist mit dem Pächter sehr zufrieden, und hat daher die Pacht ver-
längert.
Dem Antrag eines Verkaufs, Pacht oder Patenschaft einer gemein-
deeigenen Fläche wurde nicht entsprochen. Man einigte sich dar-
auf, dass es wohl möglich sei die Fläche zur Nutzung frei zu geben, 
jedoch möchte man gerne über deren Gestaltung urteilen.
Sonstige Informationen
St. Ingbert Fahrt 5.Juli zum Ingobertusfest
Kronach-Fahrt vom 12.07.2024 bis 14.07.2024 zum Weinfest
Es wäre schön, wenn Rhodt als Partnergemeinde von St. Ingbert 
wie auch von Kronach mal wieder mit einer größeren Delegation 
anreisen würde. Geplant sind Fahrgemeinschaften.
Bitte melden bei unserer Beigeordneten Anette Messerschmidt 
a.messerschmidt63@outlook.de oder im Bürgerbüro tourismus@
rhodt.de oder Tel. 06323 98 00 79

gez. Armin Pister, Ortsbürgermeister

Roschbach
Erster Beigeordneter: Marco Brutscher
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Telefon: 06323 7650 (DGH)
 06323 9899325 o. 
 01511 5604074 (priv.)
E-Mail: marco-brutscher@web.de
Internet: www.roschbach.de

Redaktionsschluss
montags, 15.00 Uhr
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Für gesetzlich geschütztes Grünland nach § 15 Landesnaturschutz-
gesetz (LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. Nr. 11 S. 283), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287) 
besteht ein generelles Umbruchverbot. Dies gilt auch für geschütz-
tes Grünland nach § 15 LNatSchG mit dem Status „Dauergrünland“. 
Der Umbruch von Dauergrünland und § 15-Grünland sowie die 
Neueinsaat von Dauergrünland unterliegen der Veränderungs-
sperre nach § 34 FlurbG.
Jeglicher Umbruch von Grünlandflächen bedarf der schriftlichen 
Zustimmung und Freigabe durch die Flurbereinigungsbehörde 
und setzt die Genehmigung der zuständigen Kreisverwaltung vor-
aus. Bei einem ungenehmigten Umbruch von Grünlandflächen 
wird gemäß § 137 FlurbG eine Wiederherstellung des früheren 
Zustands angeordnet.
Die Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung kann 
im Internet unter www.landentwicklung.rlp.de/Landentwicklung/
Verfahren/DLR-Rheinpfalz/V41256 eingesehen werden.
2. Bekanntgabe der neuen Feldeinteilung
Die neue Feldeinteilung wird den betroffenen Beteiligten des Flur-
bereinigungsverfahrens Kirrweiler VII auf Antrag erläutert und in 
der Örtlichkeit angezeigt.
Anträge auf örtliche Einweisung können bis zum 19.04.2024 schrift-
lich, per Mail oder telefonisch beim DLR Rheinpfalz gestellt werden.
3. Informationspflicht zur Datenschutz-Grundverordnung
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.landentwick-
lung.rlp.de/Landentwicklung/Service/Datenschutz.

Im Auftrag
gez. Claudia Merkel

Teilnehmergemeinschaft der 
Flurbereinigung Kirrweiler VII
Öffentliche Bekanntmachung der 
Teilnehmergemeinschaft über die Verschiebung 
der Fertigstellung der Graswege für die Gemeinden 
Venningen, Edesheim, Großfischlingen, Altdorf und 
Edenkoben
Liebe Winzerkolleginnen, liebe Winzerkollegen,
leider konnten die Graswege im aktuellen Flurbereinigungsab-
schnitt (Abschnitt VII) nicht wie geplant während der Winterperiode 
fertig gestellt werden.
Aufgrund der niederschlagsreichen Witterung war es nicht möglich, 
die notwendigen Arbeiten in der geplanten Zeit durchzuführen.
Aus diesem Grund haben wir die Fertigstellung der Graswege auf 
das kommende Spätjahr verschoben.
Sie werden rechtzeitig über den Zeitplan der Fertigstellung infor-
miert.
Auch durch die erneute Verschiebung dieser Arbeit entstehen 
keine weiteren Kosten für Sie als Mitglieder.

Mit freundlichen Grüßen
Die Vorstandschaft

Weyher in der Pfalz

Ortsbürgermeister: Andreas Möwes
Sprechstunde: montags 18.00 bis 19.00 Uhr 
 im Gemeindehaus, Borngasse 1, 
 nach vorheriger Terminabsprache
Telefon: 06323 9869038 (Gemeindehaus)
 oder 06323 981110 (privat)
E-Mail:  buergermeister@weyher.de
Internet: www.weyher.de

Öffentliche Bekanntmachung
In der Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Weyher vom 
20.03.2024 wurde in nicht öffentlicher Sitzung folgender Beschluss 
gefasst, der hiermit gemäß § 35 GemO bekannt gegeben wird:
1. Pachtangelegenheit
Der Gemeinderat hat den Abschluss eines Pachtvertrags beschlos-
sen.
Weyher, 27.03.2024

gez. Andreas Möwes, Ortsbürgermeister

Aufgrund von planungsbedingten Änderungen sind Anpassungen 
der beabsichtigten Zuteilungen im Flurbereinigungsplan notwen-
dig geworden. Es dient dem Interesse der Beteiligten, dass eine 
zügige und ordnungsgemäße Abwicklung des Flurbereinigungs-
verfahrens erreicht wird und ihre neuen Grundstücke schnellst-
möglich in Besitz, Nutzung und Verwaltung übergehen.
Die Voraussetzungen zum Erlass der Ergänzungsanordnung zur 
vorläufigen Besitzeinweisung liegen vor, da die Grenzen der neuen 
Grundstücke in die Örtlichkeit übertragen worden sind, endgültige 
Nachweise für Fläche und Wert vorliegen und das Verhältnis der 
Abfindung zu dem von jedem Beteiligten Eingebrachten feststeht.
Die von der Änderung betroffenen Teilnehmer haben einen Nach-
weis über die neue Feldeinteilung erhalten.
Die neue Feldeinteilung wird den Beteiligten auf Wunsch an Ort 
und Stelle angezeigt.
Die materiellen Voraussetzungen des § 65 FlurbG zur Ergänzungsa-
nordnung der vorläufigen Besitzeinweisung liegen vor.
Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung einschließlich der 
Überleitungsbestimmungen liegt im überwiegenden Interesse der 
Beteiligten des Verfahrens. Die aufschiebende Wirkung des Rechts-
behelfs hätte bei der örtlichen Verflechtung zahlreicher Altparzel-
len und Abfindungsgrundstücke zur Folge, dass viele Beteiligte ihre 
Landabfindung zu den in den Überleitungsbestimmungen vorge-
sehenen Zeitpunkten nicht in Besitz nehmen könnten. Sie sollten 
möglichst bald die Vorteile der Besitzzusammenlegung ausnutzen 
und die erforderlichen betrieblichen Umstellungen einleiten kön-
nen. Die Verzögerung der Besitzübernahme hätte deshalb erhebli-
che Nachteile für die Beteiligten zur Folge.
Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentlichen Interesse, 
da der Allgemeinheit im Hinblick auf die Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und wegen der 
in die Flurbereinigung investierten erheblichen öffentlichen Mittel 
daran gelegen ist, die Ziele des Verfahrens möglichst bald herbei-
zuführen.
Die Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der VwGO in der 
gültigen Fassung sind damit gegeben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats, beginnend 
mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung, Wider-
spruch beim
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz,
Abteilung Landentwicklung, Ländliche Bodenordnung,
Konrad-Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt
oder wahlweise bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD)
- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier.
schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.
Hinweise:
1. Allgemeine Hinweise
Die Erzeugnisse der neuen Grundstücke treten in rechtlicher Bezie-
hung an die Stelle der Erzeugnisse der alten Grundstücke. Soweit 
an Erzeugnissen oder sonstigen Bestandteilen besondere Rechts-
verhältnisse bestehen, gilt der Empfänger als Eigentümer der 
neuen Grundstücke.
Anträge auf Beteiligung von Nießbrauchern an den dem Eigentü-
mer zur Last fallenden Beiträgen, auf Erhöhung oder Minderung 
des Pachtzinses oder auf Regelung des Pachtverhältnisses (§§ 69 
und 70 FlurbG) sind - soweit sich die Beteiligten nicht einigen kön-
nen - gemäß § 71 FlurbG spätestens drei Monate nach Erlass dieser 
Anordnung beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR 
Rheinpfalz zu stellen.
Die nach §§ 34 und 85 Nr. 5 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Ein-
schränkungen des Eigentums bleiben bis zur Unanfechtbarkeit 
des Flurbereinigungsplanes bestehen. Deshalb dürfen auch wei-
terhin Änderungen der Nutzungsart, die über den Rahmen eines 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetriebes hinausgehen (z.B. Besei-
tigung bzw. Neuanlage von Obstbaumanlagen, Errichtung oder 
Veränderung von Bauwerken und Einfriedungen sowie Beseitigung 
von Bäumen, Beerensträuchern, Hecken usw.) nur mit Zustimmung 
der Flurbereinigungsbehörde vorgenommen werden.
Die rechtlichen Wirkungen dieser Ergänzungsanordnung enden 
mit der Ausführung des Flurbereinigungsplanes.
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§ 6 Beiträge
Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach 
dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

2024 2025
1. Beitrag zur Unterhaltung der
Wirtschaftswege pro ha 150,00 EUR 150,00 EUR
2. Tourismusbeitrag 7 v. H. 7 v. H.

§ 7 Eigenkapital
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 5.495.648,11 EUR
Geplanter Stand des Eigenkapitals zum
31.12.2023 5.502.418,11 EUR
Geplanter Stand des Eigenkapitals zum
31.12.2024 5.473.275,11 EUR
Geplanter Stand des Eigenkapitals zum
31.12.2025 5.500.607,11 EUR

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen  
und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im 
Einzelfall 10.000 EUR überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der 
Wertgrenze von 50.000 EUR sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder 
in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investiti-
onen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über meh-
rere Jahre erstrecken.

§ 10 Inkrafttreten
Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2024 in 
Kraft.

Weyher i. d. Pf., den 02. April 2024
Andreas Möwes, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und 
Auslegung des Haushaltsplanes der Gemeinde Weyher 
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
1. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Ortsgemein-

derates vom 19. Februar 2024 beschlossen.
Die Haushaltssatzung wurde am 26. Februar 2024 der Kreis-
verwaltung Südliche Weinstraße in Landau/Pf. gemäß § 97 
Abs. 1 Satz 1 GemO vorgelegt. Die Kreisverwaltung Südli-
che Weinstraße hat mit Schreiben vom 28. März 2024, AZ.: 
12/901-11 Bedenken wegen Rechtsverletzung entsprechend 
§ 97 GemO nicht geltend gemacht.

2. Der Haushaltsplan liegt gemäß § 97 Abs. 2 
GemO i.V. mit § 8 DVO zu § 27 GemO an sieben 
Werktagen und zwar vom Montag, 8. April 2024 
bis einschließlich Dienstag, 16. April 2024 bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben, 

Poststraße 23, Zimmer 129, öffentlich aus. Der Fachbereich 
Finanzen bittet um vorherige Terminvereinbarung mit 
Ramona Straßner, 06323 959-144 oder ramona.strassner@vg-
edenkoben.de einsehbar unter vg-edenkoben.de/service/
oeffentliche-bekanntmachungen/offenlage/ oder über QR 
Code

3. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 
GemO Satzungen die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung 
nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekannt-
machung der Satzung schriftlich unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, gegenüber 
der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden 
ist.

Seniorenbeauftragte in Weyher laden ein
Liebe Seniorinnen und Senioren,
am Donnerstag, 18. April 2024 laden wir Sie ab 14 Uhr wieder in 
den Sitzungssaal im Dorfgemeinschaftshaus ein. Bitte nutzen Sie 
bei Ihrem Besuch den barrierefreien Zugang in der Borngasse. Bei 
Kaffee, Kuchen, belegten Brötchen und kalten Getränken wollen 
wir einen gemütlichen Nachmittag verbringen.

Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Weyher i. d. Pf.  
für die Haushaltsjahre 2024 / 2025
vom 28. März 2024
Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der 
derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt

2024 2025
der Gesamtbetrag der
Erträge auf: 896.232,00 EUR 865.935,00 EUR
der Gesamtbetrag
der Aufwendungen auf: 925.375,00 EUR 838.603,00 EUR
der Jahresfehlbedarf (-) /
Jahresüberschuss (+)
auf: - 29.143,00 EUR 27.332,00 EUR
2. im Finanzhaushalt

2024 2025
der Saldo der ordentlichen
Ein- u. Auszahlungen
auf - 32.546,00 EUR 72.369,00 EUR
die Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit auf 2.500,00 EUR 2.500,00 EUR
die Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit auf 38.500,00 EUR 399.500,00 EUR
der Saldo der Ein- und
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
auf - 36.000,00 EUR - 397.000,00 EUR
der Saldo der Ein- und
Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
auf 68.546,00 EUR 324.631,00 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

2024 2025
zinslose Kredite auf 0,00 EUR 0,00 EUR
verzinste Kredite auf 0,00 EUR 0,00 EUR
zusammen auf 0,00 EUR 0,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Ver-
pflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

2024 2025
0,00 EUR 0,00 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den 
künftigen Haushaltjahren voraussichtlich Investitionskredite aufge-
nommen werden müssen, beläuft sich auf

2024 2025
0,00 EUR 0,00 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Ein-
heitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheits-
kasse wird festgesetzt auf:

2024 2025
0,00 EUR 0,00 EUR

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festge-
setzt:

2024 2025
Grundsteuer A 365 v. H. 365 v. H.
Grundsteuer B 480 v. H. 480 v. H.
Gewerbesteuer 390 v. H. 390 v. H.



Edenkoben  Ausgabe KW 14/2024 • Seite 20 

bere Landschaft am 9. März haben sich auch über 15 Helfer*innen 
beteiligt und mehrere Anhänger mit Unrat beseitigt. Dadurch 
wurde im Bereich der Buschmühle im Modenbachtal schon einen 
Teilfläche für eine künftige Erstbeweidung mit Ziegen vorbereitet.

Aufruf zur Kandidatur für den Gemeinderat 2024-2029
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 9. Juni 2024 finden in Rheinland-Pfalz zusammen mit den Euro-
pawahlen auch wieder Kommunalwahlen statt. Dabei wird auch 
in Weyher der Ortsgemeinderat mit seiner gesetzlichen Zahl von 
zwölf Mitgliedern neu gewählt. Bisher wurden für die Gemeinde-
ratswahl fast immer keine offiziellen Wahlvorschläge von Parteien 
oder Wählergruppen abgegeben, weshalb die Wahl in Form einer 
Mehrheitswahl durchgeführt wurde. Dies bedeutet, dass jeder 
wahlberechtigte Bürger (Deutsche Staatsangehörige oder Ange-
hörige eines anderen EU-Staates, die am Tag der Wahl das 18. 
Lebensjahr vollendet haben), der am Tag der Wahl mindestens 
seit drei Monaten seinen Hauptwohnsitz in unserer Gemeinde hat, 
auch gewählt werden kann. Bei einer Mehrheitswahl können bis 
zu zwölf wahlberechtigte Personen auf den amtlichen Stimmzet-
tel geschrieben werden. Der neue Gemeinderat wird sich dann aus 
den zwölf Personen zusammensetzen, die die meisten Stimmen auf 
sich vereinen und auch die Wahl annehmen.
Der amtierende Gemeinderat befürwortet auch in diesem Jahr die 
Gemeinderatswahl wieder in Form einer Mehrheitswahl durchzu-
führen. Es wurde angeregt, den Wählern dazu eine unverbindliche 
Wahlinformation an die Hand zu geben. Diese soll einen Überblick 
ermöglichen, wer im Falle einer Wahl in den Gemeinderat bereit 
wäre, diese auch anzunehmen. Aus diesem Grund ist es vorgese-
hen, wieder eine nicht amtliche und völlig unverbindliche Wahlin-
formation zu erstellen, in der alle Kandidatinnen und Kandidaten 
für den Gemeinderat in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet 
sind. Es ist trotzdem jede andere wahlberechtigte Person wählbar.
Alle Wahlberechtigen, die in diese nichtamtliche Wahlinformation 
aufgenommen werden möchten, sollten sich bis zum 22. April 
2024 entweder telefonisch, per Email oder persönlich bei mir oder 
bei einem der Beigeordneten melden.

gez. Andreas Möwes, Ortsbürgermeitser

Andere
Stellen + Behördeni

Kreisverwaltung Südliche 
Weinstraße
Beiträge fürs Heimatjahrbuch 2025 
gesucht

Römer, Kelten und Germanen, Eroberer, Durchzügler, Glaubens-
flüchtlinge, Besatzungssoldaten, Gastarbeitende, Asylsuchende 
– sie alle tragen und trugen dazu bei, was wir heute sind, nämlich 
Pfälzer. Wer kommt, der bringt auch etwas mit. Die Römer brachten 
den Wein auch an die heutige Südliche Weinstraße, die Gastarbeiter 
eröffneten Restaurants, und aus Amerika wurden so wichtige Kul-
turpflanzen wie die Kartoffel zu uns gebracht.
„Migration ist ein weitreichendes und spannendes Thema, das 
unseren Landkreis seit jeher prägt. Auch heute wird immer wieder 
deutlich, wie vielfältig unser Landkreis ist, zum Beispiel bei unseren 
Einbürgerungsfeiern im Kreishaus, wo ich regelmäßig Kreisbürge-
rinnen und -bürgern aus unterschiedlichsten Herkunftsländern die 
Urkunde zur deutschen Staatsbürgerschaft überreichen darf“, so 
Landrat Dietmar Seefeldt.
Auch der Klimawandel, der sich unter anderem in der Pflanzen- 
und Tierwelt bemerkbar macht, bewirkt ein Kommen und Gehen. 
Manche Arten können bei uns nicht mehr existieren, neue Arten 
tauchen auf, weil unser Klima mittlerweile ihren Bedürfnissen ent-
spricht. Silberreiher, Bienenfresser, Taubenschwänzchen und Co. 
sind „neue“ Geschöpfe, die unser Auge erfreuen.
Auch andere Themen willkommen
Selbstverständlich sind auch wieder Beiträge aus Geschichte, Kunst 
und Kultur, Wirtschaft, Soziales, Sport, Brauchtum und Natur will-
kommen, die nicht dem Schwerpunktthema zuzuordnen sind. Die 

Als besonderes Thema des Treffens wollen wir anhand von alten 
Photographien aus dem Weyherer Dorfleben Erinnerungen wach-
rufen.
Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro pro Person. Wir bitten Sie, auch 
Nachbarn, Bekannte und Freunde auf die Veranstaltung anzuspre-
chen. Bitte melden Sie sich möglichst bis zum 15. April bei uns an, 
um uns die Vorbereitung zu erleichtern.
Alfred Hambsch: 0160 97259849 oder Thomas Herrmann: 0151 
46144109
Text: Seniorenbeauftragte Weyher

Josef-Meyer-Straße wird wieder „Unterdorf“
In großem Einvernehmen hat der Gemeinderat in seiner 28. Sit-
zung vom 20.03.2024 die Rückbenennung der Josef-Meyer-Straße 
in ihren ursprünglichen Namen „Unterdorf“ beschlossen. Dieser 
Straßenname ist schon in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Dokumenten zu finden und war bis 1972 gebräuchlich. Der Bera-
tung lag die Empfehlung des Deutschen Städtetages zugrunde, die 
klare Vorgaben für die Straßenbenennung macht: Bei der Benen-
nung nach einer Person „sollte es sich um eine Person handeln, die 
würdig ist, geehrt zu werden, weil ihre Haltung oder ihr Lebenswerk 
eine Vorbildfunktion sowohl für die aktuelle wie auch für die nach-
folgenden Generationen darstellt”.
Josef Meyer (07.04.1892 – 23.06.1971) war schon vor 1933 begeis-
terter Anhänger des Nationalsozialismus und nach der Machter-
greifung fungierte er als Ortsbauernführer. In seinem Testament 
vom 20. Dezember 1960, das nach seinem Tod 1971 eröffnet wurde, 
„verpflichtete“ er die „Gemeinde Weyher“ für den Betrag von „Dm 
40.000 - vierzigtausend – Dm eine Straße mit dem Namen Josef-
Meyer-Straße“ zu benennen. Dem Grunde nach handelt es sich hier 
um den Kauf einer Dorfstraße. Der Gemeinderat entschied im Jahr 
1972 im Zuge der Annahme dieser Erbschaft, das „Unterdorf“ in 
„Josef-Meyer-Straße“ umzubenennen.
Der jetzige Gemeinderat ist der Ansicht, dass Josef Meyer als Per-
son nicht die Kriterien erfüllte, um eine Straße nach ihm zu benen-
nen. Zudem herrscht Einigkeit, dass sich niemand in Weyher die 
Benennung einer Straße de facto erkaufen kann. Der historische 
Name „Unterdorf“ als neue und alte Straßenbezeichnung wurde im 
Gemeinderat als die beste Lösung betrachtet. Alle Straßennamen 
im Dorfkern waren schon immer „sprechende“ Namen: Die Kirch-
gasse, die Kehrgasse mit dem „Kehr“, die Borngasse (Born = Brun-
nen), der Rhodter und Edesheimer Weg und die Modenbachstraße 
(erinnert an das frühere Dorf „Modenbach“). Die Hauptachse im 
Dorf hieß „Oberdorf“ und „Unterdorf“, eine typische Komplement-
bezeichnung; die eine macht ohne die andere keinen Sinn.
Die Rückbenennung soll zum 1. Juli 2024 in Kraft treten. Während 
einer Übergangszeit bis zum 31.12.2025 sollen die alten Straßen-
schilder unter den neuen hängen bleiben, rot durchgestrichen, 
aber lesbar.
Der Straßenname wird in Personalausweisen und Fahrzeugschei-
nen kostenfrei durch das Einwohnermeldeamt umgeschrieben. 
Dies kann auch durch einen Bevollmächtigten erfolgen. Reisepässe, 
Führerscheine und Fahrzeugbriefe müssen nicht umgeschrieben 
werden.
Die Verbandsgemeindeverwaltung teilt die Straßennamensände-
rung dem Vermessungs- und Katasteramt mit, welches das Liegen-
schaftskataster aktualisiert und den Behörden und Dienststellen im 
Land zur Verfügung stellt. Weiterhin werden das Finanzamt und das 
Grundbuchamt über die Änderung informiert.

gez. Andreas Möwes, Ortsbürgermeister

Neues aus der Ortsgemeinde Weyer
In den Wochen vor Ostern haben wieder viele fleißige Hände ehren-
amtlich mitgeholfen, unser Dorf und die Flur um Frühlingsanfang 
und zu den Festtagen besonders herauszuputzen. So erfreuen sich 
wieder Jung und Alt an der Osterhasenfamilie am alten Rathaus, die 
wieder von Liz Anger und Wolfgang Erbe arrangiert wurde und in 
diesem Jahr auch einen Regenschutz erhalten hat. Der Kattelbas-
brunnen wurde wieder vom Fremdenverkehrsverein mit Grünzeug 
und bunten Eiern zum Osterbrunnen geschmückt und am Oster-
montag feierlich eingeweiht. Eine große Pflanzaktion fand in der 
Karwoche auf dem Kinderspielplatz statt, wo zwei Böschungen 
am Eingangsbereich mit Blühstauden bepflanzt wurden. Ingrid 
Womann hat gemeinsam mit der Gärtnerei Lied das Pflanzkonzept 
erstellt. Damit sind nun die Garten- und Landschaftbauarbeiten am 
Kinderspielplatz weitgehend abgeschlossen. Bei der Aktion Sau-
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kradstaffel Rheinland-Pfalz, also Polizisten auf Motorrädern, die auf 
solche Einsätze spezialisiert sind. Diese werden ergänzend zu vielen 
freiwilligen Helferinnen und Helfern Kreuzungsbereiche, Kreisver-
kehre und Begleitfahrzeuge am Renntag absichern und das Feld 
der Sportler begleiten.
Beim Großen Preis der Südlichen Weinstraße wird sich auch das 
Team Bike Aid Südliche Weinstrasse präsentieren. In diesem Nach-
wuchs-Profi-Team sind zehn Fahrer, vier davon absolvieren gerade 
ihre erste Saison. Drei weitere kommen aus dem Ausland, der Ver-
ein engagiert sich auch für die Förderung afrikanischer Rad-Talente.

Der Renntag am 6. April am Deutschen Weintor im Detail:
• 11.30 Uhr: Start Frauen-, Senioren-, Jedermann-Rennen (50 

Kilometer) mit Zieleinlauf circa 12.45 Uhr
• 13.20 bis 13.30 Uhr: Fette-Reifen-Rennen und Laufrad-Rennen 

für Kinder
• 14 Uhr: Start Bundesligarennen der Männer, Amateure- und 

Jedermann-Rennen (85 Kilometer)
• 16 Uhr: Zieleinlauf Amateure- und Jedermann-Rennen (85 Kilo-

meter)
• ab 16.45 Uhr: Beginn Zielrunden Männer-Bundesligarennen
• circa 17.10 Uhr: Zieleinlauf Männer-Bundesligarennen
Text: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Leerung der Bio-Tonne
Die wöchentliche Leerung der Biotonnen erfolgt ab diesem Jahr 
erstmals ab April – und nicht erst ab Mai. Darüber informiert der 
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft (EWW) des Landkreises Südliche 
Weinstraße. Damit haben die Bürgerinnen und Bürger, die eine Bio-
tonne nutzen, nunmehr für die Dauer von acht Monaten im Jahr 
(April bis November) die Möglichkeit, ihre Bioabfalltonne wöchent-
lich leeren zu lassen, statt alle zwei Wochen – und das ohne Erhö-
hung der Gebühren.
Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft des Landkreises SÜW weist 
darauf hin, dass die neuen Abfuhrtermine sowie alle weiteren Ter-
mine der verschiedenen Wertstoff- und Abfallarten und viele wei-
tere Informationen im SÜW-Wertstoff-Wegweiser 2024 online unter 
www.suedliche-weinstrasse.de/abfall sowie in der SÜW-Wertstoff-
App nachzulesen sind.
Was darf rein in die Biotonne?
In die Biotonne gehören Gemüse- und Obstschalen, Eierschalen, 
Brotreste, Essensreste – auch gekochte – einschließlich Fleischreste 
und Fischreste in haushaltsüblichen Mengen, Teebeutel und Kaf-
feesatz, Reste von Milchprodukten wie Quark oder Käse, Küchenpa-
pier sowie Grünabfälle von Beeten, Bäumen und Sträuchern, Laub 
und Rasenschnitt.
Die Bioabfälle dürfen nicht in Plastiktüten eingepackt werden. 
Auch als „kompostierbar“ oder „biologisch abbaubar“ gekennzeich-
nete „Bioplastiktüten“ werden nicht akzeptiert, da diese nicht voll-
ständig bei der Kompostierung abgebaut werden. Dies hat unter 
anderem die Deutsche Umwelthilfe in einem repräsentativen Kom-
postierungsversuch gezeigt.
Andere Vorkehrungen, um die Biotonne sauber zu halten, sind 
umweltverträglicher: In Zeitungspapier eingewickelt oder in 
Papiertüten gefüllt, kann die Feuchtigkeit von Bioabfällen ausrei-
chend gut gebunden werden. Ein auf den Boden der Tonne geleg-
tes Stück Karton verhindert Anhaftungen. Dies ist besonders in den 
kommenden kälteren Monaten hilfreich, um zu verhindern, dass 
Bioabfall im Gefäß anfriert. Ein wettergeschützter Standplatz, der 
vielleicht noch von Abwärme von Gebäuden profitiert, kann die 
Gefahr minimieren, dass Bioabfälle festfrieren. Die Bioabfälle sollten 
zudem immer locker in die Tonne eingefüllt und nicht verdichtet 
werden.
Text: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

ADD hat Haushalt 2024 des Landkreises Südliche 
Weinstraße genehmigt
Der Haushalt des Landkreises Südliche Weinstraße für das Jahr 
2024 ist von der zuständigen Aufsichtsbehörde, der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion (ADD), genehmigt worden. Darüber hat 
Landrat Dietmar Seefeldt den Kreisausschuss in der jüngsten Sit-
zung informiert.
Um das Defizit im Finanzhaushalt auszugleichen, hatte die ADD 
dem Landkreis in einer gemeinsamen Videokonferenz im Februar 
zugesagt, Mittel aus dem bereinigten Kassenbestand zum 31. 
Dezember 2023 heranzuziehen. Es handelte sich dabei um rund 
5,2 Millionen Euro. Darüber hinaus konnten der ADD weitere Ver-

Texte sollten bebildert sein und fünf DIN-A4-Seiten nicht über-
schreiten.
Einsendeschluss ist der 15. Juli. Beiträge können postalisch an die 
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Redaktion Heimatjahrbuch, 
Dr. Andreas Imhoff, An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau oder per 
E-Mail an andreas.imhoff@suedliche-weinstrasse.de gesendet wer-
den, Telefon 06341 940-907.
Text: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Großer Preis der SÜW am 6. April
Aller guten Dinge sind drei, und so startet am 6. April mit dem Gro-
ßen Preis der Südlichen Weinstraße zum dritten Mal ein Bundesliga-
Radrennen am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach. Der 
Landkreis Südliche Weinstraße hat das außergewöhnliche Über-
landrennen, das quer durch die Weinberge und teils auf unbefestig-
ten Wegen verläuft, 2022 zusammen mit dem RV 1904 Offenbach 
ins Leben gerufen. Erstmals ist der Renntag 2024 auch für ambiti-
onierte Amateurinnen und Amateure geöffnet: Zwei Jedermann-
Rennen, eines über 50 Kilometer, eines über 85 Kilometer, stehen 
auf dem Tagesprogramm.
Außerdem zahlreiche Nachwuchs-Rennen, Fette-Reifen-Rennen für 
alle Kinder bis 14 Jahren und für die Kleinsten ein Laufradcup. Rund 
ums Deutsche Weintor in Schweigen-Rechtenbach können Gäste 
aus nah und fern mitfiebern, alle Siegerehrungen und gastronomi-
sche Angebote werden dort ebenfalls geboten. Los geht’s um 11.30 
Uhr mit dem Start folgender Rennen: Frauen, Senioren, Jedermann 
(50 Kilometer). Ab 12.45 Uhr ist mit den ersten Zieleinfahrten zu 
rechnen.
Landrat Dietmar Seefeldt dankt allen, die dieses Mega-Event an der 
Südlichen Weinstraße möglich machen, darunter insbesondere den 
Sponsoren, den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern entlang 
der Strecke, dem DRK und der Polizei, der Straßenverkehrsbehörde 
und Andreas Gensheimer vom veranstaltenden RV Vorwärts Offen-
bach 1904, den er als „Spiritus Rector“, als lenkenden Geist, hinter 
dem Renntag bezeichnet. „Die Südliche Weinstraße hat in den ver-
gangenen beiden Jahren viele Freunde im In- und Ausland durch 
das Rennen gewonnen. Auch 2024 wollen wir unserer herrlichen 
Landschaft und der Weinstraße eine Bühne geben“, so Seefeldt, der 
auch schon im Begleitfahrzeug beim Großen Preis der SÜW dabei 
war.
Andreas Gensheimer vom veranstaltenden RV Vorwärts 1904 
Offenbach betont, dass es in Deutschland nur noch wenige Über-
landrennen dieser Art gebe. Auch die Gravel-Passage, also Strecken-
abschnitte auf unbefestigtem Boden, die auf die Bundesliga-Profis 
warten, seien eine Seltenheit. „Vom Fette-Reifen- bis zum Profiren-
nen, hier sind alle am Start. 600 Meldungen für den Renntag lie-
gen bereits vor. Dass sich 150 Jedermänner angemeldet haben, 
freut mich besonders.“ Beim Bundesliga-Rennen werden auch zwei 
Regionalteams teilnehmen, eines aus der Pfalz und eines aus dem 
Elsass. Auch auf eine Sprint- und Bergwertung dürfen sich Sportle-
rinnen und Sportler sowie Gäste freuen, ebenso soll der Gravelkö-
nig gefunden werden.
Patrick Lechner, Rennradfahrer aus der Region und Manager des 
Teams Bike Aid Südliche Weinstrasse, vermutet, dass insbesondere 
kleinere Teams versuchen werden, bei diesen Wertungen zu punk-
ten. Spannend werde es in jedem Fall.
Dieter Geißer, Ortsbürgermeister von Schweigen-Rechtenbach, 
freut sich ebenfalls auf das Highlight, das mittlerweile fast schon 
ein Klassiker sei, und betont: „Die Ortsgemeinde im Süden der 
Weinstraße ist gern Gastgeber für alle radrennbegeisterten Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen. Mit Blick ins benachbarte Elsass 
fast schon ein Hauch von Tour de France“, so Geißer.
Peter Schürmann, Leiter der Abteilung „Sicherheit, Ordnung, Ver-
kehr“ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße berichtet, dass 
seitens der Straßenverkehrsbehörde einige Lösungen gefunden 
wurden, die das Rennen auf den Straßen der SÜW möglich machen. 
Unter anderem seien die Rennzeiten auf die Zeiten der Deutschen 
Bahn angepasst worden, um eine Bahnschranke passieren zu kön-
nen. In den Ortsdurchfahrten von Insheim, Mühlhofen, Oberotter-
bach, Schweighofen, Vollmersweiler (Kreis Germersheim) müsse 
es am Renntag Parkverbote geben, um die Strecke zu sichern. Er 
appellierte an die Verkehrsteilnehmenden, diese kurzzeitigen 
Einschränkungen zu beachten und dankte Anwohnerinnen und 
Anwohnern für das Verständnis.
Reiner Steigner von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern infor-
miert, dass die Polizei mit rund 60 Kräften aus der Region und 
darüber hinaus im Einsatz sein werde, darunter über 20 der Landes-
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Schulfrühstück vor den 
Osterferien
Am Mittwoch, den 20.03.2024 
bereiteten alle Kinder gemeinsam 
ein gesundes und leckeres Früh-
stück vor. Obstsalat, Käsespieße, 
Kräuterquark, Rohkost und fri-
sches Brot vom Bäcker wurde in 
einem Buffet angeboten. Sehr 
lecker. Danke an alle Helfer.
Text und Bilder: E. Hilse

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
Deutschland-Ticket ab dem kommenden Schuljahr für alle 
berechtigten Schülerinnen und Schüler im Landkreis Südliche 
Weinstraße
Ab dem kommenden Schuljahr 2024/25 erhalten alle berechtig-
ten Schülerinnen und Schüler, die derzeit noch die ScoolCard des 
Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) besitzen, stattdessen das 
Deutschland-Ticket. Das betrifft circa 700 Kinder und Jugendliche. 
„Diese Schülerinnen und Schüler sind aktuell noch gegenüber den 
anderen benachteiligt, da sie ihr Ticket bislang nur im Netz des KVV 
nutzen können, jedoch noch nicht bundesweit“, erläutert Landrat 
Dietmar Seefeldt. Hintergrund: Der Landkreis ist dazu verpflich-
tet, das günstigste Ticket zu bestellen, was bislang teilweise noch 
die ScoolCard des KVV ist. Das ändert sich ab Sommer, wenn der 
KVV seine Ticketpreise erhöhen wird und die monatlichen Kosten 
dann höher liegen werden als die 49 Euro, die das Deutschland-
Ticket derzeit kostet. Der Landkreis ist dann dazu verpflichtet, auf 
das günstigere Deutschland-Ticket umzustellen. Landrat Seefeldt 
begrüßt die kommende Änderung: „Mit nur einer Fahrkarte können 
die Schülerinnen und Schüler verschiedene Städte und Regionen 
in Deutschland erkunden - bei Schulausflügen oder privat -, ohne 
sich um separate Tickets kümmern zu müssen.“ Die Entscheidung, 
ob Beförderungskosten für Schülerinnen und Schüler vom Land-
kreis Südliche Weinstraße übernommen werden, richtet sich nach 
den Vorgaben des Schulgesetzes. Entsprechende Anträge können 
über die Webseite der Kreisverwaltung unter www.suedliche-wein-
strasse.de/schuelerbefoerderung gestellt werden.
Text: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Förderverein Paul-Gillet-Realschule plus
Mitgliederversammlung
Hiermit ergeht herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung 
mit Neuwahlen des Fördervereins der Paul-Gillet-Realschule plus 
Edenkoben am Dienstag, 16. Akpril 2024, Beginn 19.30 Uhr im 
Schulgebäude in der Luitpoldstraße. Die Tagesordnung kann auf 
der Homepage der Schule eingesehen werden.
Text: Sabine Döringer

besserungen in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro gegenüber der 
Planung mitgeteilt werden, die erst aktuell erkennbar waren. Damit 
kann der Finanzhaushalt ausgeglichen werden.
Landrat Dietmar Seefeldt bedankte sich in der jüngsten Sitzung 
des Kreisausschusses für das pragmatische Vorgehen der ADD. „Mit 
der Genehmigung können alle im Haushalt vorgesehenen Projekte 
etwa für den Katastrophenschutz unmittelbar weiter vorangetrie-
ben und zugesagte Zuschüsse, zum Beispiel an das Chawwerusch-
Theater, unverzüglich ausgezahlt werden“, so der Landrat.
Im Ergebnishaushalt ist unter Berücksichtigung der oben genann-
ten Aspekte schlussendlich ein Defizit in Höhe von rund 2,1 Millio-
nen Euro zu erwarten.
Text: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Nichtamtlicher Teil

Verbandsgemeinde

Betreuungsvereine
Die AWO-Betreuungsvereine 
Landau und Südl. Weinstraße 

bieten für die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde 
Edenkoben eine offene Sprechzeit zu den Themen Vorsorgevoll-
macht, Betreuung und Patientenverfügung an. Das Angebot ist 
kostenfrei.
Der nächste Termin findet statt am Donnerstag, den 11.04.24, um 
13.30 Uhr in der Albert-Einstein-Str. 7 (=Haus mit blauem Würfel auf 
der Fassade) in Landau.
Anmeldung ist erwünscht. Der Raum ist für max. ca. 20 Personen 
ausgelegt: Frau Starke: 06341 9182-73 und Herr Pfeiffer / Fr. Paul: 
06341 9182-83.
Vorankündigung: Die nächste Sprechzeit findet am 16.05.24 statt.
Text: Betreuungsvereine

Schulnachrichten

Herzlichen Glückwunsch
Herzlichen Glückwunsch

Die Schüler und Schülerinnen der Grundschule Roschbach beleg-
ten von 12 teilnehmenden Mannschaften beim Vielseitigkeitswett-
kampf „Geräteturnen“ in Annweiler am 12.03.2024 den 2. Platz. Eine 
tolle Leistung.

Bitte beachten Sie  
bei Texteinreichungen

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie uns 
gestaltete Dateien bitte als pdf-Datei und Texte als 
Word-Dokument zusenden.

Bilder sollten als jpg-Dateien eingereicht werden mit 
einer Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei einer 
Bildbreite von 90 mm).

Dies gilt auch für Bilder und Logos, die in pdf-Dateien 

oder Word-Dokumenten eingebunden sind.

Bitte reichen Sie keine PowerPoint sowie Excel-
Dateien ein!

Vielen Dank für Ihr Verständnis

LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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 ■ VHS Edenkoben

Auszug aus dem Kursangebot

U400: Die Rückkehr der Vögel - oder - Alles im Wandel?

Kurz- und Langzeit-Vogelbeobachtungen in der Landschaft 
des oberen Modenbachtals

Gemeinsame Veranstaltung von Pollichia und VHS Edenkoben. 
Referent: Fritz Oehl. Seit September 2020 wurde die Vogelwelt in 
der Haardtrand-Landschaft des oberen Modenbachtals intensiv 
beobachtet und Vergleiche gezogen zu bisherigen Beobachtun-
gen seit etwa 1970. Termin: Donnerstag, 11. April, 19 Uhr, VHS-
Gebäude, Ludwigsplatz 11, Am Stadtgarten.

G480: Yoga für Kinder von 6 bis 10 Jahren

Kursleiterin: Birgit Ackermann, Grundschulpädagogin, Kinde-
ryoga-Lehrerin. Gemeinsam erleben wir Yogageschichten mit 
fantasievoll eingefügten klassischen Yogahaltungen. Ein Ange-
bot für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, die Körper- und 
Atemwahrnehmung zu trainieren, Konzentration zu schulen und 
Entspannungsübungen kennen zu lernen. Beginn: Freitag, 5. 
April, 15 bis 16 Uhr 5 Termine, VHS-Gebäude, Ludwigsplatz, Am 
Stadtgarten.

G462: Ätherische Öle im Alltag

Kursleiterin: Tina Dyck. Ätherische Öle sind wahre Wundermittel! 
In diesem Kurs erfährst du, was genau „ätherische Öle“ sind und 
wie leicht und vielfältig du sie in deinem Alltag einsetzen kannst. 
Termin: Donnerstag, 11. April, 18 bis 20.15 Uhr, Gymnasium, 
Weinstr. 134, Erweiterungsbau, Raum N 06.

P472: „So geht glücklich“ – Vertiefungskurs

Kursleiterin: Tina Dyck. Glück ist kein Zufall, Glück kann man ler-
nen! Dieser Kurs zielt darauf ab, innere Stärke (weiter) zu entwi-
ckeln, Klarheit über sich selbst und den eigenen Lebensweg zu 
finden und noch schlummerndes Potential zu entfalten. Zudem 
erhalten Sie wertvolle Impulse aus der positiven Psychologie, um 
in die Selbstwirksamkeit zu kommen und sich ein glückliches 
und erfülltes Leben zu schaffen. - In diesem Vertiefungskurs ler-
nen Sie den Zauber von “Schwächen” und “Tugenden” kennen. 
Sie werden erfahren, warum Ihre Schwächen nichts sind, was Sie 
verstecken müssen, sondern lernen die Kraft der Transparenz 
kennen. Zudem finden Sie heraus, welche Charaktereigenschaf-
ten für Sie und Ihren Lebensweg von besonderer Bedeutung 
sind. Bitte mitbringen: Schreibblock und Stift. Termin: Samstag, 
20. April, 10 bis 14 Uhr, Gymnasium, Weinstr. 134, Erweiterungs-
bau, Raum N 06.

C471: Smartphone und Tablets: Nutzen und kommunizieren 
wie die Profis - Kurs für Teilnehmer mit Vorkenntnissen

Kursleiterin: Andrea Haalboom. Nutzen Sie die Kommunikati-
onsmodule, um schnell und einfach mit Freunden und Familie 
in Kontakt zu treten und zu bleiben. Folgende APPs können 
besprochen werden: Kontakte, Notizen, E-Mail, Erinnerungen, 
Internet Browser, Fotos, Facetime oder WhatsAPP. Lernen Sie 
mit der Cloud zu arbeiten. Teilnahmevoraussetzung: Sichere 
Bedienung des mobilen Endgerätes, wie Bildschirm-Tastatur 
und auch Touchscreen, bekannte E-Mail-Adressen und für Apple 
die Apple-ID und auch bekanntes Passwort. Alle Geräte müs-
sen betriebsbereit sein. Bitte bringen Sie Ihr Gerät und auch 

das Ladekabel mit. Termin: Samstag, 20. April, 8.30 bis 16 Uhr, 
Anmeldeschluss: 11. April, Seniorentreff, Altes Rathaus, Weinstr. 
86, Eingang Ludwigsplatz.

H483: „Frühling in der Toskana“ - Kochen wie auf der Fattoria 
la Vialla

Kursleiterin: Maritta Fischer. In den vergangenen Jahren hat 
der 1978 gegründete Biobauernhof „Fattoria La Vialla“ einen 
enormen Aufschwung erlebt. Die mit viel Liebe produzierten 
ursprünglichen, typisch toskanischen Produkte werden interna-
tional mit Auszeichnungen und Preisen überhäuft. Die Gründe-
rin Giuliana Lo Franco hat wahrhafte und nahrhafte Meilensteine 
der toskanischen Küche schriftlich gesammelt. Wie schön: wir 
dürfen im Kurs ihre Rezepte zubereiten und verkosten. Termin: 
Montag, 22. April, 18 bis 22 Uhr, Anmeldeschluss: 9. April, Paul-
Gillet-Realschule, ehemalige Hauptschule, Weinstr. 132, Schulkü-
che.

H462: Fingerfood einmal anders - die asiatische Variante

Kursleiterin: Alani Kaden. Sie wollen Ihrer Familie und Ihren 
Freunden etwas anderes Fingerfood anbieten?! Dann sind Sie in 
diesem Kurs richtig! Die asiatische Küche bietet mit ihren exoti-
schen Gewürzen viele Möglichkeiten köstliche kleine Häppchen 
mit Fisch, Fleisch und/oder Gemüse, eingehüllt in verschiedene 
Teigarten, zuzubereiten. Termin: Donnerstag, 25. April, 17 bis 22 
Uhr, Anmeldeschluss: 19. April, Paul-Gillet-Realschule, ehemalige 
Hauptschule, Weinstr. 132, Schulküche.

H421: Low carb Blitzrezepte - vegetarisch

Kursleiterin: Jutta Lähr-Kröger. Dir bleibt oft wenig Zeit zum 
Kochen? Du willst lecker essen und trotzdem schlank bleiben 
oder werden? Hier geht es um: - Einfache und praktische koh-
lenhydratarme Rezepte, - schnelle Zubereitung, - einfaches Ein-
kaufen, - Praxistipps zur Alltagsumsetzung. Termin: Mittwoch, 
17. April, 18 bis 22 Uhr, Paul-Gillet-Realschule, ehemalige Haupt-
schule, Weinstr. 132, Schulküche.

U441: Motorsägenkurs für Brennholz-Selbstwerber

Kursleiter: Guido Sprenger, Staatlich geprüfter Forsttechniker 
und Forstwirtschaftsmeister, anerkannter Instruktor für Brenn-
holzwerber des Landes Rheinland-Pfalz. Arbeiten mit der Motor-
säge am liegenden Holz (Brennholzwerber) Ziel des Seminars ist 
der sichere und wirtschaftliche Umgang mit der Motorsäge. Die 
Ausbildung gliedert sich in technische Grundkenntnisse, War-
tung und Instandsetzung, Schärftechnik, Unfallverhütung, Säge- 
und Schneidetechniken am liegenden Holz. Die Ausbildung 
entspricht den Vorgaben der Unfallkassen der Länder sowie den 
zuständigen Berufsgenossenschaften. - Für den praktischen Teil 
wird die persönliche Schutzausrüstung erforderlich! Die eigenen 
oder betrieblichen Motorsägen werden für die Instandsetzung 
und den praktischen Einsatz benötigt. - Mindestalter: 18 Jahre.

Bitte mitbringen: Schnittschutzhose, Schutzhelm mit Gehör- und 
Gesichtsschutz, wenn vorhanden: eigene Motorsäge, Sicher-
heitsschuhe mit Schnittschutz. Samstag, 25. Mai, 8.30 bis 16.30 
Uhr, VHS-Gebäude, Ludwigsplatz, Am Stadtgarten.

Anmeldung und weitere Infos bei der VHS-Geschäftsstelle im 
Alten Rathaus, Weinstraße 86, Telefon: 06323 5585, E-Mail: vhs-
Edenkoben@t-online.de. Internet: www.vhs-suew.de

Text: Helga Vogelgesang

Anmeldung und weitere Informationen vormittags bei der VHS-Geschäftsstelle im Alten Rathaus, 
Weinstraße 86, Telefon: 06323 5585, Fax: 06323 936736,  Internet  www.vhs-suew.de

 Volkshochschule
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Pfälzerwald-Verein Altdorf/
Böbingen

Mitgliederversammlung
Mit insgesamt 240 Mitgliedern sei der Verein immer noch sehr gut 
aufgestellt, so der 2. Vorsitzende Norbert Schüßler, in Vertretung 
des Vorsitzenden Martin Schädler, in der gut besuchten Mitglieder-
versammlung. Er gab einen detaillierten Rückblick auf die Planwan-
derungen 2023: 923 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwanderten 
über 10 000 km und sechs Mitglieder der Ortsgruppe haben das 
Wanderabzeichen des Deutschen Wanderverbandes erreicht.
Die Mittwochswanderungen der Senioren, von Karl und Doris Ham-
mann und Norbert und Sigrid Schüßler organisiert, konnten regel-
mäßig stattfinden, auch mit Gästen anderer Ortsgruppen. Erfreulich 
viele Teilnehmer gab es auch bei den „Mittwochswanderungen der 
Senioren“, an jedem 3. Mittwoch im Monat, mit Jürgen Stadler und 
Martin Schädler. Zum Stammtisch in der Weinstube Schüßler, an 
jedem 2. Freitag im Monat, von Mai bis Oktober, sollte man sich 
auch weiterhin zur Platzreservierung anmelden.
Nach dem erfolgreichen Start des Projektes „Geocaching an der 
Gäuschule“ mit 50 Schülerinnen und Schülern der 3. Klassen sollen 
noch vor den Sommerferien zwei weitere Workshops, am 1. und 8. 
Juli, angeboten werden. Im nächsten Schuljahr soll dieses Angebot 
wiederholt werden. Die GPS- Geräte konnten zum großen Teil mit 
Spenden finanziert werden. Diese Geräte sollen in Zukunft auch 
jungen Familien im Ort und im PWV zur Verfügung stehen, in der 
Hoffnung, dass sich auch jüngere Mitglieder dem Verein anschlie-
ßen.
Die Vorstandschaft für die nächsten drei Jahre: 1. Vorsitzender: 
Martin Schädler, Altdorf, 2. Vorsitzender: Norbert Schüßler, Alt-
dorf, Wanderwart: Jürgen Stadler, NW- Geinsheim, Wegewart; Willi 
Litty, Altdorf, Schriftführerin: Brigitte Weiller, Altdorf, Kassenwartin: 
Simone Gauweiler- Herz, Altdorf, Beisitzer: Werner Staudt, Böbin-
gen und Simone Sinn, Altdorf, Kassenprüfer: Elke Lauer, Altdorf und 
Elvira Stadler, NW- Geinsheim.

Text: Irene Koller

Böbingen

Arbeitskreis Seniorenarbeit Böbingen
Senioren treffen sich
Am Dienstag, 9. April treffen sich die Seniorinnen und Senioren zu 
Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus Böbingen.
Beginn: 15.00 Uhr.
Für musikalische Unterhaltung sorgen Dieter Vogel, Brigitte Treber-
Renner und Bernhard Scherer. Herzliche Einladung an alle Seniorin-
nen und Senioren.
Text: Roswitha Gensheimer

Edenkoben

Herrenhaus Edenkoben
Vorstellung der Stipendiaten im 1. Halbjahr 
2024

Die neuen StipendiatInnen stellen sich am Sonntag, den 7. April 
2024 um 17 Uhr gerne vor: Komponist Moritz Laßmann aus Karls-
ruhe, die Autorin Maren Wurster aus dem Wendland und die in Prag 
lebende bildende Künstlerin Habima Fuchs. Der Eintritt ist frei.
Text: Herrenhaus Edenkoben

Kfd Edenkoben
Nadeltreff: Dienstag, 9. April 2024, 15 Uhr 
im kath. Pfarrheim Luitpoldstraße. Handar-

beitstreff für alle, die Spaß am Stricken, Häkeln, Sticken etc. haben. 
Informationen bei: G. Rauls Tel.: 06323 - 5205, und M. Christmann 
Tel.: 06323 - 4279 (vormittags)
Text: Gabriele Rauls

Kindertagesstätten
Nachrichten aus den

Förderverein Kommunale Kindertagesstätte 
„Kugelstern“ Edenkoben
Kinderbasar auf der „alla hopp!“-Anlage
Der Förderverein der städtischen Kindertagesstätte „Kugelstern“ 
e.V. veranstaltet am Sonntag, 7. April 2024, 12.30 bis 16.30 Uhr, den 
Frühlingsbasar „Rund ums Kind“ in Edenkoben. Auch in diesem 
Jahr findet der Basar auf der „alla hopp!“-Anlage statt. Während die 
Kinder auf dem Spielplatz toben, können die Eltern nebenbei Klei-
dung, Spielzeug, Bücher sowie Baby- und Kinderzubehör günstig 
aus zweiter Hand erwerben. Wer selbst verkaufen möchte, hat die 
Möglichkeit per E-Mail an edenkoben-basar@web.de einen Platz 
zu reservieren. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Bei Regen 
entfällt der Basar.
Text: Nicole Frisch

Prot. Kindertagesstätte Sonnenstrahl 
Essingen
Erleben der Ostergeschichte

Pfarrer Schulze besuchte die 
Vorschulleoparden in der Kita, 
um über Ostern, Osterbräuche 
wie den Osterhasen und über 
die biblische Ostergeschichte 
zu erzählen. Gesungen wurden 
gemeinsam die Lieder “Gottes 
Liebe ist so wunderbar„ und “Gott 
liebt Kinder„. Pfarrer Schulze 
redete mit den Kindern über 
persönlichen Erfahrungen mit 
Traurigkeit/Trauer, Freude und 
Glücksmomente. Er erzählte von 
den Gefühlen, die Jesus kurz vor 
seinem Tod hatte, wie es seinen 

Freunden erging und brachte den Mädchen und Jungen so die 
Ostergeschichte näher. Während der Erzählung bzw. der gemeinsa-
men Erarbeitung der Geschichte entstand ein großes Bodenbild, an 
dem alle mitgewirkt haben.
Zum Schluss waren sich alle einig, dass Ostern das Fest des Neu-
anfangs, der Freude und ein richtiges Frühlingsfest ist, das gefeiert 
werden muss. Vielen Dank an Pfarrer Schulze für die liebevolle und 
lebensnahe Gestatung der Ostergeschichte.
Text und Bild: Mariella Srzentic

Nichtamtlicher Teil

Altdorf

Landfrauenverein Altdorf
Mitgliederversammlung
Einer Satzungsänderung zufolge, musste beim Landfrauenverein 
Altdorf das Amt der 2. Vorsitzenden neu gewählt werden. Mehrheit-
lich gaben die anwesenden Mitglieder ihr Votum für Angela Laue 
ab.
Die Vorstandschaft für die nächsten drei Jahre: 1. Vorsitzende: Erika 
Herbrik, 2. Vorsitzende: Angela Laue, Kassenführerin: Kerstin Abdel- 
Galil, Schriftführerin: Angela Laue, Beisitzerinnen: Steffi Hahn, 
Jasmin Litty, Trudel Litty, Helga Mager, Gabi Rauwolf, Kassenprüfe-
rinnen: Angelika Weber, Karin Weber.
Text: Irene Koller
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Helga Vogelgesang und Claus Rauscher zusammen mit der Din-
kelsbühler Trainingsgruppe
Text und Bild: LCO Edenkoben

SpVgg Edenkoben
Kreisklasse C- RMH Gruppe West
Ergebnisse
TSG Deidesheim III - SpVgg Edenkoben I 1:5, Tor-
schützen: Vibijan Karunakaran 2x, Philipp Lingen-

felder 2x, Slotos Eduardo
Vorschau
Sonntag 07.04.2024, Spielbeginn: 15:00 Uhr SpVgg Edenkoben I - 
TuS Niederkirchen Niederkirchen
Text: Leonhard Gospodarczyk

Basketball

Die Mannschaft, Trainer Tim Schwartz, TVE Vorsitzender Sebasti-
an Dörr, Bürgermeister Lintz und die U-Boot Besatzung
Am vergangenen Samstag (16.03.) traf die neu gegründete Bas-
ketballabteilung des Turnvereins Edenkoben am letzten Spieltag 
der Saison 23/24 auf die Mannschaft des TV Wörth II. Die,,E-Town 
Eagles“ gewannen 57-38 und konnten somit in der ersten Saison auf 
eine Bilanz von 5-3 kommen. Mit dieser Bilanz landen die,,Eagles“ 
auf dem 3. Platz (punktgleich mit dem 2. Platz, direkter Vergleich 
verloren).
Vor dem Spiel hatten Spieler, Trainer und Turnvereinsvorsitzen-
der Sebastian Dörr die Ehre, ein Präsent des Stadtbürgermeisters 
entgegenzunehmen. In Begleitung der U-Boot Besatzung „Bravo“ 
übergab Ludwig Lintz einen E-Town Eagles Banner. Eine tolle und 
ehrenhafte Anerkennung der Stadt Edenkoben für dieses junge, 
aber dennoch schon erfolgreiche Projekt.
Text: Jonas Kljajic, Bild: TV Edenkoben
Indiaca

Die Edenkobener Mannschaft mit Ehrengästen
Am 24.03.2024 fanden zum 24. Mal das Indiaca-Turnier des TV 
Edenkoben statt. Angemeldet hatten sich Mannschaften aus einem 

Museum für Weinbau und 
Stadtgeschichte Edenkoben
Vernissage der Ausstellung „Eugen Kocher - 
Querschnitt eines Künstlerlebens“

Am Freitag, den 5. April 2024 startet das Museum für Weinbau und 
Stadtgeschichte in Edenkoben mit der Vernissage zur Ausstellung 
„ Eugen Kocher – Querschnitt eines Künstlerlebens“ in die Saison 
2024.
Die Ausstellung ist vom 6. bis 28. April 2024 während der Öffnungs-
zeiten des Museums zu sehen (für Gruppen sind auch außerhalb 
dieser Zeiten Termine nach Absprache möglich), der Besuch der 
Ausstellung ist im regulären Eintrittspreis enthalten. Alle weiteren 
wichtigen Informationen rund um das Museum sind auf der Home-
page www.museum-edenkoben.de zu finden.
Die Vernissage am Freitagabend um 18 Uhr wird musikalisch 
umrahmt von dem Saxophonisten und Querflötisten Marcus 
Heberger. Der Eintritt ist frei.
Text: Sylvia Guntermann

Verein LudwigsWerkstätten
Wie immer findet das Repair-Café in Eden-

koben auch im April am ersten Samstag des Monats statt, also am 6. 
April von 11:00 bis 16:00 Uhr in der Weinstraße 40, am Osteingang. 
Auch für Kaffee und Kuchen wird gesorgt. Der Verein LudwigsWerk-
stätten besteht mittlerweile ein Jahr. Es ist an der Zeit, ein Resümee 
zu ziehen: Was konnte nicht repariert werden und warum nicht? 
Über 250 Teile wurden von den ehrenamtlichen Reparateurinnen 
und Reparateuren bisher bearbeitet, davon konnten 54 Teile nicht 
repariert werden. Somit liegt die Erfolgsquote immerhin bei fast 
80%. 

Die Gründe, warum bestimmte 
Reparaturen nicht gelungen sind, 
sind vielfältig (siehe Diagramm). 
Das Bundesministerium für Kli-
maschutz und Umwelt merkt 
dazu an: „Es hängt von vielen Fak-
toren ab, ob sich eine Reparatur 
lohnt. Das Alter des kaputten 
Geräts spielt beispielsweise eine 
wichtige Rolle. Eines ist jedenfalls 
sicher: Durch eine Reparatur kann 
die Produktlebensdauer erheb-
lich verlängert werden. Das spart 

auf lange Sicht nicht nur Geld, sondern ist auch klimafreundlicher.“ 
Der Kauf eines neuen Gerätes ist fast immer klimaunfreundlicher als 
eine Reparatur. Ehrlicherweise muss aber gesagt werden, dass eine 
Reparatur nicht immer machbar und sinnvoll ist. Der Verein Lud-
wigsWerkstätten berät gerne.
Man kann auch im Verein Mitglied werden, für 30 € im Halbjahr. 
Ein Eintrittsformular findet sich auf der Internetseite www.ludwigs-
werkstaetten.de. Dort stehen auch die neuesten Termine und die 
Adresse des Repair-Cafés in Edenkoben.
Text und Bild: Jürgen Wolff

Leichtathletikclub „Oberhaardt“ 
Edenkoben
Es ist seit Jahren eine schöne Tradition: junge 
Leichtathletinnen und Leichtathleten vom TuS 
Dinkelsbühl bereiten sich vor Ostern im Wein-
straßenstadion in Edenkoben auf die neue Saison 

vor. Acht junge Sportlerinnen und Sportler aus der Edenkobener 
Partnerstadt Dinkelsbühl bezogen in der Woche vor Ostern zusam-
men mit ihrem Trainer Claus Rauscher Quartier in der Sportschule 
des Südwestdeutschen Fußballverbandes. Zum Training ging es 
ins Weinstraßenstadion, wo sie bei leider nicht immer optimalem 
Wetter ihr Vorbereitungstraining absolvierten. Vom LCO Edenko-
ben wurden dabei die zum Training erforderlichen Sportgeräte zur 
Verfügung gestellt. Empfangen wurden die Dinkelsbühler von der 
Ersten Stadtbeigeordneten Helga Vogelgesang. Diese brachte für 
die Dinkelsbühler Athletinnen und Athleten eine kleine, süße Über-
raschung als Geschenk mit.
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Michael Linder, Stellvertreter, in ihren Ämtern bestätigt. Die wei-
teren Vorstandsmitglieder sind Frieder Wambsganß, Schriftführer, 
Dieter Pauschert, Kassenführer und die Beisitzer Manfred Freuden-
stein, Claudia Klingner-Kaufmann, Dr. Gerhard Lausterer, Michael 
Müller, Volker Wander, Manfred Wessels. Als Kassenprüfer wurden 
Manfred Chrzanowski und Hendrik Krug gewählt. Alle Kandida-
ten sind einstimmig gewählt worden. Der Verein bietet öffentliche 
Energie-Stammtische, Vortragsveranstaltungen und Exkursionen 
an. In 2024 werden folgende Projekte weitergeführt: Jugend-Offen-
sive: Workshops in weiterführenden und berufsbildenden Schulen 
der Südpfalz, Energiesparen und Klimaschutz im Privathauhalt: Vor-
tragsveranstaltungen, Wärmepumpen-Leitfaden: Planung - Förde-
rung - Anlagencheck, Wärmepumpen-Forum: Erfahrungsaustausch, 
Energie-Management-System: Kopplung von Energieproduktion 
und -Konsum, ProSumer - Die Energiewende in ihren Händen: 
Veranstaltungsreihe mit der Kreisverwaltung Germersheim, Agri-
PV in der Südpfalz: Vortragsveranstaltungen. Der Bericht über die 
Mitgliederversammlung und das Jahresprogramm können auf der 
Internetseite des Vereins eingesehen werden: www.i-suedpfalz-
energie.de
Text: Wolfgang Thiel

Freimersheim

Zukunftsblick Freimersheim
Am 18.03.2024 fand die Vereinssitzung des Vereins 
Zukunftsblick statt. Über 40 Mitglieder waren da, zu 
Gast war auch Landrat Dietmar Seefeldt und Mitar-
beiter aus der Kreisverwaltung Südliche Weintraße.

Der Verein informierte und diskutierte mit den Gästen über den 
aktuellen Sachstand, Planung und Umsetzung der bisherigen 
Erweiterung und Bebauung seitens der CORNEXO GmbH, auch 
anhand eines maßstabgetreuen 3D-Modells und einer Beamer-
Präsentation.
Schon jetzt möchte der Verein auf den Informations-Nachmittag 
am Sonntag, 14. April 2024 im „Haus der Gemeinde“ in Freimers-
heim zum Thema Erweiterung und Bebauung der Firma CORNEXO 
hinweisen, zu dem der Verein die gesamte Freimersheimer Bevölke-
rung und Interessierte recht herzlich einlädt.
Text: Zukunftsblick Freimersheim

FSV Freimersheim
Ergebnis
FSV Freimersheim - Viktoria Herxheim III 3:1, Tor-
schützen: Patrick Lindner, Joshua Moos 2x
Vorschau
So, 07.04.24 FSV Freimersheim - VfL Essingen, 

Beginn:15:00
Text: Peter Rummel

Gleisweiler

Papiermuseum Gleisweiler
Das Papiermuseum öffnet die Pforte wie-
der für Besucherinnen und Besucher am 
Sonntag, den 7. April ab 14:00 Uhr. Hier 
erhält man einen Einblick in die Geschichte 
der Papierherstellung und man kann an 

Anschuungsmodellen die industrielle Produktion von Papier nach-
vollziehen. An drei Bütten kann selbst diverses Papier geschöpft 
werden und dies ist für Kinder eine besondere Attraktion.
Familien sind immer herzlich willkommen.
Text: Uwe Pößel

TuS Frankweiler-Gleisweiler
A-Klasse: So. 07.04.2024 15:00 Uhr TuS/TSV : Neuburg
JFV Südwest Löwen
G-Junioren: Sa. 06.04.2024 11:00 Uhr Annweiler : JFV; Sa. 06.04.2024 
14:30 Uhr Schweighofen : JFV II

Gebiet von Rheinhessen bis in den Süden Baden-Württembergs. 
Der TV Edenkoben trat nicht nur als Veranstalter auf, sondern nahm 
auch mit einer Frauen-, einer Männer- und einer Mixed-Mann-
schaft am Turnier teil. Am Vormittag landeten die Frauen des TV 
Edenkoben mit nur einem Punkt Unterschied hinter den Frauen 
aus Malterdingen auf Platz 2. Die Männer erkämpften sich Platz 4. 
Nachmittags wurden die Mixed-Spiele ausgetragen, bei denen der 
TV Edenkoben eine der insgesamt 11 Mannschaften stellte. Dabei 
landete Edenkoben auf dem 6. Platz. Turniersieger wurde eine der 
beiden Malterdinger Mannschaften, gefolgt vom CVJM Rußheim 
und der 2. Mannschaft aus Malterdingen. Allen Beteiligten hat die 
Veranstaltung, die dank der vielen fleißigen Helferinnen und Hel-
fern sowohl seitens der Turnierleitung als auch bei der Verpflegung 
optimal verlief, wieder einmal viel Spaß gemacht.
Text: Irene Zenneck, Bild: TV Edenkoben

Edesheim

Männergesangverein 
„Concordia“ 1878 Edesheim
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung des Männergangver-
ein Concordia fand am 25.03.2024 im Pfarrheim 

in Edesheim statt. Vorsitzender Markus Schreiner konnte auf ein 
erfolgreiches Berichtsjahr 2023 zurückblicken. Sowohl die Anzahl 
der Mitglieder als auch der Sänger hat sich erhöht. Neben den Kon-
zerten im Sommer und im Advent war der Verein insbesondere 
mit den großen Prunksitzungen und am Jahrmarkt in Edesheim 
aktiv und erfreute sich eines großen Zuspruchs. Dirigent Rainer 
Diehl dankte den Sängern für das große Engagement. Zum musi-
kalischen Höhepunkt des Jahres 2023, dem Sommerkonzert unter 
dem Motto „Hello Again“, wurde moderneres Liedgut und zukunfts-
weisende Ideen umgesetzt. Darüber hinaus zeigte der Chor beim 
Platzkonzert zum Jahrmarkt und am Adventskonzert ein großes 
musikalisches Repertoire. Die Neuwahlen ergaben folgendes 
Ergebnis: Markus Schreiner (Vorsitzender), Joachim Wind (Stellv. 
Vorsitzender), Andreas Helff (Rechner) und Egon Simon (Schrift-
führer) bilden unverändert den geschäftsführenden Vorstand. Als 
Beisitzer neu hinzugekommen ist Helmut Ciba. Er komplettiert das 
insgesamt achtköpfige Team der Beisitzer mit Kai Brutscher, Klaus 
Burkhart, Kunibert Deck, Michael Herbst, Michael Seckinger, Eric 
Supernok und Jürgen Supernok. Nächster großer Termin ist das 
Jahreskonzert am 15. Juni 2024 in Gemeindehalle Edesheim.
Die Chorproben der Concordia finden immer montags um 20.00Uhr 
im Pfarrheim statt. Neue Sänger sind herzlich willkommen. Aber 
auch über neue passive Mitglieder würde sich der Verein sehr 
freuen. Weitere Informationen unter mgv-concordia-edesheim.de
Text: Markus Schreiner

Aquarienfreunde SÜW
Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse
Die Aquarienfreunde SÜW laden am Sonntag den 
14. April zur Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse 
ins Vereinsheim in Knöringen ein. Die Küche öff-
net ab 10 Uhr zum Frühschoppen und bietet ab 
12 Uhr zum Mittagessen Schweinepfeffer mit Knö-

del an. Zwischen 11 und 16 Uhr ist die Börse geöffnet. Auch Kaffee 
und selbstgebackene Kuchen werden wieder angeboten und laden 
zum Verweilen und Erfahrungsaustausch mit anderen Aquarien-
liebhabern ein.

Text: Tanja Mercker

Flemlingen

Initiative Südpfalz-Energie
Neuwahlen
Der gemeinnützige Verein Initiative Südpfalz-Energie hat auf der 
Mitgliederversammlung am 28.03.2024 in Flemlingen den Vor-
stand neu gewählt. Dabei wurden Wolfang Thiel, Vorsitzender und 
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Es herrschte ein fröhliches und geschäftiges Treiben beim Naturtag 
2024 in Kleinfischlingen. Im Erdgeschoss des FLORUM wummer-
ten Bohrer und Akkuschrauber während Nisthilfen für Vögel und 
Wildbienen gebaut wurden. Dazwischen waren Vogelstimmen zu 
hören, die die Führungen durch die Vogel-Ausstellung untermal-
ten. Und immer wieder erklang das Glöckchen, um den nächsten 
Programmpunkt im Obergeschoss anzukündigen: Neben einem 
Vorleskino für Kinder, gab es einen Vortrag über Honigbienen und 
einen über den Schutz von Wildbienen. Dazwischen polterte es 
immer wieder, wenn das Riesenjenga in der Spielecke einstürzte.
Auch die Malstation und der Umweltbildungskoffer erfreuten sich 
regem Interesse. Zahlreiche Kindergärten und Schulen begutachte-
ten den Koffer mit seinen Büchern, Spielen und Bildkarten in Aktion, 
um den Einsatz in ihrer Einrichtung besser planen zu können. 
Besonders beliebt waren auch die Fühlstation und die Riechbar: 
Hier waren Groß und Klein gefordert, um etwa Zimt und Lavendel 
zu erriechen oder Schafwolle und Leinsamen zu ertasten. Um die 
Bewirtung kümmerte sich der Pfälzerwald-Verein Roschbach.
„Wegen des schlechten Wetters mussten wir kurzfristig an mancher 
Stelle umdisponieren und improvisieren“, erzählt Kurt von Nida, 
Vorstand der NVS NaturStiftung Südpfalz, eigentlich seien viel mehr 
Aktionen im Freien geplant gewesen. Trotz allem zeigen sich die 
Veranstalter zufrieden. “Die Resonanz war hervorragend“, freut sich 
von Nida. „Und die Leute waren super interessiert“, findet Michael 
Birkmeyer, Vorstand des Pfälzerwald-Vereins Roschbach. „Was will 
man mehr?“ Die beiden schmieden schon Pläne für den Naturtag 
2025.

Veranstalter waren Pfälzerwald-Verein Roschbach, Pollichia Eden-
koben, NVS NaturStiftung Südpfalz mit Aktion Südpfalz-Biotope 
und Förderverein für Kinder und Jugend Edesheim (KiJu), unter-
stützt vom Förderverein zum Schutz von Natur und Landschaft 
SÜW und finanzieller Unterstützung der VR-Bank Südpfalz.
Text und Bild: Nadine Fritschka

Rhodt unter Rietburg

Alkohol-Selbsthilfegruppe Blaues Kreuz 
Edenkoben und Rhodt
Die Selbsthilfegruppe trifft sich jeden zweiten Dienstag im Monat 
um 19:00 Uhr in der Pfarrscheuer in Rhodt, Herrengasse 14. Die 
Gespräche sind für Betroffene und Angehörige. Interessierte Gäste 
sind willkommen.
Kontakt: Markus Stock, 06323/81597 (auch anonym)
Text: Alkohol-Selbsthilfegruppe Blaues Kreuz Edenkoben und Rhodt

Freundschaftskreis Rhodt
Der Freundschaftskreis Rhodt-Vougeot lädt die Rhodter Bürger zur 
Begrüßung der Gäste aus Vougeot/Burgund am Freitag, 12. April 
2024 um ca. 19 Uhr auf den Eichplatz in Rhodt ein, sowie zum Früh-
schoppen am Sonntag, 14. April 2024 um 10.30 Uhr im Weingut 
Anlag-Nichterlein in der Mühlgasse zum Austausch mit unseren 
Gästen.
Text: Stefanie Braun

Musik- und Wanderclub „Rietania“ 
Rhodt
Mitgliederversammlung
Der Musik- und Wanderclub „Rietania“ Rhodt lädt ein zur 
ordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, den 
19. April 2024, um 18:00 Uhr, in der Rietania-Hütte, There-

sienstraße 210 in 76835 Rhodt unter Rietburg.

F-Junioren: Do. 05.04.2024 17:00 Uhr Queichhambach/Werners-
berg II : JFV II
E-Junioren: So. 07.04.2024 11:30 Uhr JFV : Hochstadt; Di. 09.04.2024 
17:30 Uhr JFV II : Hauenstein II
D-Junioren: Sa. 06.04.2024 11:00 Uhr Jockgrim : JFV
B-Junioren: Sa. 06.04.2024 16:30 Uhr JFV : Germersheim
Text: Michael Schneider

Gommersheim

Förderverein SV Gommersheim
Einladung zur Jahreshauptversammlung und Neuwahlen des 
Vorstandes/Kassenwarts und Kassenprüfer: Am Mittwoch, den 
10.4.2024 um 19:00 Uhr im Sportheim SVG, Gartenstrasse 6 in 
67377 Gommersheim.
Tagesordnung: 1) Tätigkeits- und Finanzbericht des Vorstands, 2) 
Bericht der Kassenprüfung, 3) Entlastung des Vorstands/Kassen-
warts, 4) Wahl des neuen Vorstandes/Kassenwarts, 5) Wahl der 
neuen Kassenprüfung, 6) Vorschläge Mitglieder/Sonstiges
Text: Thomas Herrmann

SV Gommersheim
Generalversammlung
Einladung zur Generalversammlung des SV Gom-
mersheim 1945 am Donnerstag, den 11.04.2024, 
20.00 Uhr im Sportheim.
Tagesordnung: 1. Begrüßung durch den ersten 

Vorsitzenden, 2. Gedenken an die Verstorbenen, 3. Mitgliedereh-
rungen, 4. Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden, 5. Berichte der 
Spartenleiter, 6. Kassenbericht für den Zeitraum vom 01.01 bis 
31.12.2023, 7. Bericht der Kassenprüfer, 8. Genehmigung der Jah-
resrechnungen, 9. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Anträge müssen gemäß Satzung schriftlich bis eine Woche vor der 
Generalversammlung an den 1. Vorsitzenden Frank Kästel, Gäu-
straße 38, 67435 Neustadt a.d.W.- Geinsheim eingereicht werden.
Text: Frank Kästel
Essen
Am 12.04.2024 ab 19 Uhr findet das Freitagessen statt. Es gibt 
Rumpsteak mit Pommes + Salat. Alternativ Schnitzel oder einen 
Salatteller. Anmeldungen bei Monique Adam unter 0151/16810475 
bis zum 05.04.2024.
Text: Frank Kästel

Hainfeld

Pfälzerwald-Verein Hainfeld
Monatswanderung der Senioren
Die Wanderung der Senioren für den 

Monat April findet am 10.04.24 statt. Die Gruppe trifft sich um 14.30 
Uhr am Sportheim Hainfeld. Von dort geht es mit PKW’s zum Natur-
freundehaus Annweiler. Nach einer kleinen Wanderung unter der 
Führung von Fam. Textor ist eine Einkehr in’s Naturfreundehaus vor-
gesehen. Freunde u. Gäste sind herzlich willkommen.
Text: Alois Neises

KleinÜ schlingen

NVS NaturStiftung Südpfalz
Rückblick: Natur-Aktiv- und Erlebnistag für Familien
Über 250 Besucher sind am 24. März 2024 zum „Natur-Aktiv- und 
Erlebnistag für Familien“ ins FLORUM nach Kleinfischlingen gekom-
men. Auch Dietmar Seefeldt, Landrat des Kreises Südliche Wein-
straße, und Georg Kern, Erster Beigordneter, waren zu Gast und 
informierten sich über die Inhalte der Veranstaltung unter dem 
Motto „Natur erleben, erfahren und gestalten“.
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Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Anreisende Zuschauer nutzen 
bitte auch den Parkplatz in der Dorfmitte.
Text: Tamara Klimm

Venningen

Kfd Venningen
Termine

Krabbelstunde: Donnerstag, 11.04.2024, 9:30 - 11 Uhr im Schulhaus,
Kartenvorverkauf
Biblischer Rätsel-Weg, Datum: Samstag, 27.04.2024, Uhrzeit: 19 Uhr, 
Treffpunkt: Kirchenvorplatz Venningen, Karten sind, solange der 
Vorrat reicht, im Vorverkauf zum Preis von 21 Euro für kfd Mitglieder 
und 24 Euro für Nichtmitglieder bei Christine Hund (06323 7707) 
und Astrid Schlosser (06323 4450) erhältlich „Überwinde die zehn 
Plagen, um mit dem Volk Israel aus Ägypten zu fliehen!“ Angelehnt 
an Escape Spiele ist dabei logisches Denken und Kombinations-
fähigkeit gefordert. Biblische Vorkenntnisse sind NICHT erforder-
lich. Wer die Aufgaben lösen kann, gelangt in das „Land“, in dem 
nicht nur „Milch und Honig fließen“. (Für Essen und Trinken ist also 
gesorgt) (Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt – die Stati-
onen sind überdacht.)
Text: Astrid Schlosser

Parteien

CDU
Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Dr. Thomas Gebhart 
bietet am Mittwoch, 10. April 2024, von 15.00 – 16.00 Uhr eine 
Telefon-Sprechstunde an. Interessenten können sich während der 
angekündigten Sprechstunde unter Tel. 06341/9951309 melden.
Text: CDU

Kirchliche Nachrichten

Kath. Pfarrei Maikammer, Maria Mutter der 
Kirche
Wallfahrt nach Maria Rosenberg für die ganze Kirchengemeinde
Am 22. Mai unternimmt die Kath. Pfarrei Maikammer Maria, Mutter 
der Kirche eine Wallfahrt zum größten Wallfahrtsort der Diözese, 
nach Maria Rosenberg. Um 19.00 Uhr findet dort mit Weihbischof 
Otto Georgens eine feierliche Wallfahrtsmesse mit anschließender 
Lichterprozession in den Wald zur dortigen Lourdesgrotte statt. 
Anmeldung bis 10.4., der Preis beträgt maximal 20 €. Abfahrt ist um 
16.30 Uhr in Maikammer an der Bushaltestelle, Weinstr. Nord Nähe 
der Kirche, 16.40 Uhr in Kirrweiler am Dorfbrunnen, um 16.45 Uhr 
in Venningen an der Kirche, um 16.50 in Großfischlingen, an der Kir-
che und um 17.00 Uhr in Böbingen an der Kirche. Rückfahrt ist um 
ca. 22.30 Uhr. Geistlicher Begleiter wird Pfr. Nirmaier sein. Nähere 
Informationen im Pfarrbüro oder bei Pfr. Nirmaier.
Text: Sonja Schwarzwälder
Kinderchor
Herzliche Einladung zu den Singstunden des Kinderchors: Freitag, 
14:30 – 15:15 Uhr für Vorschulkinder bis 3. Klasse, Freitag, 15:00 
– 15:45 Uhr für alle ab der 4. Klasse (Momentan sind nicht viele 
„Große“ dabei und chorisches Singen in dieser Gruppe nicht mög-
lich, deswegen wird diese Zeit vor allem zur intensiven Stimmbil-
dung genutzt)
Schulhaus Venningen
Für den April gibt es folgende Termine: Singstunde am 05.04. + 
12.04. + 26.04.2024,
Mitgestaltung des Erstkommuniongottesdienstes am 14.04.2024 
um 10 Uhr in Maikammer
Ansprechpartnerin: Astrid Schlosser (06323 4450) Astrid.
Schlosser@t-online.de
Text: Astrid Schlosser

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: TOP 1: Begrüßung, Wahl 
des Protokollführers, Feststellen der Anwesenheit und Stimmen-
zahl, TOP 2: Berichte der Vorstandsmitglieder und der Dirigentin 
zum abgelaufenen Geschäftsjahr, TOP 3: Bericht der Kassenprüfer, 
TOP 4: Entlastung des Vereinsvorstandes, TOP 5: Ehrungen, TOP 6: 
Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr, TOP 7: Anträge Es sind 
noch folgende Hinweise zu beachten: Stimmübertragungen bis zu 
einer Anzahl von 5 auf eine Einzelperson sind möglich, welche zu 
Beginn der Mitgliederversammlung dem Versammlungsleiter vor-
zulegen sind. Die Stimmübertragung muss in Schriftform erfolgen 
und muss vom stimmrechtübertragenden Mitglied selbst unter-
zeichnet werden. Anträge der Mitglieder müssen 1 Woche vor 
der Versammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht worden 
sein. Anschrift: Musik- und Wanderclub „Rietania“ Rhodt, Frederic 
Lederle, Marktstr. 59, 67487 Maikammer Es ergeht herzliche Einla-
dung an alle Vereinsmitglieder und Interessierte.
Text: Bettina Treber-Renner

Bauverein St. Georgskirche Rhodt
Mitgliederversammlung
Alle Mitglieder des Protestantischen Kirchbauvereins Rhodt sind 
herzlich eingeladen zur Mitgliederversammlung mit Neuwahl des 
Vorstandes am Donnerstag, 18. April 2024 um 19 Uhr in der Pfarr-
scheuer Rhodt. Die Vorstandschaft freut sich über eine rege Teil-
nahme.
Text: Bettina Schäberle

Roschbach

Kuckucksmusikanten Roschbach
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung findet am Dienstag, 
16. April, 20.00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus 
in Roschbach statt. Auf der Tagesordnung ste-

hen neben Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft die üblichen 
Rechenschaftsberichte über das vergangene Jahr.
Konzert
Das Jahreskonzert findet am Samstag, dem 13. April, um 19.30 Uhr 
in der Gemeindehalle in Edesheim statt. Einlass, mit der Möglichkeit 
der Einstimmung auf den Abend, ist bereits ab 19.00 Uhr.
„Ein Konzert, das Landschaften erlebbar macht“, so lautet das dies-
jährige Motto des Konzertabends. Die Kuckucksmusikanten möch-
ten damit die Besucherinnen und Besucher auf eine musikalische 
Reise durch verschiedene Regionen der Erde mitnehmen. Das Kon-
zertprogramm beinhaltet neben Originalkompositionen für Bla-
sorchester auch Arrangements zeitgenössischer Komponisten mit 
Werken von moderner bis traditioneller Blasmusik wie „Lawrence of 
Arabia“ von Maurice Jarre oder auch „West Side Story“ von Leonard 
Bernstein.
Text: Achim Argus

Pfälzerwald-Verein 
Roschbach

Der PWV-Roschbach lädt zu einer erlebnisreichen Wanderung am 
Sonntag, dem 07.04.24, um das Hambacher Schloss ein. Treffpunkt 
ist um 10:00 Uhr auf dem Raiffeisenplatz in Roschbach. Wanderstart 
ist um 10:30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Klausentalhütte. Von 
dort geht die Wanderung über das Zeter Berghaus zum Hambacher 
Schloss. Hiernach wird die Hohe Loog erwandert und eingekehrt. 
Der Abschluss findet in der Klausentalhütte statt. Wanderfacts: Ca. 8 
km, 300 hm, nicht kinderwagengeeignet, stabiles Schuhwerk, Füh-
rung durch Wanderwart PWV Roschbach.
Anmeldungen bitte an: wanderwart@pwv-roschbach.de
Text: PWV Roschbach

Südhaardter Sportverein 2023
Am 10.04.24 um 19 Uhr empfängt der Südhaardter SV23 zum Bit-
burger Kreispokalhalbfinale den SV Altdorf-Böbingen im Roschba-
cher Haardtblickstadion.
Die Partie verspricht einen spannenden Verlauf und ist ein echtes 
Derby.
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Prot. Kirchengemeinden Rhodt-Frankweiler
Gottesdienst:
7. April: 10:15 Uhr: Gottesdienst in Gleisweiler mit Pfarrer Bernd Rapp
Seniorennachmittag:
9. April: 15:00 Uhr im Durlacher Hof in Rhodt
Kindergruppe
Jeden Mittwoch 15 Uhr in der Unterkirche in Edesheim
Text: Prot. Pfarramt Rhodt u.R.

Prot. Kirchengemeinde Gommersheim, 
Freisbach und Geinsheim
7. April: 14 Uhr, Sonntagscafé, Prot. Gemeindehaus Gommersheim
8. April: 9.30 Uhr, Krabbelgruppe Freisbach, Gemeindesaal Rathaus 
Freisbach, Infos bei Tokeah Jung, Carmen Walter, Tel: 0176/66332122
9. April: 15-16 Uhr, Krabbelgruppe Sonnenkäfer Gommersheim, 
Turnhalle oder in der Prot. Kindertagesstätte “Sternschnuppe“ 
Gommersheim. Infos bei Anika Maul, Tel: 0160/2280496
12. April: 16 Uhr, Konfi-Treffen 2024, Prot. Gemeindehaus Gom-
mersheim
Das Pfarrbüro ist donnerstags von 9 bis 11 Uhr durch die Sekretärin 
besetzt. Prot. Pfarramt Gommersheim-Freisbach-Geinsheim/Pfrin. 
Ute Stoll Rummel, Kirchstr. 1, 67377 Gommersheim, 06327 3213, 
Pfarramt.gommersheim@evkirchepfalz.de
Text: Ute Stoll-Rummel

Christliche Gemeinde Freimersheim
Zeiskamer Straße 1
7. April: 10:00 Uhr Gottesdienst, parallel dazu Kindergottesdienst 
für Kinder ab 3 Jahre und Biblischer Unterricht für die 1. bis 3. und 5. 
bis 8. Klasse. Weitere Infos unter www.cg-freimersheim.de
Text: Jakob Haddick

Jehovas Zeugen
Jehovas Zeugen, Versammlung Haßloch,
Gottlieb-Duttenhöfer-Straße 85, 67454 Haßloch
5. April: ab 19.00 Uhr, Thema: Die Anwendung biblischer Grund-
sätze im täglichen Leben
7. April: ab 10.00 Uhr Vortrag für die Öffentlichkeit: Thema: „Ist mit 
dem Tod alles vorbei?“ Anschließend: Besprechung biblischer Leh-
ren und Grundsätze, 18 Uhr biblischer Vortrag in ungarischer Sprache
Text: Heinz Guenter Huerten

Neuapostolische Kirche
Neustadt, Wallgasse 30
7. April: 10:00 Uhr Gottesdienst
Informationen auch auf www.nak-neustadt.de
Text: Frank Joder

Ende des redaktionellen Teils

Neue Geschäftsführung beim GStB
Zum 1. April 2024 hat Moritz Petry die Geschäftsführung des GStB 
Rheinland-Pfalz übernommen. Petry, zuvor langjähriger Bürgermeister 
der Verbandsgemeinde Südeifel, hebt zu Beginn seines Amtsantritts 
die Herausforderungen der Kommunen hervor: „Die Gemeinden und 
Städte sind für die Menschen ein wichtiger Stabilitätsanker in schwie-
rigen Zeiten. Sie erwarten Sicherheit und gute Daseinsvorsorge“, so 
Petry. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, müsse das Land 
die Rahmenbedingungen für die kommunale Selbstverwaltung deut-
lich verbessern. Als weitere wichtige Zukunftsthemen sieht Petry die 
Migration, die Energiewende und die Klimawandelanpassung. „Ob das 
Land eine gute Zukunft hat, ob die Demokratie am Ende gestärkt sein 
wird, die Radikalisierungstendenzen zurückgehen und die Spaltung 
der Gesellschaft aufgehalten werden kann, entscheidet sich vor Ort“, so 
der neue Geschäftsführer des GStB.

Gottesdienste
5. April: 18.00 Friedensrosenkranz (MK), 18.30 Eucharistiefeier (KW)
6. April: 18.00 Vorabendgottesdienst (VE), 18.00 Vorabendgottes-
dienst (Pfarrsaal BÖ)
7. April: 09.00 Eucharistiefeier (KW), 10.00 Festamt zur Erstkom-
munion für die Kinder aus Maikammer und Kirrweiler, musikalisch 
mitgestaltet vom Sing- und Instrumentalkreis und Bläserensemble 
(MK, Pfr. Nirmaier/GR Kiefer) (auch LS), 10.00 Gottesdienst für kleine 
und große Menschen (Kita VE), 10.30 Eucharistiefeier (GF), 10.30 
evang. Gottesdienst (KW)
8. April: 08.30 Dankgottesdienst der Erstkommunionkinder (MK), 
18.00 Dankgottesdienst der Erstkommunionkinder (KW)
9. April: 18.30 Eucharistiefeier (Mariä-Schmerzen-Kapelle MK)
11. April: 15.30 Ökum. Ostergottesdienst mit Totengedenken im 
Haus St. Pirmin, 18.30 Eucharistiefeier (MK), 16 – 18 Uhr: Sprech-
stunde zu Vollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung. Inte-
ressenten melden sich im Pfarrbüro (Tel: 06321/ 952781) an und 
können zwischen folgenden Zeiten wählen: 16:00, 16:30, 17:00 
oder 17:30 Uhr.
Text: Claudia Bauer

Kath. Pfarrei Heilige Anna Edenkoben
4. April: Hl. Messe 18.30 Uhr - Burrweiler u. Edenkoben (anschl. Aus-
setzung u. euchar. Anbetung)
5. April: Hl. Messe: 18.30 Uhr - St. Martin u. Weyher (jeweils anschl. 
Aussetzung u. euchar. Anbetung)
6. April: Beichtgelegenheit: 17.45 Uhr - Edesheim; Vorabendmesse: 
18.30 Uhr - Edenkoben u. Edesheim
7. April: Hl. Messe: 9.00 Uhr - Gleisweiler, 10.30 Uhr - Burrweiler u. 
Roschbach; Erstkommunionfeier: 9.45 Uhr - St. Martin (Abholung 
der Kommunionkinder mit der KAB-Blaskapelle); Wort-Gottes-Feier: 
10.30 Uhr - Weyher (mit Kommunionfeier); Österliche Andacht: 
18.30 Uhr - Weyher
8. April: Hl. Messe: 8.00 Uhr - Weyher, 18.30 Uhr - Roschbach; Dank-
gottesdienst der Kommunionkinder: 9.30 Uhr - St. Martin; Rosen-
kranzgebet für den Frieden: 18.00 Uhr - Roschbach; Ökumenisches 
Taizé-Gebet: 20.00 Uhr - Edenkoben (im Laurentiusturm der prot. 
Kirche)
9. April: Euchar. Anbetung: 8.00 Uhr - Roschbach; Hl. Messe: 18.30 
Uhr - Edesheim (anschl. Aussetzung u. euchar. Anbetung) u. Gleis-
weiler
10. April: Euchar. Anbetung: 8.00 Uhr - Edesheim; Hl. Messe: 8.30 
Uhr - Burrweiler, 18.30 Uhr - Edenkoben u. Hainfeld
11. April: Hl. Messe: 15.30 Uhr - Edenkoben (Seniorenheim Lud-
wigshöhe), 18.30 Uhr - Burrweiler u. Edenkoben
Text: Martina Christmann

Prot. Kirchengemeinde Edenkoben
6. April: 10.00 Uhr Taufgottesdienst, 11.00 Uhr Taufgottesdienst
7. April: 10.00 Uhr „Nicht sehen und doch glauben“ – Gottesdienst 
mit Konfirmation mit Pfarrerin Judith Geib, anschließend Kirchen-
kaffee
8. April: 20.00 Uhr Ökum. Taizé-Gebet, Prot. Kirche
Text: Irmi Kastner

Prot. Kirchengemeinden „Im Gäu“
5. April: 17-19h, Prot. Gemeindehaus Altdorf, Konfirmandentreff 
vor der Konfirmation 2024
6. April: 9.30-11 Uhr, Kunterbunte Kinderkirche, Prot. Gemeinde-
haus Freimersheim, 9.30-12.30 Uhr, Konfirmandentreffen, Prot. 
Gemeindehaus Altdorf
15h Kinderkino, Prot. Gemeindehaus Altdorf, Information über den 
Filmtitel ist an den Aushängen im Schaukasten erfahrbar. Unkos-
tenbeitrag: 2,50 Euro, Kinder unter 6 Jahren, bitte nur in Begleitung 
von Erwachsenen. Verantwortlich: Elmar Schrader
7. April: 10 Uhr Prot. Kirche Duttweiler, Pfr.i.R. Ludger Mandelbaum
9. April: 10-11.30h, Krabbelgruppe, Prot. Gemeindehaus Freimers-
heim, 19h Prot. Gemeindehaus Freimersheim, Sitzung des Presby-
teriums Freimersheim-Kleinfischlingen-Großfischlingen
11. April: Vortreffen für die Jubelkonfirmation am in Duttweiler am 
19.05.2024, Prot. Kirche Duttweiler
Das Prot. Pfarramt Im Gäu ist Di. und Mi. von 9-11 Uhr durch die 
Sekretärin Bianka Schlosser besetzt. Pfrin. Elke Wedler-Krüger ist 
erreichbar unter der Tel.:063471267 oder pfarramt.imgaeu@evkir-
chepfalz.de; Infos: www.kirche-im-gaeu.de, facebook/ Instagram/ 
Prot. Kirchengemeinden Im Gau
Text: Elke Wedler-Krüger
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Die Kindertagesstätte Taka-Tuka-Land der 
Ortsgemeinde Weingarten sucht zum 26.08.2024 eine 
 

Berufsbegleitende Teilzeitausbildung zum 
Erzieher sowie einen 

Anerkennungspraktikant(m/w/d) 
 
Eingruppierung: TVAöD bzw. S2 TVöD SuE 
Beschäftigungsdauer: befristet auf die Zeit der                             

Ausbildung 
Bewerbungsfrist:  22.04.2024 
 

Nähere Informationen sowie den Zugang zu unserem 
Bewerberportal entnehmen Sie bitte der 
Stellenausschreibung auf der Homepage der 
Verbandsgemeinde Lingenfeld unter:  
 
Karriere/Stellenausschreibungen  
Das Einreichen Ihrer Unterlagen ist 
ausschließlich über unser 
Bewerberportal möglich. 

Die Ortsgemeinde Hördt sucht zum nächstmöglichen  
Zeitpunkt für den Schülerhort mehrere

Erzieher (m/w/d)

Es sind zwei Teilzeitstellen mit einem Umfang von jeweils 19,5 Stunden 
wöchentlich sowie eine Teilzeitstelle mit bis zu 27 Stunden wöchentlich zu 
besetzen. Die Arbeitszeit ist in dieser Einrichtung ausschließlich an den Schul-
tagen am Nachmittag, in der Zeit von 11.45 Uhr bis 17.15 Uhr, zu erbringen. 
Während der Ferienzeit außerdem auch am Vormittag von 7.45 bis 17.15 Uhr. 
Die Besetzung der Stellen erfolgt unbefristet.
Schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei entsprechender Eignung be-
vorzugt berücksichtigt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie bitte Ihre Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen bis spätestens 19.04.2024 an:

Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim, Personalabteilung, z.Hd. 
Frau Myriam Serr, Am Deutschordensplatz 1, 76761 Rülzheim

oder auch per E-Mail an: bewerbung@ruelzheim.de

Bitte beachten Sie, dass die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt 
werden; reichen Sie daher keine Originale ein.

 

 

 
Die Kindertagesstätte Taka-Tuka-Land sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere 
 

pädagogische Fachkräfte / staatlich 
anerkannte Erzieher (m/w/d) in Vollzeit 

oder Teilzeit 
 

Einstellungsdatum:       nächstmöglicher Zeitpunkt 
Eingruppierung:             bis in S8a TVöD SuE 
Beschäftigungsdauer:   unbefristet 
Bewerbungsfrist:           22.04.2024 

 

Nähere Informationen sowie den Zugang zu 
unserem Bewerberportal entnehmen Sie bitte der 
Stellenausschreibung auf der Homepage der 
Verbandsgemeinde Lingenfeld unter:  
 
Karriere Stellenausschreibungen. 
Das Einreichen der 
Bewerbungsunterlagen ist 
ausschließlich über unser 
Bewerberportal möglich. 
 

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de

Marta Bößer-Elice: 01 51 - 59 04 86 20
Im Seelhof 6a, Leimersheim

24-Stunden-Pflege
TOP Pflege 24

24-Stunden-Service
Seriöse und kompetente Vermittlung / Abwicklung
Provisionsfrei
Zertifiziertes Personal mit Deutschkenntnissen
Unterstützung bei der Finanzierung der Pflegekraft
Kostenlose Beratung vor Ort: 072729197030

www.top-pflege24.com; service@top-pflege24.com

Jobs in Ihrer Region: jobs-regional.de



In den Weppen 21 · 76879 Bornheim · 06348 919156 · www.jeanslager-morio.de 

Wir führen Damen-Größen 34 - 54 · Herren-Größen 44 - 64
Mo. – Di. + Do. – Fr. 10 − 18 Uhr, Sa. 10 − 14 Uhr · Mittwoch geschlossen!  Mittwoch geschlossen!    Kostenfreies Parken!Kostenfreies Parken!

Knaller 
Angebot

DA-HOSEN*
statt 70 €

29.90 €

Brandneu!

T-SHIRT
19.00 €*v
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Sparge zeit

ENDLICH SPARGELZEIT

Spargel mit Schälservice 

Unsere Öffnungszeiten:
 Montag - Freitag: 0 9:00 - 17:00 Uhr
 Samstag: 09:00 - 12:00 Uhr

Familie Vester, Marienhof 
Wolfgasse 18 · 67377 Gommersheim 

Tel.: 06327/969595 · www.marienhof-vester.de

FRISCHER SPARGEL
aus Hanhofen

      

TÄGLICH am

Di. - Sa. 9.00 - 17.30 Uhr und So. 9.00 - 13.00 Uhr 
Montag Ruhetag

Spargelhof Schmidt • Alte Kirchstraße 32 • 67374 Hanhofen
Mobil: 01 76 / 72 12 63 01

spargel-schmidt@posteo.de • www.spargel-schmidt.de

GARTENCENTER EDESHEIM, Staatsstr. 66
      

Dame sucht Bekleidung jeder Art. 
Sie möchten Platz schaffen oder Ihre Kaffeekasse aufbessern?

Dann sind Sie bei mir goldrichtig.
Kaufe Trachten, Schreib- und Nähmaschinen, Bilder, Teppiche, 

Pelze, Puppen, Bücher, Briefmarken, Münzen, Schmuck u. v. m.
Telefon: 0621 54575161

WEINGUT KNÖLL & VOGEL
Klingweg 3 · 76887 Bad Bergzabern · Telefon 06343/1246

Mehr Infos finden Sie unter  
www.knoell-vogel.de

Öffnungszeiten: Mo-Do 9-12 Uhr und  
14-18 Uhr, Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr

Nur heute erhalten Sie auf alle Weine und Sekte  
15% Ab-Hof-Rabatt in der neuen Vinothek.

Entdecken Sie

UNSERE NEU RENOVIERTE VINOTHEK
bei Wein, Musik und dem 

Food Truck vom                   (J. Kimmle & M. Kühn)

AM 7. APRIL 2024
VON 11 BIS 18 UHR
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 BAGAGE

seit über 45 Jahren in HERXHEIM
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Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

Ihre Partner in
Verbands-

gemeindeunserer
Anzeigenberatung:                          Ullmer&Brüggemann, Spanierstr. 70, Essingen, 06347/972080

Bild: Martin Schmitt

DIE 
PROBLEMLÖSER!

www.kroeger-immobilien.de
Weinstraße 19A • Edenkoben

�

GartenCenter Edesheim
Staatsstr. 66  67483 Edesheim  06323/987611

www.gartencenteredesheim.de

Sonntags von

10.3012.30 Uhr
geöffnet

  Veredelte
   Tomaten
       und
    Gurken
     in vielen
      Sorten,
  ertragreich
    u. robust,
  12 cm Topf

  3,99 €

GCE
...alles im grünen

Bereic
h

Wir möchten den Ruhestand in der Pfalz genießen und 
suchen ein gepflegtes Anwesen in ruhigem Umfeld. 

Preislich sind wir offen - es muss nur gefallen. 
Vielleicht haben sie ja das Passende, dann kontaktieren Sie 

bitte unsere Maklerin vor Ort Petra Randolff

Mobil: 0173 28 70 511
p.randolff@garant-immo.de

www.garant-immo.deTelefon 06323 93 886-11

CONTAINERDIENST
WIR ENTSORGEN 
Bauschutt, Erdaushub, Baustellenabfälle

WIR LIEFERN 
Sand, Kies, Schotter, Splitt, Mutterboden

CONTAINER 
Minimulde 3 m3 bis Abrollcontainer 40 m3

SCHNELL 
ZUVERLÄSSIG 
PREISWERT

06323 / 93800-0
in Edenkoben 

Seniorenservice mit Herz 
Ich mach eure Hecken platt und euren Garten picobello

Der Rentner, „Hausmeister Fix“ 

25 Jahre im Dienst des Kunden 

E-Mail: Karlheinz_manger@web.de · Tel. 0163/1606918 o. 06323/981130

www.hinkelbein-baumpflege.de

Tel: 0 63 47 / 60 80 830 · Mobil: 01 71 / 21 42 318 · Untere Hauptstr. 30 · 67363 Lustadt

Sascha Hinkelbein
Forstwirt

Baumfällungen
Wurzelstockfräsung
Sicher & schnell, speziell 
ausgebildete Baumkletterer, 
Hebebühne verfügbar,
eigener Häcksler.

Unverbindliche Beratung vor Ort!

Hinkelbein
Baumpflege

Lingenfeld  ·  ( 0 63 44 / 50 84 74  ·  www.sbn-lingenfeld.de

Natursteine • Transporte • Betontankstelle

FRÜHJAHR-

SOMMER- 

AKTION

auf Findlinge und  

Dekoartikel  – 
solange Vorrat reicht15%

RABATT

Anzeige aufgeben: 06347  97208-0


